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■(

2 Das nach §30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotop "06.120 

nährstoffreiche Feuchtw iesen" w ird im Zuge der M aßnahme A7 

im Bereich der Flachwasserzonen der B länke ersetzt (vgl. Seite

78).

05/2020 PL 10.06.1 Se

3 Falsche Zuordnung. "D ie Lage des Schutzzauns kann dem 

M aßnahmenplan (Unterlage 9.2) entnom men werden". Der 

M aßnahm enplan hat die Unterlagennumm er 9.1. (vgl. Seite 50)

05/2020 PL 10.06.1 Se

4 A/G l: D ie Gemeine Fichte und W aldkiefer wurden aus der 

Pflanzliste gestrichen und m it der Vogelbeere und W ildkirsche 

ergänzt (vgl. Seite 75)

05/2020 PL 10.06.1 Se

5 A/G l: D ie Böschungen sollen in den W aldbereichen am 

D ietrichsberg und Punzelberg nach Fierstellung so bepflanzt 

werden, dass sie gleichzeitig den Zweck eines W aldrandes 

erfüllen (vgl. Seite 75)

05/2020 PL 10.06.1 Se

6 A/G 1: D ie M aßnahm e w ird um blütenreiche, beerenreiche bzw. 

fruchtende Sträucher für die Flaselm aus ergänzt (vgl. Seite 75)

05/2020 PL 10.06.1 Se

7 A/G 3: D ie Gem eine Fichte und W aldkiefer wurden aus der 

Pflanzliste gestrichen (vgl. Seite 76)

05/2020 PL 10.06.1 Se

8 A 6: D ie M aßnahme soll nur auf den Flächen welche im  

Grunderwerbsplan und M aßnahm enplan dargestellt sind, 

vorgenomm en werden. D ie fälschliche Beschreibung der

Entnahm e der Gehölze, auf der zu erhaltenden verfüllten Fläche, 

wurde geändert (vgl. Seite 77)

05/2020 PL 10.06.1 Se

9 A 8: Ergänzung um den Punkt der Auwaldentw icklung und 

Erweiterung der M aßnahmenfläche (vgl. Seite 78, Tabelle 22 - 

Seite 79)

05/2020 PL 10.06.1 Se

10 Nach eingehender Prüfung wurde der Satz „In diesem Bereich 

besitzt der Bach eine naturnahe Ausprägung und kann als § 30- 

B iotop angesehen werden" gestrichen. Der Kuhbach ist in diesem 

Abschnitt aufgrund seines „deutlich veränderten" Verlaufs nicht 

als §30 Biotop zu bewerten (vgl. Kapitel 3.1.2 

Bestandsbeschreibung, S. 17)

02/2021 PB 10.3.02 Se
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1  E in le itu n g

1 .1  A n la ss  u nd  A u fg aben s te llu ng

Das hessische Am t für Straßen- und Verkehrsmanagem ent (Hessen M obil), Standort Bad 

Arolsen, realisiert den Neubau der Bundesstraße (B) 252 als östliche Um gehungsstraße der 

Gem einde Vöhl, Ortsteil (OT) Dorfitter im Landkreis W aldeck-Frankenberg. Auf Grund neuer 

technischer Vorgaben und der W iederaufnahme des Bahnverkehrs m uss im Bereich des 

südlichen Anschlusses von Dorfitter eine Planänderung vorgenom m en werden. Eine 

detaillierte Projektbeschreibung findet sich in Kapitel 1.4.

Durch das geplante Vorhaben sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. Der 

landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) dient als Bestandteil des Fachplans zur inhaltlichen 

Abarbeitung der rechtlichen Anforderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

(§ 17 Abs. 4 BNatSchG). Ziel des LBP ist es, die durch die geplante Baum aßnahm e zu 

erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft darzustellen und M aßnahm en abzuleiten, die 

diese Eingriffe ausgleichen oder ersetzen.

M it der Erstellung eines LBP zum beabsichtigten Bauvorhaben hat Hessen M obil das 

P lanungsbüro Naturplanung Dr. Sawitzky betraut.

1 .2  R ech tlic h e  u nd  fa ch lic h e  G ru nd lag en

Bei der Zulässigkeitsprüfung von Vorhaben sind u. a. die Bestimm ungen der E ingriffsregelung 

nach BNatSchG zu beachten. Rechtliche Grundlage ist das seit 01.03.2010 gültige 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetztes vom 15. Septem ber 2017 (BGBl. I S. 3434).

Bei dem geplanten Projekt handelt es sich um ein Vorhaben, das nach § 14 BNatSchG einen 

E ingriff in Natur und Landschaft darstellt. Gem äß § 15 BNatSchG ist der Verursacher von Ein

griffen verpflichtet, verm eidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen (Verm eidungs- und M inim ierungsgebot gem äß §§ 1 und 15 (1) BNatSchG). 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch M aßnahm en des Naturschutzes oder der 

Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichspflicht gem äß § 15 (2) BNatSchG) und 

für nicht ausgleichbare Eingriffe ist Ersatz zu schaffen (§ 15 (2) BNatSchG).

Der hier vorgelegte LBP ist Bestandteil der planungsrechtlichen Voraussetzung für die 

Realisierung des Vorhabens. Ziel dieser Planung ist es, die in § 17 (4) BNatSchG aufgeführten 

notwendigen Angaben zur Durchführung des § 15 BNatSchG zu m achen und die durch die 

geplante M aßnahm e zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sowie in das 

Landschaftsbild darzustellen. Anschließend sind M aßnahm en abzuleiten, die diese Eingriffe 

verm eiden oder soweit als m öglich m inim ieren, die unverm eidbare Beeinträchtigungen 

ausgleichen bzw. für nicht ausgleichbare Eingriffe Ersatz schaffen. Die Bilanzierung des 

E ingriffs erfolgt gern. § 8 der seit 10.11.2018 gültigen Kom pensationsverordnung (KV) vom 26. 

Oktober 2018 nach der KV vom 1. Septem ber .2005 (GVBI. I S. 624), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 22. September 2015 (GVBI. S. 339).

M it der Fortentwicklung insbesondere des europäischen Naturschutzrechtes ergeben sich 

neben der Eingriffsregelung m it dem Schutz des europäischen Netzes „Natura 2000" 

(§ 34 BNatSchG), dem speziellen Artenschutz (§§ 44,45 BNatSchG) sowie dem  

Um weltschadensrecht (§ 19 BNatSchG) weitere Rechtsregim e, die bei erheblichen
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Beeinträchtigungen ihrer Schutzziele M aßnahm en zur Verm eidung von Beeinträchtigungen 

oder W iederherstellung beeinträchtigter Funktionen von Natur und Landschaft vorsehen. Im  

Rahmen der M aßnahmenplanung eines konkreten Vorhabens sind die aus den verschiedenen 

Rechtsregim en resultierenden M aßnahm en zu synchronisieren und m öglichst m ultifunktional 

zu bündeln.

D ie Kaskade der Eingriffsregelung gem äß § 13 BNatSchG und die Verbindung m it dem  

europäischen Artenschutz und dem Natura 2000-Gebietsschutz ist der folgenden Abbildung 

zu entnehm en.

' M easures to ensure the “continued ecological functionality"
2 M easures to ensure a „favourable conservation status"
3 einschließlich M aßnahm en aus Ökokonten

A bb . 1 Kaskad e  d e r  E in g riffs rege lun g  (Q u e lle : LB P -L e itfa den , Bo sc h & Pa r t ner  2017 )

1 .3  M e th od is che  V o rg eh en sw e is e  u nd  D a ten g ru nd lag en

Das vorliegende Gutachten wurde in Anlehnung an

- den Leitfaden für die Erstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne zu

Straßenbauvorhaben in Hessen IHGFEDCBA(Bo s c h  & Pa r t n e r  2017)

- die Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von 

Entwurfsunterlagen (BM VBS 2012)

- die R ichtlin ien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im  Straßenbau (BM VBS 2011) 

bearbeitet.
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M aßgeblich verwendete Daten- und Inform ationsgrundlagen für vorliegendes Gutachten sind;

T ab . 1 Da ten - u n d  In fo rm a tio nsg ru nd lag en , s ch u tzgu tb e zog en______________________________

S chu tzg u t D a ten - u n d  In fo rm a tio n sg ru nd lagen

Ol

OJ
i-
T3
C
3
c
(U

Abfragen Onlinedienste/ Informationsportale:

• NATUREG Hessen: Informationen aus verschiedenen Naturschutz- und Natura 2000- 

Gebieten, B iotop- und Artenkartierungen sowie Gutachten und Roten Listen, unter; 

http://natureg.hessen.de

• B f N (2014); Internethandbuch Arten Anhang IV FFH-Richtlin ie, unter; 

http;//www.ffh-anha ng4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlin ie.htm l

Durchgeführte Kartierungen:

W aldstrukturkartierung 

Avifauna 

Fledermäuse 

Haselmauskartierung 

Reptilienkartierung 

Fische und Rundmäuler 

Schm etterlinge 

Libellen

Vegetationskundliche Erfassung

Literatur und Datenauswertungen:

Rote Listen Hessen abrufbar im NATUREG unter: http://natureg.hessen.de  

->lnform ations-m aterial / Downloadbereich Rote Liste Hessen

Rote Listen Deutschland

Online-Artsteckbriefe des BfN (2017) unter:

https://www.bfn.de/them en/artenschutz/artenportraits.htm l

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON, Hrsg.) (2000): Avifauna 

von Hessen. Band 1-4.

Luftbilder, C IR-Luftbildinterpretation 

B iotopkartierungen 

Faunistische Kartierungen 

Hessische B iotopkartierung (HB)

Natura 2000 Grunddatenerfassungen  (GDE) für das FFH-Gebiet „S iegfriedhöhle bei 

Obernburg" (4719-306)

Natura 2000 Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet „S iegfriedhöhle bei Obernburg" 

(4719-306)

HLNUG(2018): Auszug aus der natis-Artendatenbank, Stand 04.07.2018

Schutzgebietsplanungen

Regionalplan

Landschaftsplan der Gem einde Vöhl

c
OJ

•a
o
CD

Abfragen Onlinedienste/ Inform ationsportale:

• BodenViewer Hessen: Bereitstellung flächenhafter Bodeninform ationen zum Them a 

Bodenschutz in Hessen, unter; http://bodenviewer.hessen.de/(HLNUG 2017A)

• Um weltatlas Hessen: V isualisierung w ichtiger Um weltdaten in Hessen, unter: 

http://atlas.um welt.hessen.de/atlas/ (HLNUG 2018)

Literatur und Datenauswertungen:
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S chu tzg u t D a ten - u n d  In fo rm a tio n sg ru nd lagen

Geographische Grundlagen Hessens IHGFEDCBA(M ü l l e r  1984)

Geologische Karten von Hessen 

Bodenkarten von Hessen

Standortkarten von Hessen: Hydrogeologische Karte 

Them enkarten der bodenkundlicheri Flächendaten:

N itratrückhaltevermögen des Bodens

Hintergrundgehälte um weltrelevanter Schwerm etalle in Gesteinen und oberflächen

nahem Untergrund

Standorttypisierung für die B iotopentw icklung

Ertragspotenzial des Bodens

Bodenschätzungskarten

Topographische Karten, ATKIS-Datenbestand

Biotoptypenkartierung

Abfragen Onlinedienste/ Inform ationsportale:

• Grund- und Trinkwasserschutz: Räum liche Darstellungen und Auswertungen von 

Grundwassermessstellen und W asserschutzgebieten, unter: http://gruschu.hessen.de/ 

(HLNUG 2017B)

• W RRL-Viewer: V iewer zur Darstellung der Gewässerqualität gemäß der EU- 

W asserrahm enrichtlinie, unter: http;//wrrl.hessen.de/ (HLNUG 2017C)

• Hessisches Landesam t für Um welt und Geologie - W asser, unter: 

http://www.hlug.de/start/wasser.htm l (HLNUG 2012)

• Um weltatlas Hessen: V isualisierung w ichtiger Um weltdaten in Hessen, unter: 

http://atlas.um welt.hessen.de/atlas/ (HLNUG 2018)

Literatur und Datenauswertupgen:

• Geologische Karten von Hessen

• Standortkarten von Hessen: Hydrogeologische Karte

• Landschaftsplan der Gem einde Vöhl

• G rundwasserbeschaffenheit in Hessen (2012), unter:

h ttp ;//w ww . h lnu g .d e /th em en /w asse r/g ru n dw asse r/g ru n d  W asse rb esch a ffen h e it, h tm l

• B iotoptypenkartierung

• Schutzgebiete, z. B. W asserschutzgebiete, Überschwem m ungsgebiete

• Verordnung zur Festsetzung von Schutzgebieten

• Gewässergütekarte Hessen (HLUG 2010)

• Topographische Karten, ATKIS-Datenbestand

itD

£

Abfragen Onlinedienste/ Inform ationsportale:

• Um weltatlas Hessen: V isualisierung w ichtiger Um weltdaten in Hessen, unter: 

http://atlas.um welt.hessen.de/atlas/

• K lim aportal Deutscher W etterdienst, unter: http://www.dwd.de/ <Klim a+Um welt> 

<CDC (C lim ate Data Center)> (DW D 2018)

Literatur und Datenauswertungen:

• Klim afunktionskarte und Klimabewertungskarte Hessen (Ka t z s c h n e r  2003a  und b )

-J (D C T Abfragen Onlinedienste/ Informationsportale:
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S chu tzg u t D a ten - u n d  In fo rm a tio nsg ru nd lagen

Um weltatlas Hessen: V isualisierung w ichtiger Um weitdaten in Hessen, unter: 

http://atlas.um weit,hessen.de/atlas/ (HLNUG 2018)

DenkXweb: Kulturdenkm äler und Gesam tanlagen in Hessen zur Online Abfrage, m it 

Darstellung von Plänen, Photos, und textlichen Beschreibungen, unter: 

http://denkxweb.denkm alpflege-hessen.de/ IHGFEDCBA(De n k Xw e b  2018)

Literatur und Datenauswertungen:

Klausing, 0, (1988): D ie Naturräum e Hessens

BfN (2012): Landschaftssteckbriefe, unter: 

https://geodienste.bfn.de/landschaften?lang=de

Luftbilder

Landschaftsplan der Gem einde Vöhl 

Landschaftsrahm enpläne  

Geländebegehungen 

Schutzgebietsverordnungen 

Topographische Karten, ATKIS-Datenbestand

Darüber hinaus verwendete spezielle Literatur und weitere Datenquellen sind den 

entsprechenden Bestandsbeschreibungen der Schutzgüter (vgl. Kap. 3) zu entnehmen.
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1 .4  P ro je k tb esch re ibu ng

W egen des hohen Verkehrsaufkom m ens m it einem sehr hohen Schwerlastanteil auf der B 252 

kom mt es in der Ortsdurchfahrt Dorfitter zu erhöhten Lärm - und Abgasimm issionen. Des 

W eiteren sind insbesondere Fußgänger und Radfahrer beim Überqueren der Fahrbahn 

gefährdet. Flessen M obil plant daher den Neubau der B 252 als östliche Um gehungsstraße

Der P lanfeststellungsbeschluss (PfB) zum Gesam tvorhaben der M aßnahm en (Baustrecke von 

3,035 km ) liegt seit 2009 vor. Planänderungen u. a. auf Grund der Kubachverlegung wurden 

in einem Deckblattverfahren durchgeführt m it PfB in 2011 (ASV 2010). Auf Grund neuer 

technischer Vorgaben und der W iederaufnahme des Bahnverkehrs m uss im Bereich des 

südlichen Anschlusses von Dorfitter erneut eine Planänderung vorgenom m en werden, für die 

auch die naturschutzfachliche Planung anzupassen ist. D ie vorgesehenen Änderungen sollen 

nur für den betroffenen Bereich in einem eigenständigen Verfahren abgehandelt werden. D ie 

Schaffung des Baurechts soll über ein P lanänderungsverfahren erzielt werden.

Im Gegensatz zur Planung aus dem Jahr 2011 hat sich die aktuelle im W esentlichen in den 

folgenden Punkten verändert:

D ie Verbindungsram pe zwischen der B 252 und der K 25, die ursprünglich auf der Straße „Am 

Steinbruch" vorgesehen war, entfällt. Die neue Ram pe wurde nach Süden auf die 

gegenüberliegende Seite der B 252 (neu) verlegt. Dadurch entfallen der höhengleiche 

Bahnübergang und die ursprünglich vorgesehenen Abbiegespuren, die auch als Aufstell- / 

W artebereich vor dem Bahnübergang gedacht waren. W eiter w ird die vorgesehene Brücke für 

die Überführung der K 25 nun ca. 10 m kürzer und die S ichtberme im D ietrichberg w ird kleiner. 

Nördlich an der K 25 (neu) ist nun ein Rad- /Fußweg vorgesehen. Ein weiterer ca. 175 m langer 

Radweg soll zw ischen der Zufahrt „Forstweg" und der K 25 errichtet werden. D ieser w ird statt 

dem geplanten Radweg zwischen der Zufahrt „Lagerfläche Flolzabfuhr" und dem Anschluss 

Dorfitter-Süd um gesetzt. Durch die Anpassung der Straßenachse der K 25 wird nun ein 

Forstweg überplant, der w ieder hergestellt werden m uss. Da im Rahm en der Neuerrichtung 

von Brückenbauwerken voraussichtlich eine Behelfsumfahrung notwendig wird, m uss der 

Kuhbach an dieser Stelle kurzzeitig verrohrt werden. Der Kuhbach m uss zudem unter dem  

Talbauwerk Nr. 5 verlegt werden.

Für das Planänderungsverfahren wurden neue Kartierungen, eine Aktualisierung der 

E ingriffserm ittlung, eine Anpassung der trassennahen landschaftspflegerischen Gestaltungs

und Ausgleichsm aßnahmen (A/G 1 - A 8) sowie Verm eidungsm aßnahm en (V 1 - V 11) 

durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben aus der artenschutzrechtlichen Prüfung (Unterlage 

19.3) sind folgende Verm eidungsm aßnahm en vorgesehen:

• V I Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeiten in den

Abend- und Nachtstunden

• V2 Einrichtung von Bautabuzonen zum Schutz hochwertiger und geschützter

B iotope und LRT

• V 3 Zeitliche Beschränkung der Baustelleneinrichtungsflächen gem äß § 15 (1)

BNatSchG

• V 4 Geordnete Lagerhaltung zur Vermeidung von Um weltbeeinträchtigungen
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V 5 Vermeiden von Bodenschäden

V 6 Bauzeitlicher Schutz von Fließgewässern

V 7 Entwicklung der m it Gehölzen bestandenen bauzeitlich beanspruchten

Flächen

V 8 Bauzeitliche Anlage von Schutzzäunen (Bauzaun)

V 9 Jahreszeitliche Beschränkung von M aßnahm en an Gehölzen

V 10 Verm eidung der Beeinträchtigung der Flaselm aus

V 11 Baufeldabgrenzung und -kontrolle zum Schutz von Reptilien

Aufgrund von geänderten naturschutzfachlichen Anforderungen und Um planungen 

gegenüber dem Planungsstand des Deckblattverfahren 2010, m usste das ursprüngliche 

Kom pensationskonzept in Teilen angepasst werden. D ie planfestgestellten M aßnahm en A/G2 

(A/G2) (A5), A3 (A/G l), A5 (A/G2), G l (A/G l), G2 (A/Gl) und G6 (A/Gl) wurden inhaltlich 

/flächenm äßig angepasst.

D a s  ak tu e lle  A u sg le ich skon zep t s ieh t fo lg en de  E rg än zung en  vo r:

• A 8 Auf einer Fläche von 3.153 m ^ soll in der Kuhbachaue im Bereich des 

Südanschlusses ein zusätzlicher Retentionsraum optim iert werden. Der Kuhbach soll 

aufgeweitet und eine Blänke m it T iefwasserzonen angelegt werden. Es erfolgen zudem 

Initialpflanzungen durch W eiden und Erlen. D ie Fläche soll sich selbst entwickeln und 

w ird der Sukzession überlassen.

• A4 Die bauzeitlich beanspruchten Fließgewässerbereiche werden nach Abschluss 

der Bauarbeiten, inklusive ihrer begleitenden Uferbereiche, w iederhergestellt. Dabei 

sollen die Böschungen naturnah gestaltet werden.

D ie planfestgestellte M aßnahm e G 5 wurde bereits um gesetzt.

Fo lgend e Ände ru ng en w erd en be i den p lan fe s tg es te llte n Ausg le ich sm aßn ahm en  

vo rg enomm en :

M aßnahm e A 6 (ehemals M aßnahm e A 8)

D ie M aßnahm e A 6 sieht vor eine nach W esten ausgerichtet Felswand als Brutplatz für den 

Uhu freizulegen. Für die Optim ierung der M aßnahm e, wurde ein Ortsterm in m it der 

staatlichen Vogelschutzwarte, der oberen Naturschutzbehörde sowie dem ehrenam tlichen 

Naturschutz vereinbart. D ie im Deckblattverfahren (2010) festgesetzte vollständige Entnahm e 

der Verfüllung w ird nicht erfolgen. Nach Abstim m ung w ird eine Teilräumung der Verfüllung 

an der westlichen Felswand bis auf Bodenniveau vorgenom m en. Im Zuge des Aushubs der 

Verfüllung ist zu prüfen ob sich in der Felswand Bereiche befinden, die als natürliche 

Brutnische für den Uhu geeignet sind. Ist dies nicht der Fall ist ein weiterer Brutplatz 

anzulegen. Dieser kann in beliebiger Exposition angelegt werden. Für die Brut ist es 

entscheidend die Nische vor eindringenden Regen zu schützen. Die vordere Kante der
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Brutnische sollte eine leicht "Anwallung" haben. D ies verhindert, dass sich W ind und W etter 

wom öglich negativ auf den Uhu auswirken (siehe M aßnahm enblatt A 6). D ie freigelegte Fläche 

soll nachfolgend m it Steinschüttungen, Totholz und Sandlinsen als Habitat für die 

Zauneidechse optim iert werden.

D ie ehem als M aßnahme A 8 sah eine Optim ierung der in den Felswänden vorhandenen 

kleineren Höhlen und N ischen vor, durch gezieltes entfernen von Gehölzen. D iese M aßnahm e 

wurde bereits auf der nach Süden ausgerichteten Felswand durchgeführt.

M aßnahme A 7 (ehem als M aßnahm e A 17)

Der Kuhbach soll auf einer Gesam tfläche von ca. S.lOOm ^ (Gem arkung Dorfitter, Flur 2, 

F lurstück 33/1 u. 129/89 (teilw .)) aus seinem Bachbett in einen natürlichen m äandrierenden 

Verlauf verlegt werden. Das alte Bauchbett w ird verfüllt und anschließend der Sukzession 

überlassen. Der neue Verlauf des Kuhbachs soll m it einer partiellen Anpflanzung von W eiden 

und Erlenheistern gesäum t werden. Des W eiteren w ird angrenzend zum neuen Bachbett eine 

B länke m it zwei Tiefwasserbereichen angelegt.

Durch das Planänderungsverfahren zum Bauwerk 8, wurde diese M aßnahm e auf das 

Grundstück in der Gem arkung Dorfitter, Flur 2, Flurstück 102/28 verschoben.

Für das Planänderungsverfahren des Südanschlusses w ird die M aßnahm e auf dem bereits im  

Deckblattverfahren festgesetzten Flurstuck zusätzlich um gesetzt.

Um das angrenzende Flurstück in der Gem arkung Dorfitter, Flur 2, Flurstück 134/29 zu 

erreichen, soll entlang der Bahnlinie eine Zuwegung geschaffen werden.
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(

2  P lan ung s raum ana ly se

2 .1  L ag e  d es  P lan g eb ie te s /U n te rsu chung sg eb ie te s

Das Plangebiet befindet sich auf der Verwaltungsebene im nordhessischen Regierungsbezirk 

Kassel und liegt im Landkreis W aldeck-Frankenberg auf M esstischblatt (M TB) 4719 (Abb. 1). 

Für das vorgesehene Planfeststellungsverfahren (PfV) zur Planänderung des Südanschlusses 

im Bereich der Ortsum gehung (OU) Dorfitter an der B 252 wurde von Flessen M obil ein 

Untersuchungsraum (UR) für den LBP m it einem Flächenum griff von 13,2 ha vorgegeben.

A bb . 2 Übe rs ich t zu r L age  d es  ab g eg ren z ten  U n te rsuchungsg eb ie te s  fü r d en  LBP

2 .2  A bg ren zung  vo n  B ezugs räum en  in n e rh a lb  d es  U n te rsu chung sg eb ie te s

Bezugsräum e kennzeichnen den Zusam menhang von Lebensräum en für'Pflanzen und Tiere 

und orientieren sich in der Regel an größeren Biotopkom plexen, faunistischen Lebensräum en 

oder Landschaftsbildeinheiten. W eitere Kriterien zu deren Abgrenzung sind anthropogene 

Nutzungen, Nährstoff- und W asserhaushalt von Böden, klim atische und lufthygienische 

Funktionsräum e sowie das Relief.

Im vorliegenden Fall wurde in Abstim m ung m it Hessen M obil auf Grund der kleinräum igen 

M aßnahmenplanung und geringen Ausdehnung sowie hom ogenen Ausprägung des 

Untersuchungsgebietes dieses auch als einziger Bezugsraum definiert.
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c

2 .3  C ha rak te ris ie ru n g  d es  U n te rsu chung sg eb ie te s

2 .3 .1  N a tu rräum lich e  L ag e

Nach IHGFEDCBAK l a u s in g  (1988) liegt das Untersuchungsgebiet (UG) innerhalb der naturräumlichen 

Haupteinheitengruppe „W esthessisches Berg- und Senkenland" in der Haupteinheit 

„W aldecker Tafel" (340) und der Telleinheit „Korbacher Ebene" (340.011).

D ie „W aldecker Tafel" ist ein Zechstein- und Buntsandsteintafelland zwischen Eder und 

D iemel und liegt im Regenschatten des Hochsauerlandes.

Größtenteils w ird das UG durch die Kuhbach- und Itteraue und den angrenzenden Äckern auf 

dem Galgenberg geprägt. D ie Itter und der Kuhbach sind beide Fließgewässer 3. Ordnung. D ie 

Itter fließt in östlicher R ichtung und knickt dann in Dorfitter nach Süden ab. Kurz darauf fließt 

der von Norden kom m ende Kuhbach in die Itter. Im Süden des UG erstrecken sich die W älder 

des D ietrichsberges, Durch das UG läuft die B 252 von Nord nach Süd sowie die K 25 in W est- 

Ost-R ichtung, sowie die Bahnstrecke Sarnau - Volksmarsen (Streckennum mer 2972).

2 .3 .2  R e lie f

Die Itter und der Kuhbach durchziehen das UG und bilden dabei recht flache Talräume aus, 

wobei Dorfitter im Talraum der Itter auf etwa 322 m ü NN liegt. Die M ündungshöhe des 

Kuhbaches befindet sich auf ca. 330 m ü NN. Östlich steigt das Gelände zum Galgenberg auf 

bis zu 360 m ü NN an und im Süden zum Dietrichberg auf bis zu ca. 393 m ü NN. Die 

unterschiedlichen Nutzungen verstärken dabei die reliefbedingte Form envielfalt. Der 

Talboden zeigt m it überw iegender Grünlandnutzung eine eher horizontale Ausprägung, die 

durch den Steinbruch unterbrochen wird. Die bewaldeten Hangbereiche weisen dagegen 

vorw iegend vertikale Strukturen auf.

2 .3 .3  G eo lo g ie

Das UG liegt im Übergangsbereich zw ischen dem Rheinischen Schiefergebirge im Südwesten 

(„W ittgensteiner M ulde") und dem M esozoisches Gebirge („W aldecker Scholle" bzw. 

„M eineringhausener, Vasbecker und Ense Scholle") im Nordosten (HLNUG 2017A). Als 

Grundgestein findet sich Zechstein m it Auflagerungen von Buntsandstein aus dem Oberperm  

(M ü l l e r  1984, HLUG 2007). Es herrscht eine W echsellagerung aus Kalkstein, M ergel, Dolom it, 

Ton- und Schluffsteine und Arkosen vor, die durch die Tektonik (Verwerfungen und Faltung) 

und den lateralen (seitwärts gerichteten) W echsel innerhalb der Gesteinsschichten bedingt 

w ird. Das Rheinische Schiefergebirge besteht überw iegend aus Ton-, Grauwacken- und 

Phyllitschiefer, das M esozoische Gebirge verw iegend aus rötlichen Sandsteinen und 

Tonsteinen des Buntsandsteins sowie den hellgrauen Kalksteinen des M uschelkalks. Auf die 

Gesteine sind lösslehm ige Sedim ente aufgelagert (HLNUG 2017A).

Im UG existieren zudem zahlreiche Stollen, die durch den ehem als betriebenen Kupferbergbau 

im Ittergebiet stam m en. Dagegen gehört die „S iegfriedhöhle bei Obernburg" zu den wenigen 

in Hessen vorkom m enden, nicht touristisch erschlossenen Naturhöhlen.
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C

2 .4  V o rg ab en  ü b e rg eo rd n e te r P lan ung en

2 .4 .1  Z ie le  d e r L and esp lan ung

M it der Vorlage des Landesentw icklungsplans (LEP) Hessen entspricht die Landesregierung 

dem Planungs- und Koordinierungsauftrag des Bundesrechts. In W ahrnehm ung seiner 

Rahm enkom petenz hat der Bundesgesetzgeber im Raumordnungsgesetz (ROG) die Länder 

verpflichtet, für ihr Gebiet übergeordnete und zusam m enfassende Pläne 

(Raum ordnungspläne) aufzustellen. Für die Landesplanung vollzieht dies gem äß hessischem 

Landesplanungsgesetz (HLPG) der LEP. Der aktuell gültige Landesentw icklungsplan stam m t 

aus dem Jahre 2000 und wurde zuletzt im Jahr 2013 geändert. Am 21. Juni 2018 hat der 

Hessische Landtag der Verordnung zur dritten Änderung des Landesentw icklungsplans Hessen 

2000 zugestim mt.

In § 10 (2) BNatSchG und § 6 (1) HAGBNatSchG ist aufgeführt, dass die überörtlichen Ziele und 

Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege in einem Landschaftsprogram m  

dargestellt werden (können). Das Landschaftsprogram m wird regional für Nord-, M ittel- und 

Südhessen erarbeitet. D ie auf dieser Ebene erarbeiteten Ziele und Erfordernisse sind bei der 

Aufstellung der LEP und Regionalpläne zu berücksichtigen.

Im LEP (LEP IHGFEDCBAHe s s e n 2000) werden die Bereiche westlich der B 252 im UR den 

„Unzerschnittenen verkehrsarm en Räum en > 50 km ^" zugeordnet. Diese Räum e sollen „in 

ihrer Bedeutung für die Freiraumentw icklung, den landesweiten Biotopverbund, die 

landschaftsbezogene Erholung sowie als klim atische Ausgleichsräum e so weit w ie m öglich 

bewahrt und vor einer Zerschneidung geschützt werden". Die Bereiche östlich der B 252 

werden dagegen keiner Funktion zugeordnet. D ie B 252 selbst ist als zweistreifige Fernstraße 

und die Bahnlinie als Nebenverkehrsstrecke gekennzeichnet.

2 .4 .2  Z ie le  d e r R eg io na lp lan ung

Der im Landkreis W aldeck-Frankenberg gelegene UR befindet sich vollständig im 

Regierungsbezirk Kassel und som it im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums (RP) 

Kassel.

Derzeit gilt hier der im Januar 2010 von der Landesregierung genehm igte Regionalplan 

Nordhessen 2009 (RPKA 2009). Er wurde am 02. Juli 2009 von der Regionalversam m lung 

beschlossen und am 15.03.2010 im Staatsanzeiger Nr. 11 (2010) öffentlich gem acht.

Der Regionalplan Nordhessen 2009 trifft für den UR folgende Aussagen:

Der UR liegt in einem ländlichen Bereich m it Vöhl als nächstem Grundzentrum und Korbach 

als nächstgelegenem M ittelzentrum .

Außerdem liegt der UR teilweise in einem  Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft. H ier soll 

ein ökologisches, funktional zusam m enhängendes und dam it w irksam es Verbundsystem zur 

weitgehend ungestörten Erhaltung und Entw icklung von Flora und Fauna geschaffen und 

gesichert werden. Dadurch sollen Biotope und ganze Ökosystem e vernetzt werden.

Der Galgenberg ist als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. Ziel ist 

es, die Versorgung der Bevölkerung und der W irtschaft m it hochwertigen Nahrungsmitteln, 

Rohstoffen und Energie sicherzustellen. W eiter soll durch die Sicherung der 

landwirtschaftlichen Flächen und Produktionsstandorte ein Beitrag zur Erhaltung der
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Kulturlandschaft, von Freiräum en und für den Naturhaushalt geleistet werden. Dazu ist eine 

angem essene Ein- und Durchgrünung vorzusehen.

D ie den UR um gebenden W älder sind weiterhin als Vorranggebiete für die Forstwirtschaft 

festgesetzt. D iese sollen der Aufforstung und Sukzession (ab 5 ha Größe) dienen, da der W ald 

aufgrund seines w irtschaftlichen Nutzens sowie seiner Bedeutung für die Um welt und die 

Erholung m it seinen vielfältigen Funktionen zu erhalten und zu schützen ist.

A ll diese Flächen liegen zudem in einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. 

Nachteilige Veränderungen der E igenschaften oder Verunreinigungen des Grundwassers sind 

hier im besonderen M aße zu verhindern. D ie Versickerungsfähigkeit der Böden ist zu erhalten 

und die Oberflächenversiegelung ist wo m öglich zu m inim ieren. D ies gilt im Speziellen für die 

Neuanlage von Straßen- und Bahntrassen.

2 .4 .3  Z ie le  d e r L and scha ftsp lan ung

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für die Ziele des Landschaftsplans sind in 

§ 11 BNatSchG und in § 6 HAGBNatSchG festgeschrieben. Sie haben die örtlichen 

Erfordernisse und M aßnahm en für Naturschutz und Landschaftspflege darzustellen. Der 

Landschaftsplan ist in Hessen Bestandteil des Flächennutzungsplans.

Der Untersuchungsraum erstreckt sich auf Flächen der Gem einde Vöhl. D ie Gem einde Vöhl 

besitzt einen rechtskräftigen Landschaftsplan IHGFEDCBA(Bü r o  f ü r  La n d s c h a f t s p l a n u n g  D ip l .-In g . Bo d o  

Temp ic h  2001), der für den UR u. a. folgende Aussagen trifft:

D ie Flächen zw ischen der K 25 und der Bahnlinie sowie auf dem Galgenberg sind als Grünland 

verzeichnet. Der Steinbruch ist . als Gewerbegebiet und die angrenzende Bebauung als 

M ischbaufläche gekennzeichnet. Für das Geiände um das Gebäude oberhalb der Kreuzung der 

B 252 (neu) m it der K 25 ist ein denkmalgeschützter Gesam tkomplex vorgesehen.
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C

2 .5  S chu tzgeb ie te  u n d  S chu tzausw e isu ngen

2 .5 .1  S chu tz  b es tim m te r  T e ile  vo n  N a tu r u nd  L and sch a ft n ach  B N a tS chG

In Kapitel 4, Abschnitt 1 und 2 BNatSchG sind Bestimm ungen und Definitionen zum Schutz 

bestim m ter Teile von Natur und Landschaft verankert.

Gem äß § 20 BNatSchG w ird „ein Netz verbundener Biotope (B iotopverbund) geschaffen, das 

m indestens zehn Prozent der Fläche eines jeden Landes um fassen soll". Teile von Natur und 

Landschaft können geschützt werden:

• nach M aßgabe des § 23 BNatSchG als Naturschutzgebiet,

nach M aßgabe des § 24 BNatSchG als Nationalpark oder als Nationales 

Naturmonum ent,

nach M aßgabe des § 25 BNatSchG als B iosphärenreservat, 

nach M aßgabe des § 26 BNatSchG als Landschaftsschutzgebiet 

nach M aßgabe des § 27 BNatSchG als Naturpark, 

nach M aßgabe des § 28 BNatSchG als Naturdenkm al,

nach M aßgabe des § 29 BNatSchG als geschützte Landschaftsbestandtelle oder

nach M aßgabe des § 30 BNatSchG als gesetzlich geschützte B iotope.

In Abschnitt 2 (§§ 31 -36) der o. g. Gesetzesstelle sind ferner die Bestim m ungen zum Netz 

„Natura 2000" festgeschrieben.

D ie genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie geeignet sind, Bestandteile des 

B iotopverbunds.

Folgende der zuvor aufgeführten Schutzgebiete sind laut dem Datenbank- und GIS-gestütztes 

Naturschutzinform ationssystem „NATUREG" (HM UKLV 2018) im Plangebiet lokalisiert:

G ese tz lic h  g eschü tz te  B io to p e

Bestim m te Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als B iotope haben, 

werden gemäß § 30 BNatSchG und § 13 HABNatSchG gesetzlich geschützt. Handlungen, die zu 

einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der nach 

§ 30 (2) BNatSchG geschützten Biotope führen können, sind verboten. Von den Verboten des 

Absatzes 2 kann auf Antrag eine Ausnahm e zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen 

ausgeglichen werden können.

Im Zuge der Biotoptypenkartierung für den vorliegenden LBP wurde folgendes nach 

§ 30 BNatSchG und § 13 HABNatSchG geschütztes B iotop im Untersuchungsraum festgestellt:

Nährstoffreiche Feuchtwiese (06.120)
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c

N a tu ra  2 000 -G eb ie te

Der Bund und die Länder erfüllen die sich aus den Richtlinien 92/43/EW G und 2009/147/EG 

ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusam m enhängenden europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000" im Sinne des Artikels 3 der R ichtlin ie 92/43/EW G. Die 

gesetzlichen Bestim m ungen sind in Kap. 4 Abschnitt 2 (§§ 31 - 36 BNatSchG) zugrunde gelegt.

FFH-Gebiet „S iegfriedhöhle bei Obernburg" (4719-306) liegt etwa 50 m vom UR entfernt. Bei 

dem 0,45 ha großen Gebiet handelt es sich um eine nicht touristisch genutzte Naturhöhle aus 

verkarstetem Zechsteindolom it, die von verschiedenen Fledermausarten als W interquartier 

genutzt w ird. Die Höhle und der Zugang sollen in ihrer Funktion insbesondere für die LRT- 

charakteristische Tier- und Pflanzenwelt erhalten werden und vor unbefugtem Betreten 

abgesichert werden.

Für das Gebiet wurde im Verlauf des Planungsprozesses eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

durchgeführt IHGFEDCBA(Co c h e t  Co n s u l t  2004). Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass unter 

Beachtung der Verm eidungsm aßnahm e zur Schadensbegrenzung (Bepflanzung der 

Straßenböschung m it Sträuchern und Einzelbäum en) von keinen erheblichen 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auszugehen ist.

Es sind keine weiteren Schutzkategorien durch das geplante Vorhaben betroffen.

2 .5 .2  W asse rs chu tz -, H e ilq ue lle n schu tz -, Ü be rs chw em m ungsg eb ie te

Gem äß §§ 51, 53 und 76 W asserhaushaltsgesetz (W HG) können Gewässer bzw. ihre 

angrenzenden Bereiche als (Trink-) W asserschutz-, Heilquellenschutz- und 

Überschwem m ungsgebiete ausgewiesen werden, die vor nachteiligen Einwirkungen zu 

schützen sind.

Das nächste Trinkwasserschutzgebiet liegt ca. 700 m westlich des URs. Des W eiteren grenzt 

der südliche Teil des URs an das Überschwem mungsgebiet der Itter, der Vorhabensbereich 

liegt jedoch außerhalb (HVBG 2018).

2 .5 .3  F lä chen  m it re ch tlic h e r B in dung  n ach  d e r E in g riffs reg e lu ng

Für unverm eidbare Beeinträchtigung durch Eingriffe in die Natur und Landschaft sind gem äß 

§ 15 (2) BNatSchG Ausgleichs- oder Ersatzm aßnahm en zu treffen und diese in dem Jeweils 

erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern (§15 (4)). W eitere Eingriffe im  

Bereich der geleisteten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahm en sind dem nach innerhalb eines 

bestimm ten Zeitraums nicht zulässig

Im UG sind keine Flächen m it rechtlicher B indung nach der E ingriffsregelung ausgewiesen. In 

der näheren Um gebung gibt es jedoch einige Flächen, auf denen überw iegend eine 

Neueinsaat von Grünland vorgesehen ist (HM UKLV 2018).

2 .5 .4  S chu tzg eb ie te  n ach  F o rs tre ch t

W enn es zur Abwehr oder Verhütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen 

Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig ist, bestim mte forstliche M aßnahm en 

durchzuführen oder zu unterlassen, kann W ald gem äß § 12 (1) Bundeswaldgesetz (BW aldG) 

zu Schutzwald erklärt werden. Nach § 13 (1) des Hessischen W aldgesetzes (HW aldG) kom m t 

diese Ausweisung durch die Obere Forstbehörde insbesondere in Betracht, wenn der W ald
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eine besondere Bedeutung für Klim a, W asserhaushalt, Boden-, S icht- oder Lärm schutz oder 

die Luftreinigung aufweist. W eiter kann der W ald als Bann- und Erholungswald (§ 13 (2) +(7)) 

ausgewiesen werden. D iese sind zu schützen und zu erhalten, wobei Kahlschläge und größere 

Rodungen einer behördlichen Genehmigung und einer Ersatzaufforstung bedürfen. In sog. 

Naturwaldreservaten sind forstliche Eingriffe sogar vollends ausgeschlossen. Sie dienen der 

Erforschung sich selbst überlassener W älder und der Um weltbildung.

Im Untersuchungsraum  

ausgewiesen.

sind keine der genannten Schutzgebiete nach Forstrecht

C

2 .5 .5  D enkm ä le r  o de r  a rch äo lo g is ch e  L andsch a ft

Der Denkm alschutz obliegt den Bundesländern. Nach § 1 (1) des Hessischen 

Denkm alschutzgesetz (HDSchG) sind Kulturdenkm äler als Quellen m enschlicher Geschichte 

und Entw icklung zu schützen und zu erhalten. Eingriffe an den Denkm älern oder wenn sich 

diese auf das Erscheinungsbild auswirken auch in deren Nähe bedürfen der Genehm igung der 

Denkmalschutzbehörde.

Oberhalb der Kreuzung der B 252 (neu) und K 25 und an der Einmündung der Straße „Am 

Steinbruch" befindet sich jeweils ein Baudenkm al. Nördlich des URs direkt an die bestehende 

B 252 angrenzend befinden sich ebenfalls einige denkm algeschützte Gebäude, die in ihrer 

Gesamtheit als Denkm alzone ausgewiesen sind (HVBG 2018).
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c

3  B es tan d se rfas sung  u nd  -b ew e rtu n g

Im Untersuchungsgebiet werden säm tliche Schutzgüter dargestellt und bewertet. In den 

jeweiligen Bezugsräum en werden folgende Schutzgüter betrachtet:

B iotoptypen und Pflanzen

Tiere

Boden

W asser

Klim a und Luft

Landschaftsbild und Erholungseignung

3 .1  B io to p typ en  u nd  P fla n zen

3 .1 .1  M e th od e , D a ten - u n d  In fo rm a tio n sg ru nd lag en

Die flächendeckende Kartierung von Biotoptypen (inkl. § 30-Biotope und FFH - 

Lebensraum typen) erfolgte am 30.07.2017 nach dem Schlüssel der Hessischen 

Kom pensationsverordnung (KV 2005). Zu jedem Biotoptyp wurden Artenlisten 

charakteristischer und geschützter Pflanzenarten erstellt. In diesem Zuge erfolgte auch die 

Erfassung von Futterpflanzen artenschutzrelevanter Schm etterlingsarten. D ie Kartierung fand 

auf einer Fläche von 13,2 ha im Bereich um die OU statt (Abb. 3).

A bb . 3 Von  H essen  M ob il v o rgeg eben e r  U n te rsuchungs raum  d e r B io to p typ en ka rtie ru ng
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Die Standardbewertung der Biotoptypen erfolgt über Vorgaben zum Schutz bestim m ter 

B iotope nach dem BNatSchG, dem HAGBNatSchG und der FFH-Richtlin ie.

E ine hohe naturschutzfachliche W ertigkeit wird dem nach FFH-Lebensraum typen und 

sonstigen schutzbedürftigen Lebensräum e, die qualitativ gut entw ickelt beziehungsweise gut 

erhalten sind zugeschrieben. Nach § 30 BNatSchG beziehungsweise § 13 HAGBNatSchG 

geschützte Biotoptypen erhalten unabhängig von ihrer qualitativen Ausprägung 

beziehungsweise ihres Erhaltungszustandes generell eine hohe W ertstufe.

Den kartierten Biotoptypen werden nach Anlage 3 der Hessischen Kom pensationsverordnung 

(KV 2005) die entsprechenden Biotopwertpunkte (BW P) je m ^ zugeordnet. Je m ehr Punkte 

einem Biotoptyp zugeordnet werden, desto „wertvoller" Ist dieser und m uss entsprechend 

höher ausgeglichen werden.

3 .1 .2  B es tan d sb esch re ib u ng

Der UR w ird von der B 252 (10.510) von Norden nach Süden durchquert. Im westlichen Teil 

um gibt diese der Siedlungsbereich von Dorfitter, der durch Bebauung (10.170), weitere 

versiegelte und teilversiegelte Flächen (10.510, 10.530), gärtnerisch gepflegte Anlagen 

(11.221), Gebüschpflanzungen (02.500), Baum hecken (04.600) und ausdauernder 

Ruderalfluren (09.210) geprägt w ird. D ieses Bild setzt sich nordöstlich am Steinbruch, der von 

Laubm ischwald (01.115) um geben ist, fort. Im südlichen Teil des UR hingegen .finden sich 

größtenteils intensiv genutzte Frischweiden (06.210) und -w iesen (06.320), bodensaurer 

Buchenwald (01.111) südlich der K 25 und sonstige Kiefernbestände (01.219) im Osten des 

UR.

Durch den UR fließt der Kuhbach (05.212), der einen ca. 2 m breiten größtenteils geradlinigen 

Bachverlauf aufweist. W estlich um geben den Kuhbach eine intensiv genutzte Frischweide 

(06.210) sowie Baum hecken (04.600). Nördlich der K25 wird der Bach von bodensaurem 

Buchenwald (01.111), Baum hecken (04.600), Ufergehölzsäum en (04.400), einer intensiv 

genutzten Frischweide (06.210) und einer intensiv genutzten Frischwiese (06.320) begrenzt. 

In diGGom -Bereich besitzt der Bach Gifte -natufFtahe-Ausprägung und kann als §30er Biotop

angesehen worden. Nach der Querung des Bahndam m s wird der Bach von Feldgehölz 

(04.600), Ufergehölzsaum en (04.400), einem Gebüsch (02.200), und ausdauernden 

Ruderalfluren (09.210) begleitet. Entlang des Bachverlaufes im UR finden sich m ehrm als nasse 

Hochstaudenfluren (05.460).

T ab . 2 Übe rs ich t d e r B io top typ en  im  U n te rsu chung s raum

BTT-

Code
Standard-Nutzungstyp § LRT

2 Flächen

größe [ha]

BW P/

01.111 Bodensaurer Buchenwald 9110 2,55 58

01.115 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 1,14 , 41

01.219 Sonstige Kiefernbestände 0,27 24

02.200
Trockene bis frische, basenreiche, voli entwickeite 

Gebüsche, Hecken
0,03

41

02.500

Hecken-/Gebüschpflanzung (standortfrem d, 

Ziergehöize) 0,05

23

04.110
Einzelbaum  trockener bis frischer Standorte 

(einheim isch, standortgerecht)
0,03

31
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BTT-

Code
Standard-Nutzungstyp § LRT

2 Flächen

größe [ha]

BW P/

m "

04.210 Einheim isch, standortgerecht, Obstbäume 0,06 31

04.400 Ufergehölzsaum heim isch, standortgerecht 0,09 50

04.600

Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, 

standortgerecht 0,72

56

05.212
Schnellfließende Bäche (Oberlauf),

Gewässergüteklasse II und schlechter
0,14 47

05.241 An Böschungen bewachsene Gräben 0,05 36

05.460 Nasse Hochstaudenfluren 6430 0,18 44

06.120 Nährstoffreiche Feuchtwiesen § 0,04 47

06.210 Intensiv genutzte Frischweiden 2,18 21

06.320 Intensiv genutzte Frischwiesen 0,98 27

09.130 W iesenbrachen und ruderale W iesen 0,22 39

09.152 Feldraine, W iesenraine, artenarm 0,22 23

09.161
Straßenränder (m it Entwässerungsmulde,

M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen
0,14 17

09.210 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 0,83 39

10.130
Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer 

Gesteinsaufschluss
0,08 26

10.131
Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer 

Gesteinsaufschluss
0,11 32

10.510

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, 

Asphalt), M üll-Deponie in Betrieb oder nicht 

abgedeckt, unbegrünte Keller, Fundam ente usw.

0,78 3

10.530

Schotter-, K ies- u. Sandwege, -plätze oder andere 

wasserdurchlässige Flächenbefestigung sowie 

versiegelte Flächen, deren W asserabfluss versickert

1,35 6

10.710 Dachfläche nicht begrünt 0,39 3

11.221
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, 

arten- und strukturarme Hausgärten
0,40 14

§ = nach § 30 BNatSchG bzw. § ISHAGBNatSchG gesetzlich geschütztes B iotop 

LRT = Lebensraum typ 

BW T = B iotopwertpunkt

Im UR konnten zwei LRTs nachgewiesen werden (Tab. 7). Entlang des Kuhbachs finden sich 

Flächen des LRT „Feuchte Flochstaudenfluren der planaren Stufe" (6430), geprägt durch 

Drüsiges Springkraut JIHGFEDCBA(Impatiens glandulifera), Große Brennnessel (Urtica dioica), 

Gewöhnliche Zaunweide (Calystegia sepium) und in Teilbereichen Zottiges W eidenröschen 

(Epilobium hirsutum), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Rohr-G lanzgras (Phalaris 

arundinacea) und Kleinblütiges W eidenröschen (Epilobium parviflorum). Im Süden des UR, 

entlang der K 25 findet sich ein Buchenwald der dem LRT „Hainsim sen-Buchenwald (Luzulo 

Fagetum )" (9110) zugehörig ist. Gekennzeichnet durch die Gem einschaft aus Rot-Buche 

(Fagus sylvatica), Stiel-E iche (Quercus robur), Gewöhnliche Fichte (Picea abies), W ald-Kiefer 

(Pinus sylvestris), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), W eißliche Hainsim se (Luzula luzuloides),
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Hain-R ispengras JIHGFEDCBA(Poa nemoralis), Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und Hainbuche (Carpinus 

betulus).

T ab . 3 Übe rs ich t d e r L eben s raum typ en  im  U n te rsu chung s raum

LRT-

Code
LRT-Bezeichnung

EHZ

HE
EHZD

Fläche im  

UR [ha]

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe U2 FV 0,23

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum ) FV FV 2,55

EHZ HE = Erhaltungszustand Hessen 

EHZ D = Erhaltungszustand Deutschland

Gefährdungsstatus: U2 = ungünstig - schlecht, U l = ungünstig - unzureichend, FV = günstig

3 .1 .3  B es tan d sbew e rtu ng

Unabhängig eines Schutzstatus bzw. E instufung als LRT kann aufgrund der durch die KV (2005) 

zugeordneten BW P den W aldbiotopen eine hohe W ertigkeit zugeschrieben werden. 

Straßenränder, und gärtnerisch gepflegten Anlagen kom m t eine m ittlere naturschutzfachliche 

W ertigkeit zu. E ine geringe W ertigkeit w ird versiegelten bzw. befestigten Flächen zugeordnet.

Aufgrund des Vorkomm ens zweier LRT sowie einem nach § 30 BNatSchG geschützten Biotops 

kann dem UR eine m ittlere Bedeutung zugeteilt werden. Die gefundenen Pflanzen sind nach 

der roten Liste Hessens als nicht gefährdet kategorisiert.

3 .2 T ie re

3 .2 .1  M e thod e , D a ten - u n d  In fo rm a tio nsg rund lag en

Zur Bestandserm ittlung hat Hessen M obil folgendes Spektrum an faunistischen Kartierungen 

beauftragt;

• Brutvögel inkl. Horstkartierung 

Flederm äuse 

Haselm aus 

Reptilien

Fische, Rundm äuler 

Libellen 

Schm etterlinge

Innerhalb des UG erfolgte in den Jahren 2017 und 2018 eine system atische Erhebung von 

Tierartengruppen auf ausgewählten Probeflächen und -Standorten sowie anhand von 

flächendeckenden Begehungen. Die Auswahl ergibt sich i. d. R. aus den spezifischen 

Lebensraum ansprüchen der betreffenden Artengruppen.
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Das von Hessen M obil vorgebende Untersuchungsprogram m sowie Anzahl und Lage von 

Untersuchungsräum en wurde im Rahm en der Kartierungsplanung vorabgestim m t. Dadurch 

ergab sich für jede Artengruppe ein individueller Untersuchungsraum . Des W eiteren wurden 

die Gewässer besiedelnden Tiergruppen der Fische und Rundm äuler 

(Fließgewässerorganism en) in ausgewählten Probeflächen bzw. Gewässerabschnitten 

untersucht, da diese nur auf eng begrenztem Lebensraum (Gewässer) zu erwarten sind.

Es ist anzumerken, dass Bestandsdichten und die angewandten Erfassungsm ethoden 

freilandökologisch bedingten Schwankungen unterliegen. Ohne Bewertung ihrer jeweiligen 

Relevanz sollen hiervon die W ichtigsten genannt werden:

• jährliche Populationsschwankungen

. • Einfluss des aktuellen bzw. langfristigen (jährlichen) W ettergeschehens

• Zeitpunkt des letzten schweren, ernte- oder kulturarbeitsbedingten Eingriffes (M ahd, 

Beweidung, Flächenum bruch) sowohl auf der Fläche als auch auf benachbarten 

Parzellen

• Tageszeit, Jahreszeit (Phänologie)

Es wurden nur diejenigen Arten erfasst, die als planungsrelevant gelten. Die Einstufung als 

planungsrelevante Art erfolgt im  Allgem einen nach einer der folgenden Kriterien:

• streng geschützte Arten gem äß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14

• Arten der Roten Listen von Deutschland und Hessen in den Kategorien 1 („vom  

Aussterben bedroht"), 2 („stark gefährdet") und 3 („gefährdet"), inklusive 

Vorwarnlisten

• Arten des Anhangs II und IV der FFH-RL

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlin ie (VRL)

• Arten deren Erhaltungszustand als „ungünstig" oder „schlecht" eingestuft ist

D ie Erfassungen erfolgten, soweit vorhanden, auf G rundlage vorhandener Unterlagen (Daten- 

u.nd Literaturrecherche). Zusätzlich fanden zusätzliche Datenrecherchen zu weiteren 

potenziell vorkom m enden Arten im Plangebiet statt.

3.2.1.1. Brutvögel

Die Artengruppe der Vögel wurde im UG durch flächendeckende Revierkartierung (vgl. IHGFEDCBA

Sü d b e c k  et al. 2005) des für diese Artengruppe festgelegten Untersuchungsraum es (33 ha, 

Abb. 4) in 2018 erfasst. Zur Kartierung wurde der UR zwischen M ärz und Juli neun M al 

tagsüber (31.03., 10.04., 25.04., 02.05., 14.05., 30.05., 16.06., 02.07. und 17.07.2018) 

begangen. Die Begehungen begannen üblicherweise m it oder kurz nach Sonnenaufgang. Zur 

Erfassung von nachtaktiven Arten (Eulen) wurden drei Begehungen in der Zeit pach 

Sonnenuntergang vorgenom m en (06.03., 10.03., 20.03.2018). Spechte und Eulen wurde dabei 

unter Zuhilfenahm e einer Klangattrappe erfasst. W ährend der Begehungen wurde der UR 

langsam abgelaufen und alle Nachweise in m itgeführten Luftbildkarten eingetragen. 

Besondere Bedeutung zur Beurteilung von Brutvorkom m en haben revieranzeigende 

Verhaltensweisen. Daher wurde gesondert notiert, wenn ein Vogel z. B. sang, N istmaterial 

transportierte oder Junge fütterte. Aus den im Gelände erstellten Tageskarten wurden nach 

der Brutzeit Revierkarten erstellt.
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Neben der Kartierung der Brutvögel erfolgte im Rahm en einer W aldstrukturkartierung auch 

eine Suche nach Horst- und Höhlenbäum en während der laubfreien Zeit. Dabei war 

ursprünglich eine Fläche von 2,4 ha vorgesehen. Diese verkleinerte sich allerdings aufgrund 

bereits durchgeführter Rodungen im Rahm en bereits planfestgestellter Baum aßnahm en.

A bb . 4 Von  H essen  M ob il v o rg egeb en e r U n te rsu chung s raum  d e r B ru tvo ge lk a rtie run g

3.2.1.2. Fledermäuse

Die Erfassung der Flederm ausfauna erfolgte im betrachteten UR (Abb. 5) durch autom atische 

akustische Erfassung m ittels eines Batcorders, Detektorbegehungen und Ausflugszählungen. 

A ls Grundlage dienten eine Übersichtsbegehung, die zuvor bereits erwähnte 

Baumhöhlenkartierung und die Prüfung von acht Gebäuden auf die Eignung als 

W interquartier. Zudem wurde ein W asserspeicher auf Besatz kontrolliert.

D ie autom atische akustische Erfassung erfolgte in drei Aufnahm eblöcken von jeweils drei 

Nächten: 26.04. bis 28.04., 30.06. bis 02.07. und,08.08. bis 10.08.2018. Der Batcorder wurde 

am W aldrand nördlich der K 25 befestigt, um dort die Flederm ausaktivität entlang des 

W aldrandes zu erfassen. M ittels Batcorder können Ultraschallrufe von Fledermäusen 

aufgenom m en und abgespeichert werden.

Zusätzlich zu der autom atischen Erfassung wurden sechs Detektorbegehungen (25.04., 25.05., 

11.06., 12.07., 07.08. und 30.08.2018) entlang dreier zuvor festgelegter Transektrouten 

durchgeführt (Abb. 5). Diese begannen stets ab Sonnenuntergang und dauerten Jeweils 

ca. 1,5 Stunden. D ie Transekte wurden dabei langsam abgeschritten und an m arkanten Stellen 

für längere Horchpunkte angehalten. Um die Flederm ausaktivität zu jeweils unterschiedlichen 

Zeiten aufzuzeichnen wurde die Startposition der Begehung im UR bei jeder Begehung 

geändert. Für die akustische Erfassung wurde zum einem der „Batlogger M " (elekon AG)
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verwendet, der die U ltraschallrufe von Flederm äusen in Echtzeit aufzeichnet und über eine 

Live-M ithörfunktion hörbar m acht, sowie der zw ischen M ischer- und Zeitdehnungsverfahren 

einstellbare „Flederm ausdetektor D240x" (Pettersson Ultrasound Detektor). Die 

aufgenom m enen Rufe wurden wie die Ergebnisse der Batcorder später am Com puter 

ausgewertet.

Um die bestehenden Gebäude auf Eignung für W interquartiere zu untersuchen wurde am 

14.02.2018 an acht Gebäuden im UR eine Bauwerksüberprüfung durchgeführt. Zusätzlich 

wurden vier Ausflugszählungen an diesen Gebäuden (27.06., 05.07., 19.07. und 25.07.2018) 

von jeweils 2 Personen durchgeführt, um alle m öglichen Ausflugrichtungen eines Gebäudes 

im  Blick zu haben. Der W asserspeicher wurde am 16.08.2017 auf Besatz kontrolliert.

la  Untersuchungsraum  

0 Horchpunkte

Batcorder Standort 

# Standorte Ausflugszählung

A bb . 5 T ran sek tro u ten  m it H o rch punk ten , B a tco rd e rs tan do rt u nd  S tando rte  d e r  A u s flu g s zäh lu n g

3.2.1.3. Haselmaus

Zur Erfassung der Haselm aus (Muscardinus avellanarius) wurden am 18.04.18 bzw. 25.04.18 

25 Nesttubes und fünf Kobel in den W aldbereichen des Untersuchungsraum s ausgebracht. D ie 

Ausbringung erfolgte Gruppenweise im Bereich von Jungwuchs, Sträuchern o. ä. Dabei 

wurden vier Gruppen von Je fünf Nesttubes und jeweils einem Kobel in der südwestlichen 

Pobefläche und eine weitere Gruppe m it fünf Nesttubes und einem Kobel in der nordöstlichen 

Probefläche ausgebracht. Aufgrund von bereits stattgefundenen Rodungsarbeiten in diesen 

Bereichen wurde die Lage abweichend von den ursprünglich festgelegten Probeflächen 

angepasst (Abb. 6). D ie Nessstubes wurden während fünf Kontrollen (11.06., 12.07., 30.08., 

24.09. und 11.10.2018) auf Besatz kontrolliert. W ährend des Ausbringens und der Kontrollen 

der Nesttubes wurde der UR auf natürliche Freinester abgesucht sowie auf typische 

Fraßspuren geachtet.
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A bb . 6 Lage d e r u rsp rüng lic h en P ro b e flä ch en fü r d ie H ase lm au se rfa s sung m it S tando rten  d e r  

N is th ilfe n

3.2.1.4. Reptilien

Die Reptilien wurden sechs M al (27.04., 18.05., 27.06., 10.08., 23.08. und 18.09.2018) durch 

Kontrolle von zuvor ausgebrachen künstlichen Verstecken und anhand von 

Sichtbeobachtungen an festgelegten Transekten entlang des Bahndam m es innerhalb des URs 

(13,2 ha) erfasst. A ls künstliche Verstecke wurden fünf Reptilienm atten aus handelsüblicher 

Teichfolie m it einer Grundfläche von ca. 1 m ^ verwendet. Zwei M atten befanden sich auf den 

gewählten Transekten, zwei unterhalb der Gebäude des Steinbruchs und eine östlich der B252 

auf Höhe des LKW -Parkplatzes (Abb. 7). Die Transekte wurden langsam abgegangen und 

vorhanden Strukturen wie Sonnenplätze und potentielle Verstecke gezielt nach Reptilien 

abgesucht.

3.2.1.5. Fische, Rundmäuler

Die Fischfauna des Kuhbachs innerhalb des UR (13,2 ha) wurde einm alig am 15.08.2017 durch 

das Institut für Gewässer- und Auenökologie (INGA) untersucht. Dabei wurde ein ca. 175 m 

langer Abschnitt (Abb. 8) watend strom aufwärts m it einem Elektrofischfanggerät des Typs 

EFGI 650 der Firm a Bretschneider befischt. D ie Fische werden zunächst durch ein elektrisches 

Feld angelockt und dann betäubt, so dass sie zur Bestimm ung kurzzeitig entnomm en werden 

können. Die M ethode gilt als schonend und ist die häufigste Vorgehensweise bei 

fischökologischen Untersuchungen in Binnengewässern. Sie ist besonders in kleinen 

Fließgewässern sehr effektiv.
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A bb . 8 Lage  d e r R ou te  fü r  d ie  E le k tro b e fis ch ung
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3.2.1.6. Libellen

Die Untersuchung des Artenspektrums der Libellen fand an drei Term inen im Som mer 2018 

statt (11.05., 27.06., 10.08.2018). Dabei wurden auf einer Länge von je 100 m Transekte 

entlang des Kuhbachs zu beiden Seiten des Baches per quantitativer Erfassung von Libellen 

durch Sichtbeobachtung und Exuviensuche die Libellenpopulation im UR kartiert.

A bb . 9 Lage  de r  T ransek te  fü r d ie  L ibe lle ne rfa ssung  

3.2.1.7. Schmetterlinge

Für die Erfassung der Schm etterlinge (Tagfalter und W idderchen) wurde im  Juni 2017 zunächst 

eine Übersichtsbegehung durchgeführt und auf deren Grundlage zwei Probeflächen innerhalb 

des vorgegebenen UR von 1,6 ha festgelegt. Eine der Probeflächen befand sich entlang des 

W aldrandes, die andere entlang des Kuhbachs und des Bahndamm s (Abb. 10). D ie Erfassung 

erfolgte dann an drei Term inen im August 2017 (07.08., 14.08., 24.08.2017). Die 

Schm etterlinge wurden entweder durch Sichtbeobachtung angesprochen oder, wenn ihre 

Bestimm ung einen Fang notwendig m achte, unter Zuhilfenahme eines Insektennetzes 

gekeschert, in der Hand bestim m t und anschließend w ieder frei gelassen. D ie Bestim m ung der 

Falter und W idderchen erfolgte im  Allgem einen nach IHGFEDCBAKo c h  (1991) und Se t t e l e  et al. (2009). D ie 

Nom enklatur richtet sich nach Va n  Sw a a y  (2011). Neben der gezielten Erfassung wurden auch 

Zufallsbeobachtungen bei den Kartierungen der anderen Artengruppen bzw. der B iotoptypen 

berücksichtigt. Zusätzlich zu der Erfassung fand zudem am 30.07.2017 eine 

Futterpflanzenkartierung statt.

NATURPLANUNG Dr. Sawitzky • B iedrichstraße 8c • 61200 W ölfersheim 25



LBP (5. P lanänderungsverfahren) B 252 OU Dorfitter

-
■ ------   I

' * Prüfflächen Tagfalter ^

I  I  Untersuchungsraum Tagfalter r • J

5'i;2.000;___

A bb . 1 0 U n te rsu chung s raum  und  P ro be flä chen  fü r d ie  T ag fa lte rk a rtie ru ng

3 .2 .2  B es tan d sbesch re ibu ng

C

3.2.2.1. Brutvögel

W ährend der Brutvogelkartierungen konnten im UR insgesamt 72 Vogelarten dokumentiert 

werden. Davon gelten 38 Arten als planungsrelevant. Von diesen Arten werden 24 als 

Brutvogel angesehen, während bei acht weiteren Vogelarten ein Brutverdacht im 

Untersuchungsraum besteht. Vier Vogelarten werden als Nahrungsgast und einer Art als 

Zugvogel angesehen. Für drei Arten konnte keine Aussage zu ihrem Status im UR getroffen 

werden. D ie im UR häufig vorkom m enden Brutvogelarten sind Am sel, Buchfink, Haussperling, 

Kohlm eise, M ehlschwalbe und W acholderdrossel.

H inzu kom m en die vier Nahrungsgäste (Baum falke, Habicht, M äusebussard und Rotm ilan), die 

ihren Horst verm utlich außerhalb des UR haben. Es wurden lediglich Jagdflüge außerhalb des 

UR dokum entiert. Für den Uhu konnte im Untersuchungszeitraum keine Brut nachgewiesen 

werden. Jedoch befinden sich innerhalb des UR im oberen Steinbruch zwei Brutkästen sowie 

ausreichend weitere Brutmöglichkeiten. Das Revier rund um den oberen Steinbruch wurde 

verm utlich von einem Einzelvogel gehalten, da sich Schm elzspuren und Nahrungsreste 

fanden.

In Tabelle 4 sind die im Zuge der Kartierungen 2018 erfassten Arten m it Schutz- und 

Gefährdungsstatus, ihrem Erhaltungszustand in Hessen, sowie Häufigkeitsangabe und Status 

im UR aufgelistet.
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Bei der Horst- und Baum höhlenkartierung wurden ein Horst und eine Baum höhle gefunden. 

Der Host befand sich südlich der K 25 am Rande des UR. D ie Baum höhle befand sich in einer 

Buche nördlich der K 25 auf einer Höhe von 4 m .

T ab . 4 G esam ta rten lis te  d e r im  U R  n achg ew ie sen en V og e la rten

A rt W issensch a ftlic he r N am e

X

cc
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EH Z HK
S ta tus

im  U R

Am sel Turdus merula * * § günstig h BV

Bachstelze Motacilla alba * * § - günstig m h BV

B aum fa lk e Faico subbuteo V 3 § ungün s tig SS NG

B irken ze is ig Remiz pendulinus * * § - ungün s tig s B V

Blaum eise Parus caeruleus
* ♦ § - günstig m h BV

B lu th än flin g Carduelis cannabina 3 3 § - sch le ch t s B V

B raun keh lch en Saxicola rubetra 1 2 § - sch le ch t SS ZV

Buchfink Fringilla coelebs * * § - günstig h BV

Buntspecht Dendrocopos major * * § - günstig m h BV

Dorngrasmücke Sylvia communis ♦ § - günstig s BV

Eichelhäher Garrulus glandarius * * § - günstig m h BV

Elster - Pica pica
* * § - günstig S BV

F e ld le rch e Alauda arvensis V 3 §
- ungün s tig s B V

F e ld schw ir l Luocustella naevia V 3 §
- ungün s tig s B Z

F e ldsp e rling Passer montanus V V § - ungün s tig m h B V

Fitis Phylloscopus trochilus * * § - günstig m h BV

Gartenbaum läufer Certhia brachydactyla * * § - günstig s BV

Gartengrasm ücke Sylvia borin * * § - günstig s BV

G a rten ro ts chw anz Phoenicurus phoenicurus 2 V § - sch le ch t s B V

Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * § - günstig s BZ

G im pel Pyrrhula pyrrhula * § - günstig s BV

G ir litz Serinus serinus * § - ungün s tig s B Z

G o ld am m e r Emberiza citrinella V V § - ungün s tig m h B V

G rauschn äpp e r Muscicapa striata * V § - güns tig s B V

Grünfink Carduelis chloris ♦ * § - günstig m h BV

G rün sp ech t Picus viridis * * §
- güns tig s B Z

H ab ich t Accipiter gentilis 3 * § 1 ungün s tig SS NG

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * §
- günstig S BV

H ausspe rlin g Passer domesticus V V §
- ungün s tig h B V

Heckenbraunelle Prunella modularis
* * §

- günstig m h BV

Kernbeißer Coccoth raustes 

coccothraustes

* * §
-

günstig s
BV
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K lap p e rg ra sm ücke Sylvia curruca V *
§ u ngün s tig s B Z

Kleiber Sitta europaea * ♦ § - günstig m h BV

K le insp ech t Dryobates minor V V § - ungün s tig s B V

Kohlm eise Parus major * § - günstig h BV

Kolkrabe Corvus corax * § günstig s BV

K ucku ck Cuculus canorus 3 V § - sch le ch t s

M au e rse g le r Apus apus * * § - u n gün s tig m h B Z

M äu sebu ssa rd Buteo buteo * *
§ - g ü ns tig s N G

M eh ls chw a lb e Delichon urbicum 3 3 § - u ngün s tig h B V

M itte lsp ech t Dendrocopos medius ♦ *
§ 1 u ngün s tig s B V

M önchsgrasm ücke Sylvia atricapilla * *
§ - günstig m h BV

Nachtigall Luscinia megarhynchos * *
§ - günstig SS

N eun tö te r Lanius collurio V *
§§ 1 u n gün s tig s B V

Rabenkrähe Corvus corone * § - günstig m h BV

R auch schw a lb e Hirundo rustica 3 3 § - ungün s tig m h B V

Ringeltaube Columba palumbus * * § - günstig m h BV

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * § - günstig m h BV

R o tm ilan Milvus milvus V V §§ 1 ungün s tig s N G

Schwanzm eise Aegithalos caudatus * * § - günstig s BV

Singdrossel Turdus philomelos * * § - günstig m h BV

Som m ergoldhähnchen Regulus ignicapilla * •* § - günstig s BZ

S ta r Sturnus vulgaris 3 § - gün s tig m h B V

S te in schm ätze r Oenantbe oenanthe 1 1 § - sch le ch t s B V

S tieg litz Carduelis carduelis V ♦ § - ungün s tig m h B V

Sum pfrohrsänger Acrocephalus palustris * * § - günstig s BZ

Tannenmeise Parus ater
* ♦ § - günstig s BV

T rau e rs chnäpp e r Ficedula hypoleuca V 3 § - ungün s tig s B V

Tü rke n tau b e Streptopelia decaocto * § - ungün s tig s B V

Tu rm fa lk e Faico tinnunculus * ♦ §§ - gün s tig s B V

Tu rte lta ub e Streptopelia turtur 2 2 § - sch le ch t s B V

U hu Bubo bubo * § 1 ungün s tig SS

W acho ld e rd rosse l Turdus pilaris- * ♦ § - ungün s tig h B V

W aldkau z Strix aluco ♦ ♦ §§ . - gün s tig s B V

W ald laub säng er Phylloscopus sibilatrix 3 ♦ § ungün s tig s B Z

W a ldoh reu le Asio otus 3 * § - ungün s tig s B V
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W asse ram se l Cinclus cinclus * *
§ g ün s tig s B Z

W e id enm e ise Parus montanus V *
§ - u n gün s tig s B V

W iesenp ie p e r Anthus pratensis 1 2 § - s ch le ch t s B Z

W in te rg o ld hähnch en Regulus regulus * *
§ - g ün s tig s B Z

Z aun kön ig Troglodytes troglodytes ♦ ♦
§ - g ün s tig m h B V

Z iip za lp Phylloscopus collyblta * *
§ - g ün s tig m h B V

F e tts ch rift:  planungsrelevante Brut- und Gastvogelarten

RL H = Rote Liste Hessen (VSW 2014), RL D = Rote Liste Deutschland IHGFEDCBA(G r ü n e b e r g  et al. 2015)

Gefährdungsstatus: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der 

Vorwarnliste, * = nicht gefährdet, 0 = ausgestorben 

BNatSchG: §/§§ = besonders/streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG 

VSRL = Vogelschutzrichtlin ie: i = Art des Anhangs I der VRL, 11/2 = Art des Anhangs 11/2 der VRL, Z = Gefährdete 

Zugvogelart nach Art. 4.2 der VRL (Artenauswahl für die nach Definition des hessischen Fachkonzeptes 

EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen wurden)

EHZ = Erhaltungszustand in Hessen (VSW 2014)

HK = Häufigkeitsklassen: h = häufig, z = zerstreut, s = selten, ss = sehr selten, m h = m ittelhäufig

Status im UR: BV = Brutvogel (Paare, Reviere), BZ = Brutzeitbeobachtung (Balzende Tiere), NG = Nahrungsgast,

ZV= Zugvogel

(

3.2.2.2. Fledermäuse

Im Zuge der Baumhöhlenkartierung wurde eine Baum höhle im UR gefunden. D ie Baum höhle 

befand sich in einer Buche nördlich der K25 am Rand des UR. In den Gebäuden des UR 

konnten keine W interquartiere nachgewiesen werden. Der W asserspeicher wurde daraufhin 

fachgemäß verschlossen. W ährend der Ausflugszählung konnte kein Ausflug aus einem 

Gebäude registriert werden.

Im UR wurden zwölf bzw. 13 Flederm ausarten nachgewiesen (Tab. 5). Da die U ltraschalllaute 

der Langohren (Plecotus auritus, P. austriacus) und der Bartflederm äuse (Myotis brandtii, M. 

.mystacinus) nicht differenziert \A/erden können, können prinzipiell auch beide Arten dieser 

Artenpaare Vorkom m en. Es wurde allerdings nur ein Kontakt m it einer Langohrfledermaus 

registriert, die daher nicht genau bestim m t werden kann. Die nachgewiesenen Arten sind 

überw iegend auf den Roten Listen gelistet. In Hessen sind alle Arten m indestens als gefährdet 

anzusehen. A lle Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlin ie, zwei auch im  Anhang II, zu finden 

und gelten laut BNatSchG als streng geschützt.

D ie genaue Lage der Transektroute, Batcoderstandorte sowie der einzelnen 

Fledermauskontakte, sind der Karte 4 „Them enkarte Fledermäuse" zu entnehmen. Dargestellt 

sind die Kontakte an den ausgewählten Horchpunkten, den Dauererfassungen der Batcorder 

und entlang eines jeweiligen Transektabschnitts.
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T ab . 5 G esam ta rten lis te  d e r F led e rm au sa rten  im  U R

C

(

D eu ts ch e r N am e W issensch a ftlic h e r N am e R LH R LD FFH -R L B N atS chG EH Z

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 II, IV §§ günstig

Braunes/

Graues Langohr

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

2 V IV §§ günstig

2 2 IV §§ ungünstig

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G IV §§ günstig

Fransenflederm aus Myotis nattereri 2 * IV §§ •günstig

Große /

Kleine Bartflederm aus

Myotis brandtii

Myotis mystacinus

2 V IV §§ ungünstig

2 V IV §§ günstig

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV §§ günstig

Großes M ausohr Myotis myotis 2 V II, IV §§ günstig

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV §§ günstig

Nordflederm aus Eptesicus nilssonii 1 G IV §§ ungünstig

Rauhautflederm aus Pipistrellus nathusii 2 * IV §§ günstig

W asserfledermaus Myotis daubentonii 3 * IV §§ günstig

Zwergflederm aus Pipistreiius pipistreilus 3 * IV §§ günstig

II —  i\« ^ i.i= i- io L c iicd ^ c ii \i\u v -iv  o t j\u o cL Jv_nM r ic n  r \i_  l / —  rxu Lc  u id tc  n o i iu \iv ic iinio  c l  d i.

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung unbekannten 

Ausmaßes, V = Vor\warnliste, n. a. = nicht aufgeführt, D = Daten unzureichend, * = ungefährdet 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-R ichtlin ie (R ichtlinie 92/43/EW G); II, IV = Anhang II, bzw. IV 

BNatSchG: §§ = streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

EFIZ = Erhaltungszustand in Flessen (gern. IHGFEDCBAHe s s e n -Fo r s t  FENA 2014)

3.2.23. Haselmaus

Von den 25 ausgebrachten Nesttubes und 5 ausgebrachten Kobeln sind im  Zeitraum  von M itte 

Juni bis M itte Oktober 4 Tubes in insgesam t 2 Gruppen von Haselm äusen besetzt worden. D ie 

genaue Auflistung ist Tabelle 6 zu entnehmen. D ie besetzten Nesttubegruppen befanden sich 

in der südwestlichen Probefläche (Karte 6 „Them enkarte Haselm aus").

T ab . 6 Au fs te llun g  au sgeb rach te r N es ttu be -G ruppen  m it K on tro llte rm in en  u nd  B esa tzan g aben

G ruppe

K on tro lle

1 1 .0 6 .1 8

K on tro lle

1 2 .07 .1 8

K on tro lle

3 0 .08 .1 8

K on tro lle

2 4 .0 9 .1 8

K on tro lle

1 1 .10 .1 8

1 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5

2 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5 besetzt 2/5

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

Tab.Erläuterungen - = kein Besatz; Anzahl besetzter Tubes je Gruppe m it 5 Tubes 

Die ausgebrachten Kobel blieben ohne Besatz.

3.2.2.4. Reptilien

W ährend der Begehungen konnten m it Zauneidechse (Lacerta agilis) und Blindschleiche 

(Anguisfragilis) zwei Reptilienarten im UR festgestellt werden (Tab. 6).
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Die Blindschleiche gilt als weitverbreitete Art ohne Gefährdungsstatus und ist durch BNatSchG 

besonders geschützt. Die Zauneidechse steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste 

Deutschlands und ist in der FFH-RL im  Anhang IV gelistet. Des W eiteren ist sie nach BNatSchG 

„streng geschützt".
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T ab . 7 G esam ta rten lis te  d e r R ep tilie n  im  U R

c

D eu ts ch e r N am e W issensch a ftlic he r N am e R LH R LD F FH -R L B N atS chG BA rtS chV

B lin d sch le iche Anguis fragilis * *
§ §

Z aun e idech se Lacerta agilis * V IV §§ -

F e tts ch rift; planungsrelevante Reptilienart

RL-H = Rote Liste Hessen (AGAR & IHGFEDCBAHe s s e n -Fo r s t  FENA 2010), RL-D = Rote Liste Deutschland (Kü h n e l  et al. 2009) 

Gefährdungsstatus; V = Vorwarnliste, * = nicht gefährdet 

FFH-RL = Art eines Anhangs der FFH-Richtlinie (R ichtlinie 92/43/EW G),ll = Anhang 2, IV = Anhang 4 

BNatSchG; §/§§ = besonders/streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG 

BArtSchV; § = besonders geschützt nach Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

3.2.2.5. Fische, Rundmäuler

Im Rahrrien der Untersuchung konnten keine Fische nachgewiesen werden.

D ie Datenauswertung ergab, dass ein Vorkom m ens der nach FFH-RL in Anhang II und in den 

Roten Listen Deutschlands und Hessens als „stark gefährdet" gelisteten Art Schlam mpeitzger 

[Misgurnus fossiUs) für die Region als unwahrscheinlich gilt (Kö r t e  & He n n in g s  2008, Kö r t e  

2013, Kö r t e  2014a , b . Kö r t e  2015, Kö r t e  e t a l . 2015).

3.2 2.6. Libellen

Im UR konnten keine Libellenarten nachgewiesen werden.

3.2.2.7. Schmetterlinge

Im UR konnten acht Schm etterlingsarten nachgewiesen werden (Tab. 8). Von ihnen stehen 

zwei auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands: Der Dukatenfeuerfalter (Lycaena 

virgaureae) und der Rundäugen-M ohrenfalter [Erebia medusa). Auf der Roten Liste Hessens 

sind die beiden Arten als „stark gefährdet" gelistet. Beide sind zudem, w ie auch das ebenfalls 

nachgewiesene Kleine W iesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) nach BNatSchG 

„besonders geschützt". H inzu kom m t m it dem Zwergbläuling (Cupido minimus) eine Art die 

auf der Roten Liste Hessens als „gefährdet" eingestuft w ird.
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T ab . 8 G esam tlis te  d e r  T ag fa lte r

(

D eu ts ch e r N am e W issenscha ft). N am e R LH R LD F FH -R L B N atS chG H K

Adm iral Vanessa atlanta + ♦ - - e

Dukatenfalter Lycaena virgaureae 2 V - § s

Großer Kohlweißling Piesris brassicae + * - - e

K leiner Kohlweißling Pieris rapae * - - e

K leines W iesenvögelchen Coenonympha pamphilus + * - § s

Rundaugen-M ohrenfalter Erebia medusa 2 V - § e

Zwergbläuling Cupido minimus 3 * - e

Schornsteinfeger Aphantopus hyperantus + ♦ - s

RL-H = Rote Liste Hessen IHGFEDCBA(La n g e  & B r o c k ma n n  2008),

RL-D = Rote Liste Deutschland (Re in h a r d t  & Bo l z  et al. 2011)

Gefährdungsstatus: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = nicht gefährdet, += im 

Bezugsraum ungefährdet

FFH-RL = Art eines Anhangs der FFH-Richtlin ie (R ichtlinie 92/43/EW G)

BNatSchG: § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

HK = Häufigkeit im UR: e = Einzelsichtung, s = selten

Bei der Futterpflanzenkartierung konnten keine W irtspflanzen für artenschutzrechtlich 

relevante Schm etterlingsarten nachgewiesen werden.

(

3 .2 .3  B es tan dsbew e rtu ng

Die faunistische Bestandsbewertung w ird für jede Tiergruppe separat vorgenom m en, wobei 

das in der nachstehenden Tabelle angegebene Bewertungsschem a in Anlehnung an Ka u l e  

(1991) verwendet w ird.

T ab . 9 Schem a  fü r d ie  fa u n is tis ch e  B ew e rtu n g  d es  U G  (nach  Ka ul e 1991 )

s tu fe
B ed eu tung

(S chu tzw ü rd ig ke it)
E r lä u te ru ng

1 geringe Bedeutung

unvollständige Tiergemeinschaft; keine Artvorkom men der 

Roten Liste oder nur sehr wenige Arten der Vorwarnliste; 

wesentliche Lebensraum funktionen nur für wenige, über

w iegend nicht wertgebende Arten

2 m äßige Bedeutung

unvollständige Tiergemeinschaft; wenige wertgebende 

Artvorkom men; wesentliche Lebensraum funktionen nur für 

einige, überw iegend nicht wertgebende Arten

3 hochwertig, lokale Bedeutung

weitgehend vollständige Tiergem einschaft; m ehrere wert

gebende Artvorkom m en und wesentliche Lebensraum 

funktionen für einige wertgebende Arten; entsprechend 

bedeutsam e Räum e kom men in der Gem einde bezie

hungsweise den um liegenden Gem einden nur selten vor

4
hochwertig, regionale

Bedeutung

vollständige Tiergem einschaft; etliche wertgebende Art

vorkom men und wesentliche Lebensraum funktionen für 

wertgebende Arten; entsprechend bedeutsam e Räum e 

kom m en in der Region selten vor
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Stufe
Bedeutung

(Schutzwürdigkeit)
Erläuterung

5
sehr hochwertig, m indestens 

überregionale Bedeutung

vollständige Tiergem einschaft; etliche wertgebende Art

vorkom m en und wesentliche Lebensraumfunktionen für viele 

wertgebende Arten, unter den Arten sind m ehrere von 

überregionaler Bedeutung (z. B, FFH Anhang II oder IV 

beziehungsweise VSR 1); entsprechend bedeutsam e Räum e 

kom m en in Hessen nur selten vor

C

3.23.1. Brutvögel

Im Untersuchungsraum konnten sowohl Arten der offenen Kulturlandschaft als auch Arten 

der Laubwälder nachgewiesen werden. Vor allem der nördliche bis westliche Bereich ist durch 

Grünlandflächen und dem stillgelegten und der Sukzession überlassenen Teil des Steinbruchs 

geprägt. Dort konnten vor allem Arten des Offenlandes nachgewiesen werden. Der südliche 

bis östliche Bereich ist vermehrt durch Laubwälder geprägt, wo nur vereinzelte Arten 

nachgewiesen werden konnten. Im Siedlungsbereich finden sich einige typische Kulturfolger.

Der am südlichen Rand des UR gefundene Horst ist als potenzieller Brutplatz nicht relevant, 

da der Horst bereits als verm utlich abstürzend gilt. D ie am südlichen Rand des UR gefundene 

Baum höhle kann potenziell für Höhlenbrüter als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt 

werden. Beide befinden sich nicht im unm ittelbaren Eingriffsbereich und bleiben erhalten.

Aufgrund der vorhandenen Vorbelastung im Gebiet durch die B 252 konnten im UR vor allem 

weitverbreitete und häufige Arten nachgewiesen werden. Der UR ist som it überw iegend von 

m äßiger Bedeutung für die Avifauna. Eine Ausnahme bildet der stillgelegte und der Sukzession 

überlassene Teil des oberen Steinbruchs, welcher insbesondere eine hochwertige regionale 

Bedeutung für Kleinvögel und den Uhu hat. Eine Brut des Uhus konnte zwar durch die 

durchgeführte Kartierung nicht nachgewiesen werden, jedoch belegen die Vorgefundenen 

Nahrungsreste dessen Anwesenheit. Brutnachweise liegen zudem aus den vorherigen Jahren 

für den Steinbruch vor IHGFEDCBA(Co c h e t  Co n s u l t  2004).

C
3.2.3.2. Fledermäuse

Die während der Untersuchungen festgestellte Flederm ausaktivität entspricht insgesamt der 

aufgrund der Habitatausstattung zu erwartenden Aktivität und Verbreitung. So wurden die 

m eisten Kontakte in den Bereichen des W aldes sowie in direkter Nähe zu den Gewässern 

Kuhbach und Itter aufgenom m en. D iese Flächen werden von den Flederm äusen hauptsächlich 

als Jagdhabitat genutzt (Karte 5 „Them enkarte Fledermäuse"). D ie Baum höhle am südlichen 

Rand des UR stellt ein potenzielles Zwischenquartier dar.

Es wurde eine recht hohe Anzahl von Kontakten aus der Gattung der Pipistrelluide 

(Zwergflederm aus und Rauhautflederm aus) festgestellt. D ie m eisten Aufnahm en stam m en 

von der Zwergfledermaus, bei der es sich um die häufigste Art Hessens handelt (S imo n  et 

al. 2004). A ls Jagdhabitat bevorzugt diese Art Grenzstrukturen w ie W aldränder und Hecken 

und jagt häufig in Höhe der Baum kronen. D ie Gruppe der Nyctaloide (Breitflügelfledermaus, 

Nordfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler) wurde vor allem durch die beiden 

Abendseglerarten vertreten. Diese fliegen häufig im offenen Luftraum oder entlang von 

W aldrändern und ähnlichen Strukturen, welche zur Jagd genutzt werden (K r a p p &  

N ie t h a mme r  2011, D ie t z  & K ie f e r  2014). D ie Gattung Myotis spec, w ird durch die an W ald und
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Gewässer gebundenen Arten Große und kleine Bartflederm aus sowie W asserflederm aus und 

die für W aldgebiete typische Bechsteinflederm aus und Fransenflederm aus vertreten.

Aufgrund der Artzusam m ensetzung kann dem UR eine m äßige Bedeutung im Hinblick auf die 

Fledermausfauna zugeschrieben werden.

3.2.33. Haselmaus

Die Ergebnisse spiegeln die guten Habitatbedingungen für Haselm äuse vor Ört w ieder. Vor 

allem der W ald nördlich der K 25 bietet in Teilen eine ausgeprägte Unterholzschicht, die 

oftm als aus jungen Buchen und Dickungen besteht, sowie Gebüschstrukturen m it 

früchtetragenden Sträuchern. Durch die Begrenzung aufgrund eines Abhangs m it 

anschließender Straße sowie den angrenzenden offenen Standorten sind die M öglichkeiten 

zur Vernetzung für Nestbau und Nahrungsquellen eingeschränkt.

Aufgrund der guten Habitatbedingungen und der eingeschränkten Vernetzbarkeit kann dem  

UR in Bezug auf die Haselm aus eine hochwertige, lokale Bedeutung zugeordnet werden.

3.2.3.4. Reptilien

Im UR konnten insgesam t zwei Reptilienarten nachgewiesen werden. Die Blindschleiche 

(Anguisfragilis) gilt in Hessen und Deutschland als ungefährdet.

A ls einzige planungsrelevante Art ist dem nach die Zauneidechse zu nennen. Sie ist 

hauptsächlich entlang des Bahndam m s zu finden. Auch wenn die vorhandenen Strukturen, 

w ie sonnenexponierte Flächen bei heterogener Habitatstruktur in Verbindung m it 

Versteckm öglichkeiten, Lebensraum für m ehrere Arten bieten, konnten keine weiteren 

H inweise auf ein Vorkom m en weiterer planungsrelevanten Arten erbracht werden. Dem UR 

ist daher eine m äßige Bedeutung für die Reptilienfauna zuzuschreiben.

3.2.3.5. Fische, Rundmäuler

Durch die tem porär stattfindende Austrocknung des Baches konnten keine Individuen dieser 

Artengruppe nachgewiesen werden. Auch die Datenrecherche ergab keine potenziellen 

Vorkom m en planungsrelevanter Arten. Der UR hat daher eine geringe Bedeutung für die 

Artgruppe der Fische.

3.2.3.6. Libellen

Trotz für die Artengruppe potenziell geeigneter Habitatstrukturen konnten keine Libellen im  

UR nachgewiesen werden. Deshalb ist eine geringe Bedeutung des UR für die Artengruppe der 

Libellen anzunehm en.

3.2.3.7. Schmetterlinge

Die im UR gefundenen Tagfalterarten zählen zu den häufigen und weitverbreiteten Arten. 

Grundsätzlich hat das Gebiet eine geringe Bedeutung für Tagfalter.
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3 .3 B od en

C

C

3 .3 .1  M e th ode , D a ten - u n d  In fo rm a tio n sg ru nd lag en

In 1 (3) Nr. 2 BNatSchG sind Böden explizit als Schutzgut genannt: Böden sind so zu erhalten, 

dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können.

Nach § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist es das Ziel des Bodenschutzes, das 

Schutzgut Boden in seinen Funktionen nachhaltig zu sichern bzw. w iederherzustellen. Bei 

E inw irkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie 

seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit w ie m öglich verm ieden 

werden.

D ie Darstellung und Beurteilung der natürlichen Bodenfunktionen erfolgt auf Grundlage der 

in Kap. 1.3 aufgeführten Quellen. Überw iegend wird auf Bodenkarten des Hessischen 

Landesam tes für Naturschutz, Um welt und Geologie (Bodenviewer Hessen, HLNUG 2017A) 

zurückgegriffen:

• Bodenkarte von Hessen (1: 50.000)

• Ertragspotenzial des Bodens (1: 50.000)

• Standorttypisierung für die B iotopentw icklung (1: 50.000)

• N itratrückhaltevermögen des Bodens (1: 50.000) 

sowie der

• B iotoptypenkarte

Insgesam t w ird das Schutzgut Boden für den UR anhand nachfolgender Kriterien beschrieben:

• Bodentyp

• Naturnähe

• B iotopentw icklungspotenziäl

• N iträtrückhaltevermögen

• Schwerm etallrückhalteverm ögen

• Verdichtungsem pfindlichkeit

• Ertragspotenzial

D ie Beurteilung der Produktionsfunktion für die land- und forstw irtschaftliche Erzeugung von 

B iom asse erfolgt über das „Ertragspotenzial".

D ie Beurteilung des B iotopentwicklungspotenzials erfolgt anhand der „Standorttypisierung für 

die Biotopentw icklung" und der Naturnähe der Böden. W ährend alle anderen 

Bodenparam eter aus den Bodentypen hervorgehen, wird die Naturnähe aus der 

Realnutzungskartierung abgeleitet.

Zur Beurteilung der Regelungsfunktion der Böden im W asser- und Stoffhaushalt der 

Landschaft sowie zur Beurteilung ihrer Filter- und Pufferfunktion bei Schadstoffeinträgen w ird 

das „N itratrückhaltevermögen" herangezogen. Als Ergänzung zur Beurteilung der Filter- und 

Pufferfunktion w ird das „Schwerm etallrückhalteverm ögen" erhoben.
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Zusätzlich wird die Verdichtungsem pfindlichkeit der Böden beurteilt, um ihre Gefährdung 

gegenüber bauzeitlichen Einw irkungen einzuschätzen.

3 .3 .2  B es tan dsb esch re ib u ng

Der UR befindet sich im Naturraum „W aldecker Tafel". A ls Ausgangsgestein liegt vorw iegend 

Zechstein vor. D ieser w ird von Buntsandsteinpaketen von bis zu 700 m M ächtigkeit überlagert IHGFEDCBA

(M ü l l e r  1984).

D ie Böden des direkten Eingriffsbereichs sind durch den Kuhbach geprägt und bestehen aus 

fluviatilen Sedimenten. Sie werden der Gruppe der Böden aus Auensedim enten zugeordnet 

und der Bodeneinheit der Auengleye m it Gleyen. Das Substrat besteht aus > 10 dm 

Auenschluff, -lehm und/oder-ton und örtl. Kolluvialschluff (Holozän). D irekt angrenzend dazu 

befinden sich Böden aus soliflu idalen Sedimenten aus der Gruppe der Böden aus 

lösslehm haltigen Solifluktionsdecken m it der Bodeneinheit Braunerden. Das Substrat besteht 

aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Basislage) m it Grauwacke 

(Paläozoikum , Präperm ) (HLNUG 2017 A).

Im Norden des UR auf dem Galgenberg befinden sich Böden aus soliflu idalen Sedimenten. Sie 

gehören zur Gruppe der Böden aus lösslehmhaltigen Solifluktionsdecken und zur 

Bodeneinheit der Rendzinen m it Braunerden und Pararendzinen. In der Ortslage findet sich 

dagegen die Bodeneinheit der Parabraunerden m it Pseudogley-Parabraunerden. Das Substrat 

besteht aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage), örtl. Löss (Pleistozän) über Fließschutt 

(Basislage) (HLNUG 2017 A).

3 .3 .3  B es tan dsb ew e rtun g

Naturnähe

Die Naturnähe der Böden beschreibt das Ausm aß des anthropogenen Einflusses auf die 

Böden. Sie wird aus der Einstufung des UR in verschiedene Biotop- und Nutzungstypen 

abgeleitet. Böden m it einem hohen Grad an Naturnähe erfüllen eine hohe 

Lebensraum funktion für Tiere und Pflanzen.

Der UR w ird von W aldflächen dom iniert. Darüber hinaus finden sich von Feuchte geprägte 

Grünlandflächen sowie Hochstaudenfluren und weitere Gehölze. Diesen Böden kann eine 

große Naturnähe zugeschrieben werden. Böden in Bereichen der befestigten Flächen (Straße, 

Parkplatz, W irtschaftsweg, Gebäude) kann aufgrund ihrer Versiegelung und Verdichtung eine 

sehr geringe Naturnähe zugeschrieben werden,

Biotopentwicklungspotenzial

Der UR weist im direkten Eingriffsbereich eine potenzielle Auendynam ik m it 

oberflächennahem Grundwasser auf. D iese Böden aus Auensedim enten zeigen aufgrund ihrer 

extrem en Grundwassernähe und hohen Naturnähe ein hohes Biotop-entwicklungspotenzial. 

Den Böden auf dem angrenzenden Dietrichsberg kann aufgrund des geringen 

W asserspeicherungsverm ögens und des schlechten bis m ittleren natürlichen Basenhaushalts 

ein m ittleres Biotopentw icklungspotenzial zugeschrieben werden. D ie übrigen Böden im UR 

sind überw iegend stark anthropogen geprägt und weisen daher nur ein geringes 

B iotopentw icklungspotenzial auf.
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Nitratrückhaltevermögen

Die Böden des UR zeigen ein geringes bis m ittleres N itratrückhaltevermögen. D iese Bewertung 

ergibt sich aus einer sehr geringen bis m ittleren Feldkapazität (W asserkapazität) im 

durchwurzelbaren Bodenraum (nFKdB) sowie einem sehr schwachen bis m ittleren 

Stauwassereinfluss. Gefährdungen durch Trockenrissneigung oder M ineralisierungspotenzial 

bestehen nicht.

Schwermetallrückhaltevermögen

Je alkalischer ein Boden ist, desto besser ist sein Schwerm etallrückhaltevermögen. Den Böden 

des Eingriffsbereichs kann aufgrund ihrer Bestandteile aus carbonatfreien schluffig-lehm igen 

Auensedim enten ein m ittlerer Basenhaushalt und som it ein m ittleres 

Schwerm etallrückhaltevermögen zugeordnet werden. Aufgrund des schlechten bis m ittleren 

natürlichen Basenhaushalt auf dem Dietrichsberg, der durch saure Gesteinsanteile resultiert, 

ist auch das Schwerm etallrückhalteverm ögen bei „schlecht" bis „m ittel" anzusehen. Die 

Böden des Galgenbergs weisen einen guten natürlichen Basenhaushalt auf, wodurch sich ein 

gutes Schwerm etallrückhalteverm ögen ergibt.

Verdlchtungsempfindlichkeit

Verdichtungen werden m echanisch durch Befahren von Böden hervorgerufen. Dabei werden 

Bodenpartikel im Bodengefüge in ihrer Lage beeinflusst und Hohlräum e verdrängt. Vor allem 

Böden m it einer hohen Feuchtigkeit, w ie im vorliegenden UR, zeigen eine geringe Stabilität 

und dam it eine hohe Verdichtungsem pfindlichkeit.

Ertragspotenzial

Das Ertragspotenzial eines Bodens wird vor allem durch seine Durchwurzelbarkeit, 

insbesondere die des Unterbodens, und von der Fähigkeit des Bodens W asser in 

pflanzenverfügbarer Form zu speichern begrenzt. D ie Böden des UR weisen überw iegend ein 

m ittleres Ertragspotenzial auf.

3 .4 W asse r

3 .4 .1  M e thod e , D a ten - u n d  In fo rm a tio nsg rund lag en

Gem äß § 28 des Hessischen W assergesetzes (HW G) ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, 

dass erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes verm ieden werden. Die öffentliche 

W asserversorgung hat Vorrang vor allen anderen Gewässernutzungen. Die 

Grundwasserneubildung darf durch Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen 

der Versickerung nicht wesentlich eingeschränkt werden.

Ziel der Europäischen W asserrahm enrichtlin ie (EU-W RRL 2000) ist die Verm eidung einer 

weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen 

Ökosystem e und der direkt von ihnen abhängenden Landökosystem e und Feuchtgebiete im  

H inblick auf deren W asserhaushalt (Art. la EU-W RRL).

Gem äß Abs. (28) EU-W RRL (2000) sind aufgrund der natürlichen zeitlichen Verzögerung bei 

der Bildung und der Erneuerung von Grundwasserressourcen frühzeitige M aßnahm en und 

eine beständige langfristige Planung von Schutzm aßnahm en nötig, um einen guten Zustand 

des Grundwassers zu gewährleisten.
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Für die in Fließ- und Stillgewässer gegliederten Oberflächengewässer sind folgende allgem eine 

fachgesetzliche Beurteilungsgrundlagen zu benennen:

• In § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG heißt es u. JIHGFEDCBAa., dass natürliche öder naturnahe Gewässer 

einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen zu bewahren und ihre 

natürliche Selbstreinigung und Dynam ik zu erhalten sind.

• Das W asserhaushaltsgesetz (W HG) schreibt die S icherung der Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushalts vor (§ 1 W HG). Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem W ohl 

der Allgem einheit dienen und verm eidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen 

Funktionen unterbleiben (§ 6 W HG).

W eiterhin ergibt sich aus dem W HG die allgem eine Verpflichtung, bei M aßnahm en, die ein 

Gewässer betreffen können, Verunreinigungen oder sonstige nachteilige Veränderungen der 

E igenschaften von Gewässern zu verhüten. D ies dient u. a. dem Ziel, die Leistungsfähigkeit des 

W asserhaushaltes zu erhalten und eine Vergrößerung und Beschleunigung des 

W asserabflusses zu verm eiden.

Bei der Betrachtung des Schutzgutes W asser wird zwischen unterirdischen Gewässern 

(Grundwasser) und oberirdischen Gewässern (Fließ- und Stillgewässern) unterschieden.

G ru n dw asse r

Als Grundwasser w ird das die Hohlräum e der Erdkruste zusam menhängend ausfüllende und 

nur der Schwerkraft unterliegende unterirdische W asser bezeichnet. Die Grundwasser

neubildung in Qualität und M enge ist abhängig von M ächtigkeit und Aufbau der 

Durchlüftungs- und Sickerwasserzone des überdeckenden Bodens. Erfasst werden für den 

Bestand der betroffene Grundwasserkörper sowie dessen hygrogeologischer Teilraum . 

Zusätzlich w ird die Geologie des Gebietes betrachtet.

Gegenstand der Bestandsbeurteilung ist die Bedeutung / Schutzwürdigkeit der Flächen im UR 

für die Trinkwassergewinnung und -Versorgung. A ls wertgebende Kriterien werden hierbei die 

Nutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung, das rechtliche Schutzregim e 

(Schutzzonen) sowie die Em pfindlichkeit der genutzten Grundwasservorkom m en 

herangezogen.

O be rflä chengew ässe r  {F lie ß gew ässe r)

Die Bewertung der Oberflächengewässer im Hinblick auf die Regulationsprozesse im 

W asserhaushalt ist abhängig von der Größe der Gewässer, dem Grad der Naturnähe des 

Gewässerbettes, der Uferbereiche und dem vom Gewässer beeinflussten Um land, sowie von 

der W asserqualität.

A ls betrachtungsrelevant gelten diejenigen Oberflächengewässer, welche durch die 

Strukturgütekartierung erfasst wurden, da sie als perm anent wasserführend gelten können. 

Im Bedarfsfälle wurden weitere Gewässer ergänzt, die einen Großteil der Zeit wasserführend 

sind.

3 .4 .2  B es tand sb esch re ib ung

Grundwasser

Das Grundwasser entstam mt dem Grundwasserkörper 4285_8101 des hydrogeologischen 

Teilraum s „Paläozoikum des nördlichen Rheinischen Schiefergebirges" (08101) im Großraum
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„W est- und m itteldeutsches Grundgebirge". Diese sind durch silikatische 

K luftgrundwasserleiter gekennzeichnet.

Fließgewässer

Der UR w ird vom Kuhbach durchzogen. D ieser kom mt aus nordöstlicher R ichtung, knickt dann 

an der Bahnlinie nach Süden ab und fließt anschließend in westlicher Richtung. Dort 

entwässert er in die von Norden kom m ende Itter. Beide können als Fließgewässer 3. Ordnung 

angesprochen werden.

3 .4 .3  B es tan dsb ew e rtun g

Grundwasser

Die im Untersuchungsraum vorkom m enden Kluftgrundwasserleiter besitzen ein schlechtes 

m echanisches Reinigungsverm ögen und ein schlechtes Speichervermögen. Die 

Grundwasserneubildung liegt bei 1 - < 1,5 l/(s*km ^). D ie Grundwasserergiebigkeit ist dagegen 

m it >15 bis 301/s sehr hoch. Dem Grundwasservorkom men dieses hydrogeologischen 

Teilraums kom mt som it eine überregionale Bedeutung zu.

D ie Durchlässigkeit kann als „sehr gering" (> lE-9 bis lE-7 m /s) eingestuft werden. Das 

physiochemische Filter- und Puffervermögen w ird als „m ittel" angesehen. D ie Schutzw irkung 

der Grundwasserüberdeckung w ird im UR größtenteils m it „m ittel" angegeben. Daher ist m it 

einer „m ittleren" bis „großen" Verschmutzungsem pfindlichkeit zu rechnen.

Fließgewässer

Den Bezugsraum durchfließt der Kuhbach. Laut Strukturgütebewertung ist der Bereich des 

Kuhbachs in seiner Gesam tbewertung „deutlich verändert" bis „sehr stark verändert". Am  

stärksten verändert sind die Uferstruktur und das Gewässerumfeld sowie die Laufentw icklung 

und das Querprofil. Es sind jedoch keine Querbauwerke vorhanden. D ie Itter gilt als „deutlich 

verändert". H ier gilt das Gewässerumfeld und die Laufentw icklung als am stärksten verändert. 

D ie Gewässergüte des Kuhbachs ist m it „m äßig", der Itter m it „gut" angegeben.

3 .5 K lim a  u nd  L u ft

3 .5 .1  M e thod e , D a ten -un d  In fo rm a tio nsg rund lag en

Das Schutzgut Klim a / Luft um fasst die regional- und geländeklim atischen sowie 

lufthygienischen Verhältnisse im UR. Das örtliche Klim a gewinnt an Bedeutung, wenn bei 

austauscharm en W etterlagen das M akro- oder Großklim a an Einfluss verliert. D iese S ituation 

tritt bei wolkenarm em , w indschwachem W etter auf. Bei solchen W etterlagen kom nrien lokale 

Luftaustauschprozesse zum Tragen. Planungsrelevant ist der Luftaustausch, der durch den 

Kaltluft- und Frischluftaustausch stattfindet. Die Betrachtung zum Schutzgut Klim a / Luft 

bezieht sich auf die Auswirkungen des Vorhabens.

Das BNatSchG fordert, Beeinträchtigungen des Klim as, insbesondere auch des örtlichen Klim as 

(Gebiete m it günstiger lufthygienischer oder klim atischer Funktion sowie 

Luftaustauschbahnen) zu verm eiden (§ 1. Abs. 3 Nr. 4).

Zur Beurteilung wurden Aspekte der Raum ordnung und Landesplanung, die einen weiteren 

Bezug aufweisen ebenfalls geprüft und erforderlichenfalls einbezogen (z. B. bzgl. 

Leitvorstellungen des Raum ordnungsgesetzes, des Landesentw icklungsplanes Hessen und des 

Regionalplanes Nordhessen).
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Die Bestandsbeschreibung zum Schutzgut Klim a / Luft befasst sich m it den folgenden 

Aspekten:

• Kurzbeschreibung des Regionalklim as

• lokalklim atisch und lufthygienisch bedeutsame Flächen

Die Bewertung der Bestandssituation stützt sich im W esentlichen auf die digitale 

K lim abewertungs- bzw. Klimafunktionskarte Hessen IHGFEDCBA(Ka t z s c h n e r  2003A, 2003B) und die dort 

vorgenom m ene Bewertung der Bezugsräum e.

3 .5 .2  B es tand sbesch re ib ung

Kurzbeschreibung Regionalklima

Innerhalb der gem äßigten Klim azone M itteleuropas liegt das Bundesland Hessen im 

Schnittpunkt des eher subatlantisch gefärbten Klimas Nordwestdeutschlands sowie der 

kontinental geprägten Gebiete M ittel- und Süddeutschlands. Es gehört insgesam t zum warm

gem äßigten Regenklima der m ittleren Breiten. M it überw iegend westlichen W inden werden 

das ganze Jahr über feuchte Luftm assen vom Atlantik herangeführt, die zu Niederschlägen 

führen. Der ozeanische Einfluss, der von Nordwest nach Südost abnim mt, sorgt für m ilde 

W inter und nicht zu heiße Som m er m it m äßig ausgeglichener N iederschlagsverteilung über 

das Jahr. Das Klim a des UGs ist durch seine Lage geprägt: Es liegt sowohl im Leeschatten des 

rechtsrheinischen Schiefergebirges als auch im Regenschatten des Hochsauerlandes. An der 

nächstgelegenen W etterstation in Twistetal-Mühlhausen liegt die durchschnittliche 

Jahresniederschlagsm enge bei etwa 732 m m und die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt

7.6 “’C (DW D 2018).

Lokalklimatisch und lufthygienisch bedeutsame Flächen

Der Bezugsraum liegt nach der K limafunktionskarte von Hessen (Ka t z s c h n e r  2003A) in einem 

potenziell aktiven Kaltluftentstehungsgebiet. Die W aldflächen können zudem als potentiell 

aktives Frischluftentstehungsgebiet angesehen werden. Die Itter ist als potenzielle Luftleit- 

bzw. Luftsam m elbahn ausgewiesen. Daneben dürfte auch der Kuhbach diese Funktion 

erfüllen.

3 .5 .3  B es tan d sbew e rtu ng

Durch die potenziell aktiven Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete im Bezugsraum wird 

diesem in der K lim abewertungskarte ein hoher Schutzwert zugeordnet.

Gem äß LEP (LEP He s s e n 2000) werden die Bereiche westlich der B 252 im UR den 

„Unzerschnittenen verkehrsarm en Räum en >50 km ^" zugeordnet. D iese Räum e gelten u. a. 

als klimatische Ausgleichsräume.

3 .6  L and sch a ftsb ild  u n d  E rh o lu ng se ign ung

3 .6 .1  M e thode , D a ten - u nd  In fo rm a tio n sg rund lag en

Der Schutz des Landschaftsbildes ist in der Naturschutzgesetzgebung festgeschrieben. 

§ 1 Abs. 1(3) des BNatSchG schreibt vor, dass „V ielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 

Erholungswert von Natur und Landschaft" auf Dauer zu sichern sind.
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Der Begriff „Landschaftsbild" bezeichnet die gesam te vom M enschen sinnlich wahrnehm bare 

Erscheinung der Landschaft, wobei eine gewisse Großräum igkeit der W ahrnehm ungsweise 

vorausgesetzt wird. Die Erscheinung einer Landschaft wird geprägt durch 

Landnutzungsm uster, Strukturmerkm ale und Ausstattungselem ente. Die W ahrnehm ung der 

Landschaft erfolgt stets m it allen Sinnen, wenngleich auch die optischen Reize oft im  

Vordergrund stehen. Aber auch akustische und olfaktorische Reize spielen eine Rolle. Je nach 

Qualität und Intensität werden sie als das Landschaftsbild bereichernd (W aldduft, Vogelsang) 

oder beeinträchtigend (Abgase, Industrie, Verkehrslärm) em pfunden. Darüber hinaus sind 

auch die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaftselem ente von Bedeutung. Auch nicht

sinnliche Eigenwerte von Strukturen, w ie z. B. die geschichtliche oder ideelle Bedeutung, 

spielen eine Rolle beim Erleben von Landschaft. Das Landschaftsbild besitzt dam it eine 

objektive und eine subjektive Kom ponente.

Dennoch lassen sich einige Landschaftseigenschaften ausm achen, die allgem ein als Kriterien 

zur Charakterisierung und Bewertung anerkannt sind. So die Begriffe Vielfalt, E igenart und 

Schönheit des § 1 BNatSchG. Als schön werden im Allgem einen Landschaften em pfunden, die

• vielfältig und landschaftstypisch sind

• geringe Eigenartverluste aufweisen

• als natürlich em pfunden werden IHGFEDCBA(R ie d e l  & La n g e 2002). Hierbei kann es sich 

gleicherm aßen um Natur- und Kulturlandschaften handeln.

Neben den bereits genannten Param etern V ielfalt und Eigenart tritt für die Charakterisierung 

von Landschaft dem nach der Begriff der Natürlichkeit auf, hier jedoch im Sinne des Fehlens 

einer intensiven anthropogenen Überprägung.

Für die Erholung wertvolle Bereiche stellen neben den Raumeinheiten m it einer hohen und 

sehr hohen Landschaftsbildqualität Bereiche dar, die aktuell zur Erholung genutzt werden 

oder eine Erholungsinfrastruktur besitzen. A ls M aßstab für das Erholungspotenzial w ird dabei 

generell nicht ein Idealzustand, sondern der UR herangezogen.

Für die Bewertung des Landschaftsbildes werden subjektive und objektive W ahrnehm ungs- 

Aspekte m iteinbezogen. Zusätzlich werden vorhandene und potenzielle Voraussetzungen für 

die Erholungseignung betrachtet und bewertet.

3 .6 .2  B es tand sbesch re ib ung

Die flachen Talräum e von Itter und Kuhbach stehen im Kontrast zu den etwas steileren 

Hangbereichen des D ietrichs- und Galgenbergs. D ie unterschiedlichen Nutzungen verstärken 

dabei die reliefbedingte Formenvielfalt. Der Talboden zeigt m it überw iegender 

Grünlandnutzung eine eher horizontale Ausprägung, die durch den Steinbruch unterbrochen 

w ird. D ie bewaldeten Hangbereiche weisen dagegen vorw iegend vertikale Strukturen auf. D ie 

Landschaft wird zudem v. a. im südlichen Teil des URs durch die vorhandenen teils 

bachbegleitenden Gehölze gegliedert. D iese Gehölze verbinden außerdem die Ortslage m it 

den W äldern des D ietrichsberges und schaffen som it ein reizvolles W ald-W iesental.

Der nördliche Teil des URs ist dagegen durch eine einheitliche Agrarlandschaft geprägt, die 

nur wenige visuell reizvolle Aspekte bietet, aber im Gegensatz zur Ortslage als Freiraum 

anzusehen ist. W eiterhin weist der UR eine starke Vorbelastung aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkomm ens und der einhergehenden Lärm belastung auf der bestehenden B 252 

auf. D ie Lärm wirkung der B 252 entfaltet sich im gesam ten Gebiet und beeinträchtigt dort die
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Erholungsnutzung. Schadstoffem issionen belasten weiterhin die Schutzgüter W asser, Boden 

und Luft/ K lima, Flora und Fauna. W eitere Vorbelastungen bestehen durch Gewerbeflächen 

und den Steinbruch im unteren Bereich des Kuhbachtales.

3 .6 .3  B es tan d sbew e rtu ng

Das Landschaftsbild des URs ist ein durch W ald und Halboffenland strukturierter 

M ittelgebirgsraum . Dieses W ald-W iesental bildet eine räumlich funktionale Einheit, das gute 

S ichtbeziehungen aufweist und dem Landschaftsraum eine individuelle Prägung verleiht. D ie 

Bedeutung für das Landschaftsbild sowie dessen Erlebnis- und Erholungswert sind som it für 

diesen Bereich hoch einzuschätzen. Dem gegenüber stehen die Agrarlandschaft und die 

Vorbelastungen durch die B 252, Gewerbeflächen und den Steinbruch. D ie Bedeutung dieser 

Flächen für das Landschaftsbild sowie dessen Erlebniswert sind eher gering einzuschätzen.

Insgesam t ist dem UR som it eine m ittlere Bedeutung und Erholungseignung zuzuschreiben.

3 .7  Z u s a m m en fa ssung

Der Landschaftsraum des Untersuchungsgebietes ist charakterisiert als strukturreiche und 

reliefierte M ittelgebirgsregion. Trotz der unterschiedlichen Strukturen, Funktionen und 

Nutzungen lässt sich der Untersuchungsraum als ein hom ogener Teilraum betrachten, 

innerhalb dessen die zu untersuchenden Schutzgüter betrachtet und bewertet wurden. Der 

Untersuchungsraum um fasst sowohl Offenland- und Halboffenlandstrukturen als auch 

W aldgebiete und den Straßenkörper der B 252 sowie die dazugehörigen Straßennebenflächen 

und W ege, die sich über das ganze UR erstrecken und verteilen.

Im UR kom m en überw iegend Braunerden vor. Der direkte Eingriffsbereich w ird durch den 

Kuhbach geprägt. H ier kom m en fluviatile Sedimente vor, die zu den Auengleye m it G leyen 

gehören. Die Naturnähe der Böden ist als hoch zu bewerten, da zum Großteil W aldgebiete, 

von Feuchte geprägte Grünlandflächen sowie Hochstaudenfluren und weitere Gehölze 

vorhanden sind. Kleinflächig (W ege, Straßen, Gebäude) ist die Naturnähe als sehr gering 

anzusehen. Das Biotopentw icklungspotential ist überw iegend als m ittel bis hoch anzusehen. 

Das Nitratrückhalteverm ögen der Böden im UR ist m it m ittel bis gering und das 

Schwerm etallrückhalteverm ögen vorrangig m it m ittel zu bewerten. Die Verdichtungs

em pfindlichkeit der Böden im UR ist dagegen überw iegend m it hoch zu bewerten, da die 

Böden einen hohen Feuchtegrad besitzen. Das Ertragspotential im Untersuchungsraum ist als 

m ittel zu bewerten.

Das Grundwasser im gesam ten UR entstam mt dem Grundwasserkörper 4285_8101 des 

hydrogeologischen Teilraum s „Paläozoikum des nördlichen Rheinischen Schiefergebirges" 

(08101) des west- und m itteldeutschen Grundgebirges. B indige Deckschichten sind in diesem  

Gebiet unterschiedlich gut ausgebildet. D ie Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung w ird 

daher im UR größtenteils m it „m ittel" angegeben. Zudem ist aufgrund der heterogenen 

Untergrundverhältnisse m it m ittleren bis großen Verschmutzungsem pfindlichkeiten zu 

rechnen.

Als Oberflächengewässer ist der Kuhbach im UR vertreten, der westlich des UR in die Itter 

entwässert. Der Kuhbäch ist überw iegend anthropogen geprägt, da die Uferstruktur, das 

Gewässerumfeld, die Laufentw icklung und das Querprofil stark verändert sind.
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C.

Der gesam te Untersuchungsraum liegt an in einem potenziell aktiven 

Kaltluftentstehungsgebiet. Luftleit- bzw. Luftsam melbahnen sind im Bereich der Itter 

verzeichnet. Der Untersuchungsraum hat nach der K lim abewertung einen hohen Schutzwert.

A llgemein ist zu sagen, dass der UR vorrangig durch W älder und W iesen geprägt ist. Außerdem 

finden sich weitere Gehölze im Untersuchungsraum .,Nur kleinflächig treten Biotoptypen auf, 

die vollständig durch den M enschen geprägt bzw. verändert worden sind (befestigt^ W ege 

usw .). Insgesam t sind daher großflächig Biotoptypen vorhanden, deren W ertigkeit m it 

„m ittel" zu bewerten sind. Von geringer Bedeutung, sind die versiegelten bzw. befestigten 

Flächen. Im gesam ten UR konnten zudem zwei LRTs kartiert werden: Feuchte 

Hochstaudenfluren der planaren Stufe (6430) und Hainsim sen-Buchenwald (Luzulo Fagetum ) 

(9110). W eiterhin ein Biotoptyp nach § 30 BNatSchG geschützt, so dass der UR insgesamt als 

„potenziell bedeutend" eingestuft werden kann.

D ie m eisten Arten, darunter m ehrere planungsrelevante Arten, konnten in den 

O ffenlandflächen durch gezielte Erhebungen nachgewiesen werden. Besonders 

hervorzuheben sind dabei die planungsrelevanten Arten im Eingriffsbereich der 

Baum aßnahm e. Abgesehen von Arten, welche durch tem poräre sowie dauerhafte 

Flächeninanspruchnahm e beeinträchtigt werden können, sind Arten zu betrachten, die durch 

Störungen beeinträchtigt werden können (i. d. R. Vögel und ggf. Flederm äuse). In diesem 

Zusam menhang sind auch wertvolle Biotoptypen m it LRT-Status und m it Schutzwert nach 

§ 30 BNatSchG zu betrachten, da diese Flächen häufig geeignete Habitate für die 

unterschiedlichsten Tiergruppen darstellen.

Sum m iert gibt es im gesam ten Untersuchungsraum m indestens 52 planungsrelevante Arten 

aus vier Artengruppen. Der Großteil der Tierarten entfällt dabei auf die Artengruppe der 

Vögel. Ebenfalls aus dieser Artengruppe kom m en fünf nachgewiesene Art der VRL im UR vor. 

Es handelt sich dabei um Habicht, M ittelspecht, Neuntöter, Rotm ilan und Uhu. Sowohl die 

nachgewiesenen Fledermausarten als auch die Haselm aus sind Arten der FFH-RL. Zudem sind 

Vorkom m en der Zauneidechse (Anhang IV) im UR nachgewiesen worden. Es wurden keine 

H inweise auf das Vorkom m en von planungsrelevanten Arten der Gruppen Fische, Libellen und 

Schm etterlinge gefunden.

In der näheren Um gebung des Untersuchungsgebiets ist ein Schutzgebiet vorhanden. Östlich 

der B 252 neu liegt in einer Entfernung von etwa 50 m das FFH-Gebiet „S iegfriedhöhle bei 

Obernburg" (4719-306).

Insgesam t lässt sich der Untersuchungsraum m it denri Vorkom m en von FFH-Arten, den FFH- 

Lebensraum typen sowie weiterer bundes- und landesweit gefährdeter Arten als hochwertig 

und von lokaler Bedeutung bewerten (Stufe 3).
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4  D o k u m en ta tio n zu r Ve rm e id ung und Ve rm in de ru ng von  

B ee in trä ch tig u ng en

Gem äß § 15 (1) BNatSchG ist der Vorhabenträger als Eingriffsverursacher zur Unterlassung 

verm eidbarer Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verpflichtet. Das 

naturschutzrechtliche Verm eidungsgebot ist striktes Recht und unterliegt nicht der 

Abwägung. Das Verm eidungsgebot beinhaltet die Verpflichtung zur technischen Optim ierung 

des Vorhabens, um Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft m öglichst gering zu halten. 

D ies um fasst auch die so genannten M inim ierungsm aßnahm en, die lediglich eine 

Teilverm eidung von Eingriffen zum Ziel haben. Gem äß § 17 (4) BNatSchG ist im LBP der 

Um fang der M aßnahm en zur Verm inderung und Verm eidung von Beeinträchtigungen 

darzustellen.

In der Regel kann durch folgende Instrum ente eine Verm eidung bzw. M inim ierung von 

vorhabenbedingten Eingriffen erreicht werden:

• Entwurfsoptim ierung und Planungsvarianten

• Verm eidungs- und M inim ierungsm aßnahm en während Baumaßnahme

Nachfolgend werden diese dargestellt. Dabei werden auch M aßnahm en berücksichtigt und 

beschrieben, die sich aus anderen naturschutzrechtlichen Fachplanungen (z. B. der 

artenschutzrechtlichen Prüfung) ergeben.

4 .1  S traß enb au te chn is ch e  V e rm e id ung sm aßn ahm en

Im Rahm en der Vorplanung hat ein Variantenvergleich zur Optim ierung derTrassenführungen 

stattgefunden. Gewählt wurde eine geländeschonende Variante m it m öglichst geringem  

Eingriff in den bestehenden Hang und Flächen Dritter. Eine ausführliche Beschreibung und 

Argum entation der Varianten kann dem Erläuterungsbericht entnom m en werden IHGFEDCBA(He s s e n  

M o b il  2019). Eine zusätzliche Betrachtung entfällt daher.

4 .2  V e rm e id ung sm aßn ahm en b e i d e r D u rch fü h ru ng  d e r B aum aßn ahm e

Für die geplante Baumaßnahme sind folgende Verm eidungs- und M inim ierungsm aßnahm en 

vorgesehen, die sich z. T aus artenschutzrechtlichen Gründen ergeben:

T ab . 1 0 vo rg eseh en e V e rm e id ungs - u nd  M in im ie ru ng sm aßnahm en

N r. M aßn ahm enb eze ich nung Lage

V 1
Verm eidung der Beeinträchtigung von Tieren bei 

Bautätigkeiten in den Abend- und Nachtstunden
Bauwerke 1 und 5

V2
Einrichtung von Bautabuzonen zum Schutz hochwertiger 

und geschützter B iotope und LRT

Bereiche m it geschützten Biotopen 

und LRT

V3
Zeitliche Beschränkung der Baustelleneinrichtungsflächen 

gemäß § 15 (1) BNatSchG
BE-Fläche

V4
Entw icklung der m it Gehölzen bestandenen bauzeitlich 

beanspruchten Flächen
Gesam ter Vorhabensbereich

V5 Verm eiden von Bodenschäden Gesam ter Vorhabensbereich
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(

Nr. M aßnahm enbezeichnung Lage

V6 Bauzeitlicher Schutz von Fließgewässern
Bereiche des bauzeitlich in

Anspruch genom m en Kuhbachs

V7
Geordnete Lagerhaltung zur Vermeidung von 

Um weltbeeinträchtigungen
Gesamter Vorhabensbereich

V8 Bauzeitliche Anlage von Schutzzäunen (Bauzaun)
Hochwertige und geschützte

Biotope sowie Gewässer

V9
Jahreszeitliche Beschränkung von M aßnahmen an

Gehölzen
Gesam ter Vorhabensbereich

VIO a s Verm eidung der Beeinträchtigung der Haseim aus Verbindungsram pe

VllAS
Baufeldabgrenzung und -kontrolle zum Schutz von

Reptilien

Bereiche angrenzender 

Reptilienhabitate entlang des 

Bahndamm s

V  1 V e rm e id ung  d e r B ee in trä ch tig u ng von T ie ren b e i B au tä tig k e it in  d en  A b end - u nd  

N ach ts tu nd en

Bauwerke 1 und 5

Die beiden Brückenbauwerke 1 und 5 m üssen voraussichtlich aufgrund des Bahnbetriebs in 

den Abend- und Nachtstunden errichtet werden. Grundsätzlich sind daher für die Baustelle in 

den Abend- und Nachtstunden folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

• Beschränkung der Beleuchtung auf die unm ittelbaren Arbeits- und Lagerbereiche

• E insatz von Natrium dampf-N iederdrucklampen zur Ausleuchtung der Arbeits- und La

gerbereiche. D iese sind optim al aus der S icht des Artenschutzes, haben aber Nachteile 

für die Farberkennung nachts. In Arbeitsbereichen, wo Farberkennung notwendig ist, 

können in Abstim m ung auch Natrium dampf-Flochdrucklampen eingesetzt werden.

D ie Vorrichtungen sind nach Beendigung der Straßenbaum aßnahm en zu entfernen.

D ie M aßnahm e m uss nur während der Aktivitätszeit von Fledermäusen in den 

Som m erm onaten eingehalten werden.

V  2 E in rich tu ng  von B au tabu zon en  zum  S chu tz h o chw e rtig e r u nd  g eschü tz te r B io to pe  

und  LR T

Bereiche m it geschützten Biotopen und LRT

Naturschutzfachlich hochwertige Flächen werden vor bauzeitigem Betreten, Befahren und 

Lagern geschützt, indem dort die vom Baubetrieb freizuhaltenden Flächen abgegrenzt 

werden. D ie Gestaltung der Schutzzäune kann M aßnahme V 8 entnomm en werden.

D ie Lage der abzugrenzenden Bautabuflächen kann dem M aßnahm enübersichtsplan 

(Unterlage 9.2) entnomm en werden.

D ie Abgrenzungen sind während der gesam ten Bauphase zu unterhalten und nach Abschluss 

der Arbeiten zu entfernen. Für die Beachtung der Abgrenzungen ist zu sorgen.
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V  3 Z e itlic h e  B esch rän kung  d e r B au s te lle n e in r ic h tu ng s flä ch en g em äß  §  1 5  (1 ) B N a tS chG

BE-Fläche

Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen (bauzeitlich 

beanspruchten Flächen) ist zeitlich auf das unbedingt notwendige M aß zu beschränken 

(gem äß § 15 (1) BNatSchG). Flächen für Lagerung und Baum aßnahm en sollten, wenn m öglich, 

auf unsensiblen Flächen (z. B. bestehende Straßen und W ege) verlegt werden, um 

Lebensraum verluste zu m inim ieren.

V  4 En tw ic k lu ng  d e r  m it G ehö lzen  b es tand enen  b auze itlic h  b ean sp ru ch ten  F lä ch en

Gesam ter Vorhabensbereich

Bauzeitlich werden auch Flächen in Anspruch genom m en, welche m it Gehölzen bestanden 

sind. Bei der Entfernung von Gehölzen insbesondere der Ufergehölze sind die W urzelstöcke 

im Boden zu belassen, um den Stockausschlag zu erm öglichen. Ist dies nicht m öglich sind 

gleichwertige Gehölze neu zu pflanzen. Eine Entw icklung der Gehölze erfolgt durch 

Sukzession.

V  5 Verm e iden  vo n  B oden schäd en

Gesam ter Vorhabensbereich

Verdichtungsem pfindliche Böden sind vor Bodenverdichtung zu schützen. Kein Befahren von 

Flächen außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche (Baufeld, Arbeitsstreifen, Lagerflächen). 

Da im Bereich der Arbeitsstreifen und Lagerflächen Verdichtungen nicht zu verm eiden sind, 

sind die Flächen zu rekultivieren (siehe A / G 2, A 5, A 6, A 7).

In Abhängigkeit von der W itterung und der baubedingten Belastungen werden vor Ort m it der 

Ökologischen Baubegleitung geeignete Schutzm aßnahm en zur M inim ierung von 

Verdichtungen festgelegt. Lagerflächen und Arbeitsräume m it einer perm anenten 

Vegetationsdecke (Grünland) werden ohne Schutzm aßnahm en nur bei Trockenheit befahren. 

Unter erforderlich werdenden Tragschichten wird ein Vlies zur M inim ierung der 

Bodenverdichtung und Verm eidung der Verm ischung des Schotters m it dem Boden 

eingebaut. Das eingebaute M aterial w ird nach Abschluss der Bauarbeiten rückstandslos 

entfernt.

Zur M inim ierung der Bodenbeeinträchtigungen m uss der verlagerte Oberboden unter 

Beachtung der Vorschriften in DIN 18 915 Bodenarbeiten, DIN 18 300 Erdarbeiten, ZTVE-StB 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 

sowie ZTVLa-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau behandelt werden. Dazu gehört z. B. der Schutz des 

Oberbodens vor Austrocknung, Auswaschung und Aushagerung bei längerer Lagerung, der 

durch die Ansaat einer schützenden vorübergehenden Vegetationsdecke (m it 

Regelsaatgutm ischung RSM 7.2.1 Landschaftsrasen-Trockenlagen ohne Kräuter) erreicht 

werden kann.

V  6 Bauze itlic he r  S chu tz  vo n  F lie ßg ew ässe rn

Bereiche des bauzeitlich in Anspruch genomm enen Kuhbachs

Gewässer im Baustellenbereich sind grundsätzlich m it stabilen Zäunen vor Stoffeinträgen 

(Sedim ent-/Schadstoffeintrag) zu schützen. Die Gestaltung der Bauzäune kann M aßnahm e 

V8 entnom m en werden. Die Entwässerung von Bauflächen darf nicht unm ittelbar in die 

Vorfluter erfolgen. Eine angepasste Vorbehandlung, z. B. Sandfang, Ölabscheider, ist
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vorzusehen. Sofern technisch m achbar sind hierfür die Rückhaltebecken vorab herzustellen 

und die Baustellenentwässerung an diese anzuschließen. Sofern dies nicht m öglich ist, sind 

Absetzbecken gem äß RAS-LP 4 vorzusehen bis ein Anschluss an die Regenrückhaltebecken 

bzw. die Straßenentwässerung erfolgen kann.

D ie Lage des Schutzzauns kann dem M aßnahm enplan (Unterlage 9.1) entnom m en werden

Die Verrohrung des Kuhbaches im Bereich des W iderlagers Nord-W est (Bauwerk 1, Achse 10) 

findet vor Beginn der hier durchzuführenden Bauarbeiten statt und ist dam it nicht Bestandteil 

dieser P lanung.

V  7 G eo rdn e te  L age rh a ltu ng  zu r V e rm e id ung  vo n  Um w e ltbee in trä ch tig ung en

Gesam ter Vorhabensbereich

Die Lagerung von und der Um gang m it um weltgefährdeten Bau- und Betriebsstoffen, w ie 

Säuren, Laugen, Farben, Lösem itteln, Schm ier- und Treibstoffen, haben so zu erfolgen, dass 

Schädigungen des Bodens, des W assers sowie von Vegetation und Lebensräumen von Tieren 

ausgeschlossen sind. Hierzu sind Auffangwannen, Folienabdichtungen, abgedichtete 

Betankungsbereiche etc. vorzusehen.

Baum aschinen m üssen gegen Tropfverluste von Öl und Treibstoffen gesichert werden. 

Fahrzeuge und Baum aschinen, die Kraftstoff- und / oder Ölverluste aufweisen, sind 

unverzüglich zu entfernen. Die Verwendung von Ö l m it W GK 1 ist zu bevorzugen. Außerdem  

sind für einen eventuellen Schadensfall Bindem ittel vorzuhalten. Ist eine Betankung der 

eingesetzten Fahrzeuge und Aggregate vor Ort unum gänglich, so ist dies nur auf einer 

befestigten Fläche m it flüssigkeitsdichter Unterlage zulässig.

D ie Lagerung von um weltgefährdenden Stoffen im Baustellenbereich ist zeitlich auf das 

unbedingt notwendige M aß zu beschränken. Hierzu ist eine entsprechende Planung 

notwendig, die eine term ingenaue Lieferung dieser Stoffe vorsieht. Die Planung und 

M aßnahm en sind m it der ÖBB abzustim m en.

VS Bauze itlic h e  A n lag e  vo n  S chu tzzäu nen  (B au zaun )

Hochwertige und geschützte Biotope sowie Gewässer

Um Eindringen in sensible Bereiche während der Bauphase zu verhindern sind 

naturschutzfachlich hochwertige Bereiche, inklusive Gewässer und Gräben bauzeitlich 

abzuzäunen (siehe V 2, V 5). Der Schutzzaun w ird entlang der Außenlinien der erforderlichen 

Baustreifen bzw. entlang der Außenllnlen der Bauwerke / überbauten Flächen und zu 

schützenden Gewässerabschnitten bzw. Gräben errichtet. Er soll Im Baustellenum feld 

beiderseits derTrasse m indestens bis in eine Entfernung von 10 m fortgeführt werden. Sofern 

keine Abgrenzung m it stabilen Bauzäunen erfolgt, sind die Flächen w ie folgt zu kennzeichnen: 

Vor Baubeginn werden ausreichend stabile Pfosten Im Abstand von m axim al 10 m so In den 

Boden eingetrieben, dass sie 1,5 m über diesen herausragen. Zwischen die Enden der Pfosten 

w ird ein reißfestes, m indestens 10 cm breites Band m it S ignalw irkung gespannt.
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V  9 Jah res ze itlic h e  B esch rän kung  vo n  M aßn ahm en  an  G ehö lzen

Gesam ter Vorhabensbereich

Zum Schutz der Gehölzbestände sowie des Brutgeschäftes der Vögel dürfen gem äß 

§ 39 (5) Nr. 2 BNatSchG M aßnahm en an Gehölzen, wie Entnahme und Abschneiden der 

Gehölze, nicht während der Vegetationsperiode (1. M ärz bis 30. Septem ber) durchgeführt 

werden.

Von dieser zeitlichen Beschränkung kann nur dann abgewichen werden, wenn vorher eine 

Überprüfung stattgefunden hat und gewährleistet ist, dass in den betroffenen Bereichen keine 

Nester oder Gelege relevanter Brutvogelarten oder sonstiger Arten des Anhang IV der FFH- 

R ichtlin ie Vorkomm en.

M it der Durchführung dieser M aßnahm e kann der individuelle Verbotstatbestand des § 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG (für nistende Brutvögel einschließlich deren Gelege und Jungvögel) in 

Verbindung m it § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen sowie der Verbotstatbestand § 44 (1) 

Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot für Brutvögel während der Brut- und Aufzuchtzeit an der 

Fortpflanzungsstätte) verm ieden werden (vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, NP 2019).

V  IOa s V e rm e id ung  d e r B ee in trä ch tigu ng  d e r H ase lm au s

Verbindungsrampe

Unter artenschutzfachlichen Gesichtspunkten sind bei der vorhabensbedingten Entfernung 

von Gehölzen bezüglich der Haselm aus besondere Vorkehrungen zur Verm eidung des 

Tötungstatbestandes gem äß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG notwendig.

Neben der allgem ein gültigen Beschränkung der baubedingten Eingriffe an Gehölzen (V 9) ist 

bezüglich der Haselm aus eine weitere Einschränkung der Gehölzentnahme bis M itte 

Novem ber notwendig.

In Bereichen m it potenziellem Haselm ausvorkom m en sind im Zeitraum ab M itte November 

bis M itte M ai die Gehölzentnahm en ohne Einsatz von schwerem Gerät und ohne Verletzung 

der Streuschicht durchzuführen, da sich Haselmäuse dann in der inaktiven Phase im 

Bodenbereich und nicht im Gehölzbereich befinden.

Bodenarbeiten in Form von Rodungen (Entfernung des W urzelwerks) oder Grabarbeiten 

(Baufeldfreimachung) dürfen in Bereichen m it potenziellem Haselmausvorkomm en im 

Zeitraum von M itte November bis M itte M ai nicht durchgeführt werden.

Zudem wird die Lage der Arbeitsflächen, M aschinenstellplätze etc. so angepasst, dass der 

E ingriff in Gebüsche und Sträucher den geringsten Verlust an Lebensräum en verursacht.

Das Vorgehen ist grundsätzlich durch eine fachkundige Person zu begleiten.

V  Ha s B au fe ld abg ren zung  u nd  -k o n tro lle  zum  S chu tz  vo n  R ep tilie n

Bereiche angrenzender Reptilienhabitate entlang des Bahndam m s

Zur Verm eidung von Individuenverlusten wird em pfohlen potenzielle Reptilienhabitate 

bauzeitlich abzugrenzen. Da im Bereich der festgestellten Reptilienhabitate bereits 

Bauarbeiten stattgefunden haben, ist die Notwendigkeit der M aßnahm e vor Ort m it der 

Ökologischen Baubegleitung und der zuständigen Behörde abzuklären.

Der Reptilienschutzzaun m uss aus einer Kunststoffplane m it glatter, geschlossener Textur 

bestehen (beschichtetes Gewebe; Polyester bzw. Polyethylen) und an Pfosten befestigt
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werden, die ebenfalls eine glatte Oberfläche (bspw. aus M etall) bzw. wahlweise einen 

Übersteigschutz besitzen.

Som it erlaubt der Zaun zwar ein Eindringen in die M aßnahmenfläche, aber ein Verlassen w ird 

unterbunden. Der Schutzzaun ist über die gesam te Bauzeit zu erhalten und nach Abschluss 

der Baumaßnahm e rückstandslos zu entfernen.

Um unterhalb des Zaunes keine Durchlässe zu erzeugen, ist der Zaun am Boden einzugraben 

bzw. m it einer Schüttung aus Lockersubstrat zu versehen. Insgesam t sollte der Zaun eine Höhe 

von zum indest 40 cm über Geländeniveau aufweisen. Um die Übersteigbarkeit hin zu der 

Aussetzungsfläche (Bahndamm ) zu gewährleisten, ist der Zaun in R ichtung dieser zu neigen 

und außerhalb der M aßnahm enfläche (BE-Fläche) etwa alle 5 m m it Übersteighilfen in Form 

von an den Zaun angelegten Erdwällen zu versehen IHGFEDCBA(Lä u f e r  2014). Bei Vorkom m en von 

grobem Untergrund entlang des geplanten Zaunverlaufs (Steine, Blöcke) sind diese vor 

Errichtung des Zaunes zu entfernen und m it feinerem M aterial (z. B. Sand) zu ersetzen. 

Beiderseits des Zaunes ist ein jeweils 1 m breiter Pflegestreifen zu errichten, der von 

aufwachsender Vegetation freizuhalten ist. Dazu bietet sich je nach Standortbedingungen die 

Anlage eines Sand- bzw. Kiesbettes an, oder die Freihaltung des Streifens per M ahd (alle ein 

bis zwei M onate während der Vegetationsperiode) (Lä u f e r  2014).

D ie Lage des Schutzzauns kann dem M aßnahm enplan (Unterlage 9.1) entnom m en werden.
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5  K on flik tan a ly se  /  E in g riffs e rm ittlun g

5 .1  P ro je k tb e zo g en e  W irk fa k to ren , W irk fa k to ren an a lyse

Die W irkfaktorenanalyse (Erm ittlung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen) basiertauf 

der Beschreibung der geplanten Baum aßnahm e IHGFEDCBA(He s s e n Mo b il  2019) und der daraus 

resultierenden projektbezogenen W irkfaktoren. Ausgehend von dieser Beschreibung der 

W irkfaktoren des Vorhabens wird ermittelt, welche m öglichen Konflikte aus 

naturschutzfachlicher S icht zu erwarten sind. Gem äß der Übersicht von 1j \mb r e c h t  et al. (2004) 

bzw. Lamb r e c h t  & T r a u t n e r  (2007) sind neun W irkfaktorenkom plexe zu betrachten. 

Nachfolgende Tabelle zeigt in einem ersten Screening, welche W irkfaktoren im vorliegenden 

Fall als potenziell relevant betrachtet werden m üssen. Im Rahm en der folgenden 

W irkfaktorenbeschreibung wird überprüft, welche von den potenziell relevanten 

W irkfaktoren auch im konkreten Planfall beachtet werden m üssen und deren W irkweiten 

(anhand der dort zitierten Quellen, insbesondere angelehnt an Ra s s mu s  et al. 2003 sowie B f N 

2016) bestimm t.

Grundsätzlich lassen sich die Auswirkungen eines Vorhabens in drei Gruppen einteilen: 

a) anlagebedingte, b) baubedingte und c) betriebsbedingte Auswirkungen.

T ab . 1 1 Po ten z ie ll re le v an te  W irk fa k to ren  im  H in b lic k  au f d as  g ep lan te  V o rhab en

W irk fa k to rkom p le x  n ach  Lamb r e c h t  e t a l.

(2 004 ) b zw . Lamb r e c h t  &  T r a u t n e r  (2 007 )

p o ten tie lle  re lev an te  W irk fa k to ren  d es  V o rh ab ens

Direkter

Flächenentzug / Flächeninanspruchnahme

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahm e

Baubedingte Flächeninanspruchnahm e

Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung Aniagebedingte Entwertung und Verlust von 

Lebensräum en

Baubedingte Entwertung und Verlust von Lebensräum en

Anlagebedingter Verlust / Änderung charakteristischer 

Dynam ik

Veränderung abiotischer Standortfaktoren Anlagebedingte Veränderung abiotischer

Standortfaktoren

Baubedingte Veränderung abiotischer Standortfaktoren

Barriere- oder

Fallenwirkungen / Individuenverluste

Anlagebedingte Barrierewirkung / Individuenverluste

Baubedingte Barrierewirkung / Individuenverluste

Betriebsbedingte Barrierewirkung / Individuenverluste

N ichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch optische Reize, Lärm, Licht 

und V ibration

Anlagebedingte Störungen (optische Reize)

Baubedingte Störungen (optische Reize, Lärm, Licht)

Betriebsbedingte Störungen 

(optische Reize, Lärm , Licht, V ibration)

Stoffliche Einwirkungen;

Eintrag von Schadstoffen

Baubedingte Schad- und Frem dstoffeinträge

Betriebsbedingte Schad- und Frem dstoffeinträge

Strahlung nicht gegeben

Gezielte Beeinflussung von Arten &

Organism en

nicht gegeben

Sonstiges Anlagebedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
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5 .1 .1  A n lag eb ed in g te  W irk fa k to ren

Zu den anlagebedingten W irkfaktoren zählen alle bleibenden Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft, die von dem Objekt der Ortsum gehung ausgehen.

A n lag eb ed in g te  F lä ch en inan sp ru chnahm e

Zu den Auswirkungen dieses W irkfaktors zählen alle dauerhaften Beeinträchtigungen durch 

Vollversiegelungen, die vom Straßenkörper, den Radwegen sowie Anpassung von Zufahrten 

ausgehen. Darüber hinaus kom m t es zur Verlegung des Kuhbachs im Bereich von Bauwerk 2 

und unterhalb des Bauwerks 5. Des W eiteren kom m t es zu Teilversiegelungen durch die 

Anlage von M ulden und Banketten. Im Rahm en der Baum aßnahme kom mt es außerdem zur 

Verlegung von Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und Fernm eldekabeln, was eine 

Vollversiegelung des Bodens bedeutet. D ie Entstehung eines Regenrückhaltebeckens (RRB) an 

der B 252 (neu) führt zu dauerhaften Voll- bzw. Teilversiegelungen. Auch durch die Anpassung 

von Böschungen kom m t es anlagebedingt zur Flächeninanspruchnahm e durch Einschnitte in 

bestehende Böschungen und durch Anlage von Dämm en sowie weiteren Aufschüttungen und 

Abgrabungen.

Durch die Flächeninanspruchnahm e und Versiegelungen kann es zu Verlust an Biotopen und 

som it Lebensräum en für Pflanzen und Tiere kom m en. Voll- und Teilversiegelungen des Bodens 

bzw. Untergrundes sind regelm äßig Ursache für veränderte W uchsbedingungen von Pflanzen 

und folglich der Artenzusam m ensetzung, die einen Lebensraum typ standörtlich 

charakterisieren. Indirekte W irkungen auf Tiere, die diese Flächen als Habitate nutzen sind 

denkbar.

Laut Bestandserfassung sind von der anlagebedingten Flächeninanspruchnahm e überw iegend 

Pflanzen, Fledermäuse und Brutvögel betroffen.

Zusätzlich kann es zum Verlust / Einschränkung von Bodenfunktionen (Entwässerung, 

K limafunktion) kom m en. D ie Auswirkungen dieses W irkfaktors auf Bodenfunktionen w ird im  

W irkfaktor „anlagebedingte Veränderung abiotischer Standortfaktoren" diskutiert.

F az it: Da Auswirkungen dieses W irkfaktors auf Lebensräum e von Pflanzen und Tieren nicht 

auszuschließen sind ist dieser W irkfaktor im Rahm en der Konfliktanalyse vertiefend zu 

betrachten.

A n lag eb ed in g te  E n tw e rtun g  u nd  V e rlu s t v o n  L eben s räum en

Anlagebedingt kann sich durch die Flächeninanspruchnahm e die Habitatstruktur verändern 

und dam it die potenzielle Nutzbarkeit für Arten, die die ursprünglich unberührten Bereiche 

der geplanten Straße und ihrer Anlagen (Bankett, M ulde, Däm m e usw.) als regelm äßiges 

Requisit in ihrem Habitat aufsuchen und es som it als Teilhabitat nutzen, beeinträchtigen. D ies 

betrifft kleinere, in der näheren Um gebung lebende Tierarten sowie m obile Tierarten (i. d. R. 

nur Vögel), die ihre Fortpflanzungsstätte in der Um gebung besitzen, die Flächen aber 

regelm äßig als Nahrungsraum nutzen. Auch können betroffene Bereiche 

Vernetzungsstrukturen darstellen und som it für faunistische W echselbeziehungen bedeutsam  

sein.

Betroffen sind hier die Bereiche, die durch die Flächeninanspruchnahm e beeinträchtigt 

werden. Der Bestandserfassung zur Folge sind im vorliegenden Fall faunistisch die Avifauna 

und Flederm äuse betroffen. Durch die Beseitigung von W ald und Gehölzen kom m t es zu 

einem Verlust von Brutplätzen für Vögel und Ruhestätten für Flederm äuse.
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F az it: M ögliche Auswirkungen auf die Avifauna und Landschaftsstruktur infolge von 

anlagebedingter Flächeninanspruchnahm e werden im gleichnam igen W irkfaktor integriert 

und dort betrachtet. Der W irkfaktor fließt som it nicht eigenständig in die Konfliktanalyse ein.

A n lag ebed ing te r  V e r lu s t /  Ä nde ru ng  ch a ra k te r is tis ch e r D yn am ik

Unter diesem Aspekt werden Veränderungen oder Verluste von Eigenschaften und 

Verhältnissen, die dynam ische Prozesse betreffen zusam m engefasst. Dies beinhaltet z. B. 

Sukzessions- und Nutzungsdynam ik. Eine Veränderung der hydrodynam ischen Verhältnisse 

fällt allerdings unter einen anderen W irkfaktor („Veränderung der hydrologischen / 

hydrodynam ischen Verhältnisse").

D ie W iesenflächen im Kuhbachtal werden intensiv genutzt und werden nach der 

Baum aßnahm e der Sukzession überlassen, wodurch sich die Nutzungsdynam ik ändern w ird. 

D ies w ird sich jedoch positiv auf den Naturhaushalt auswirken. W eitere Veränderungen 

ergeben sich Aufgrund der K leinräumigkeit nicht, weshalb der W irkfaktor als vernachlässigbar 

anzusehen ist.

F az it: Eine weitere Betrachtung des W irkfaktors entfällt.

A n lag eb ed in g te  V e rän de ru ng  ab io tis che r  S tando rtfa k to ren  (B od en fun k tio n , B escha ttu n g )

Die Neuanlage von voll- und teilversiegelten Flächen wird zum großen Teil auf derzeit 

unversiegelten Bereichen durchgeführt. Laut IHGFEDCBAB f N (2016) kann es zu Folgenden 

Beeinträchtigungen abiotischer Standortfaktoren kom m en:

Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes

Veränderung der m orphologischen Verhältnisse

Veränderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse

Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse (Beschaffenheit)

Veränderung der Tem peraturverhältnisse

Veränderung anderer Standort- vor allem klim arelevanter Faktoren 

Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes

Im Zuge der Trassenum legung kom mt es zu Erdbewegungen, welche Beeinträchtigungen des 

Bodengefüges m it sich bringen können. Des W eiteren führt eine Vollversiegelung von bisher 

unversiegelten Bereichen zum vollständigen Verlust von Bodenfunktionen (Lebensraum-, 

F ilter- und Puffer-, Regelungs- und Speicher-, Ertrags- und Archivfunktion).

Veränderung der m orphologischen Verhältnisse

Durch die Verlegung des Kuhbaches wird die M orphologie in diesem Bereich dauerhaft 

verändert. Das alte Bachbett w ird verfüllt, wohingegen sich das neue in vorher ebenem 

Gelände eingräbt.

Grundwasser und Oberflächenentwässerung

Durch die Flächenversiegelung kann das anfallende Niederschlagswasser nicht w ie gewohnt 

versickern. Es ist deshalb notwendig eine Oberflächenentwässerung vorzunehm en. Die 

Oberflächenentwässerung der Fahrbahnen der B 252 erfolgt über seitliche M ulden und 

Gräben in den Kuhbach.

NATURPLANUNG Dr. Sawitzky • B iedrichstraße 8c • 61200 W ölfersheim 53



LBP (5. P lanänderungsverfahren) B 252 OU Dorfitter

c

Das Oberflächenwasser aus dem Einschnittsbereich auf dem Galgenberg einschließlich des 

Brückenbauwerkes wird zusam m en m it der Brückenentwässerung unterhalb der 

„Kuhbachtalbrücke" weitergeleitet und einem Regenrückhaltebecken (RRB) m it 

vorgeschalteten Dauerstau zugeführt. D ie Zwischenschaltung von RRB ist notwendig, da es 

sonst leicht zu Überläufen kom m en kann. Das Oberflächenwasser der Außengebiete w ird 

weitestgehend m ittels Entwässerungsm ulden entlang der Straßenböschungen direkt in die 

Vorfluter abgeleitet. Eine Vernässung des Bodens durch anfallendes N iederschlagswasser ist 

som it nicht zu erwarten. Da die M ulden und Bankette teilversiegelt werden ist hier eine 

Versickerung des N iederschlagswassers  gegeben.

Som it ergibt sich nur durch die Vollversiegelung im Bereich des Fahrbahnbaus ein Verlust an 

Infiltrationsfläche und dam it eine M inderung der Grundwasserneubildungsrate. Gem essen 

am Gesam teinzugsgebiet ist jedoch nicht m it bedeutenden Veränderungen zu rechnen.

Darüber hinaus kom mt es durch die Streckenanpassung zu Eingriffen in den Kuhbach und 

dessen Verlegung im Bereich der Bauwerke 2 und 5. Eine Beeinträchtigung des Kuhbaches ist 

som it gegeben. Eingriffe in die Gewässerm orphologie verändern die natürlichen 

Regulationsprozesse im  W asserhaushalt. So setzen z. B. künstliche Ufer- und Sohlenstrukturen 

die Retentionsfähigkeit und Selbstreinigungskraft des Gewässers herab.

Veränderung der Tem peraturverhältnisse

Durch die Neuanlage der OU sowie der Verbindungsrampe ändern sich voraussichtlich die 

Tem peraturverhältnisse der bodennahen Luft, da sich Asphalt stark aufheizt. W eiter kom m t 

es zu Beschattung von zuvor nicht beschatteten Biotopen unter den Brückenbauwerken. Eine 

Beeinträchtigung durch sich ändernde Tem peraturverhältnisse kann nicht ausgeschlossen 

werden. Die Erheblichkeit dieser Veränderung ist jedoch von den Biotoptypen und deren 

Em pfindlichkeit abhängig.

Veränderung anderer Standort- vor allem klim arelevanter Faktoren

Durch dauerhafte Vollversiegelung kann es zu einem Verlust bzw. einer Veränderung der 

K limafunktion des Bodens kom m en. Der UR liegt laut der Klimafunktionskarte von Hessen IHGFEDCBA

(Ka t z s c h n e r  2003A) in einem potentiell aktiven Kaltluftentstehungsgebiet. Laut der 

K limabewertungskarte liegt der UR in einem Bereich m it hohem Schutzwert (Ka t z s c h n e r  

2003B). Das Kuhbachtal weist jedoch keine siedlungsrelevante Lage auf und es sind keine 

besonders Klimarelevanten Flächen von den Vollversiegelungen betroffen. Von einer 

Beeinträchtigung des Lokalklim as ist nicht auszugehen.

F az it: Da Beeinträchtigungen des Grundwassers sowie des Kuhbaches, der Bodenfunktion und 

der Tem peraturverhältnisse nicht ausgeschlossen werden können, ist dieser W irkfaktor in der 

Konfliktanalyse vertieft zu betrachten.

A n lag eb ed in g te  B a rr ie rew irku ng  /  In d iv id uen ve rlu s te

Zerschneide- und Barrierew irkungen sind nur bei m obilen, aber flugunfähigen Tiergruppen 

vorstellbar und betreffen in der Regel Am phibien, Fische, Reptilien und Großlaufkäfer. Sie 

können aber auch für m obilere und auch für flugfähige Tiere eine Relevanz besitzen, z. B. 

wenn es durch die Querung der Trasse zu verm ehrten Tierverlusten kom m en kann (s. 

betriebsbedingte Auswirkungen). Eine Barriere kann zur Trennung von verschiedenen 

Teillebensräumen (z. B. Tagesquartier und Jagdhabitat, Som mer- und W interlebensraum ) 

führen, aber auch die Ausbreitung und den Austausch von Individuen verhindern.
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Durch den Bau der B 252 (neu) sowie der Verbindungsram pe werden die W iesenflächen in 

diesem Bereich von W est nach Ost sowie von Nord nach Süd zerschnitten. D ie Trasse trennt 

dabei die Flächen des Gelgenbergs sowohl vom Dietrichsberg als auch im  weiteren Verlauf von 

den bewaldeten Bereichen im Osten. Die neue Verbindungsram pe trägt zudem zur 

Verinselung von Habitaten bei. Dadurch werden faunistische W anderbewegungen innerhalb 

und zwischen den unterschiedlichen Biotopen unterbrochen bzw. auf die Flächen beidseitig 

derTrasse reduziert.

Aufgrund der Bestandserfassung ist eine Beeinträchtigung von wandernden Am phibien, 

Fischen, Reptilien oder Großlaufkäfern jedoch nicht zu erwarten. M ögliche 

Beeinträchtigungen für flugfähige Tiere werden bei den betriebsbedingten Auswirkungen 

diskutiert.

F az it: Anlagebedingt ist som it von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.

A n lag eb ed in g te  N ich ts to fflic h e E inw irku ngen : S tö ru ngen  du rch  op tis ch e R e ize , L ä rm  und  

L ich t

Die Errichtung neuer Bauwerke kann bei Tieren (hier insbesondere bei w iesenbrütenden bzw. 

offenlandbewohnenden Vogelarten) zur M eldung von Flächen bzw. größeren Abständen zu 

vertikalen Strukturen und einem dam it verbundenen Verlust von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten führen.

Für einige Offenland bewohnende Vogelarten ist bekannt, dass die Nähe von 

Vertikalstrukturen (W aldränder, aber auch steile Geländeabschnitte und 

Dam m aufschüttungen) gem ieden w ird. Dies sind m eist Arten, die einer erhöhten Prädation 

seitens Luftfeinden ausgesetzt sind. Der artspezifische Prädationsdruck ist vielfach ein 

Param eter im  Verhaltensrepertoire, der störungsempfindliche Arten charakterisiert. W elches 

Verhalten oder welche Phänom ene als Störreiz w irken, ist stark abhängig davon, welche 

Vogelart betroffen ist und um welche Lebensräum e es sich handelt. Vogelarten, die 

regelmäßiger (Gelege-) Prädation unterliegen (z. B. Lim ikolen, Vogelarten des Offenlandes, 

Bodenbrüter), reagieren viel sensibler als z. B. Greif- und W aldvögel (Bewohner von 

deckungsreichen Strukturen). W eitere Artengruppen zeigen i. d. R. kein M eideverhalten an 

vertikalen Strukturen.

Anlagebedingt kom m t es zu keinen Lärm - oder Lichtem issionen, da Bauwerke dieser Art an 

sich keine Em issionen verursachen.

F az it: Da Auswirkungen von optischen Reizen auf Vögel nicht auszuschließen sind ist dieser 

W irkfaktor im Rahm en der Konfliktanalyse vertiefend zu betrachten.

A n lag eb ed in g te  B ee in trä ch tig u ng d es  L andsch a ftsb ild e s

Der Begriff „Landschäftsbild" bezeichnet die gesam te vom M enschen sinnlich wahrnehm bare 

Erscheinung einer Landschaft. Je nach Qualität und Intensität werden verschiedene Reize als 

beeinträchtigend für das Landschaftsbild  em pfunden. H ierzu zählen beispielsweise technische 

Anlagen, Gebäude, Abgase und Lärm . Darüber hinaus kann auch eine eingeschränkte 

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaftselem ente beeinträchtigend w irken.

D ie B 252 (neu) ist auf einem Dam m vorgesehen, der durch die funktionale Einheit des 

Kuhbachtals verläuft. In diesem Zuge entstehen auch neue Böschungsflächen, die in ihrer eher 

technischen Ausprägung als Frem dkörper in der Landschaft w irken. Dies trifft besonders in 

exponierten Bereichen wie der Verbindungsrampe zu, deren Böschungsfläche zudem recht
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groß dim ensioniert ist. Durch diese vertikalen Landschaftselemente w ird sich der horizontal 

geprägte Talraum des Kuhbachs völlig verändern.

Durch die neue Linienführung der K 25 über die B 252 (neu) m uss der zuvor vorhandene und 

die Straße abschirmente Laubwaldstreifen entfernt werden. Zudem wird hier ein 

Brückenbauwerk entstehen, welches das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt.

Insgesam t gehen durch den Bau der OU landschaftsbildprägende und raum gliedernde 

Bestandteile (z. B. W ald- und Gehölzstrukturen) verloren oder werden im hohen M aße 

beeinträchtigt. Die vorhandenen Sichtbeziehungen im Kuhbachtal gehen dam it 

weitestgehend verloren. Durch die Zerschneidung der Landschaft wird weiterhin der 

Erholungsraum der örtlichen Bevölkerung eingeschränkt. Es ist dam it von einer starken 

Veränderung des Landschaftsbildes auszugehen.

F az it: Der W irkfaktor ist im Rahm en der Konfliktanalyse vertiefend zu betrachten.

c
5 .1 .2  B aub ed in g te  W irk fa k to ren

Zu den baubedingten W irkfaktoren zählen alle vorübergehenden Beeinträchtigungen, die 

durch die Baum aßnahm en, den Baustellenverkehr und die Baustelleneinrichtung verursacht 

werden.

B aub ed in g te  F lä chen in an sp ruchn ahm e

Durch die Flächeninanspruchnahm e für den Baubetrieb (Baustraßen, Baustelleneinrichtungs

flächen, Lagerflächen) kom m t es zu einem vorübergehenden Verlust von Biotopen, 

Lebensräum en, sowie Lebensraumfunktionen für Fauna und Flora und von weiteren 

Funktionen des Naturhaushaltes. Direkt betroffen sind hiervon vor allem kleine weniger 

m obile Tiere wie Reptilien, Am phibien und Großlaufkäfer. Indirekt betroffen sind Vögel, 

welche ihre Fortpflanzungsstätte in der Nähe haben und diese Flächen tem porär als 

Nahrungshabitate nutzen.

Baustraßen und BE-Flächen werden geschottert angelegt und stellen som it tem poräre 

Teilversiegelungen dar. D ie Baustelleneinrichtungsflächen finden sich zw ischen der Bahnlinie 

und der B 252 (neu) auf einer m om entan intensiv genutzten Frischwiese bzw. Frischweide 

(Flurstücke 29/1, 228/29, 231/30, 233/31). Des W eiteren werden bereits bestehende und neu 

anzulegende W irtschaftswege sowie zukünftige Straßenseitenräum e zur Andienung des 

Baufeldes und zu Transportzwecken genutzt.

Um eine Vollsperrung der B 252 (alt) zu verm eiden wird eine bauzeitliche Um fahrung inkl. 

Überführung über den Kühbach im Bereich von Bauwerk 2 angelegt.

D ie Flächen der tem porären Inanspruchnahm e werden nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

zurück gebaut und rekultiviert bzw. der Sukzession überlassen.

F az it: Beeinträchtigungen von Flora und Fauna können nicht ausgeschlossen werden. Eine 

vertiefte Betrachtung findet in der Konfliktanalyse statt.

B aubed in g te  E n tw e rtun g  u nd  V e r lu s t v o n  L eb en s räum en

Im Zuge der Baum aßnahm en kann es durch vorübergehendes Aufschütten, Abgraben und 

M aschinenstellplätzen zur tem porären Veränderungen von Flabitatstrukturen und som it zur 

Entwertung von Lebensräum en kom m en. Biotope, Lebensräum e und Lebensraum funktionen 

für Tiere können vorübergehend beeinträchtigt werden. Betroffen sind kleinere, in der 

näheren Um gebung lebende Tierarten sowie m obile Tiere (i. d. R. Vögel), die ihre
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Fortpflanzungsstätte in der Um gebung besitzen, die Fläche aber regelmäßig als Nahrungsraum 

nutzen. Der resultierende W irkraum ist artspezifisch zu betrachten.

Auswirkungen auf kleinere in der näheren Um gebung lebende Tiere (Reptilien) sowie 

Beeinträchtigungen der Avifauna werden im Rahm en der baubedingten 

Flächeninanspruchnahm e betrachtet.

F az it: M ögliche Beeinträchtigungen werden im W irkfaktor „baubedingte  

Flächeninanspruchnahme" integriert und dort diskutiert. Eine separate Betrachtung entfällt 

daher.

B aub ed in g te  V e ränd e rung  ab io tis ch e r S tando rtfa k to ren  (B od en fu nk tio n )

Aufgrund der baulichen M aßnahm en kann es zu den unter „Anlagebedingte Veränderung 

abiotischer Standortfaktoren" genannten Beeinträchtigungen abiotischer Standortfaktoren 

kom m en.

Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes

Im vorliegenden Fall sind Beeinträchtigungen vor allem durch die Gründungsm aßnahm en der 

Brückenpfeiler zu erwarten. Anfallendes Bohrwasser und sonstige Abwässer werden in das 

vor Baubeginn angelegte Regenrückhaltebecken eingeleitet und vor einer Zuführung in die 

Vorfluter m ittels vorgeschalteten Dauerstaus gereinigt.

W eiterhin kom mt es durch den Baubetrieb m it schweren Baum aschinen und Lastwagen auf 

Baustraßen, BE-Flächen und der Behelfsum fahrung sowie durch die vorübergehende 

Lagerung großer Erdmassen in den betroffenen Bereichen während der Bauzeit zur 

Verdichtung des Bodens. D ie Verdichtung bewirkt eine Veränderung des Aggregatgefüges und 

des W asserhaushaltes und stört dam it langfristig die Bodenfunktion.

Veränderung der m orphologischen Verhältnisse

M orphologische Veränderungen betrifft in erster Linie die Anlage von Baustraßen, BE-Flächen 

und der Behelfsum fahrung. Diese sind entweder auf bereits bestehenden oder ohnehin im  

Zuge der Baum aßnahm e neu anzulegenden W irtschaftswegen und Straßenseitenräum e 

vorgesehen oder werden rekultiviert. W eitere m orphologische Veränderungen sind 

anlagebedingt und werden dort betrachtet. Es ist daher nicht m it einer bauzeitlichen 

Veränderung von m orphologischen Verhältnissen zu rechen.

Veränderung der hydrologischen Verhältnisse

Bauzeitlich kom m t es unterhalb von Bauwerk 1 und bei der Behelfsumfahrung zur kurzeitigen 

Verrohrung des Kuhbachs, um tem poräre bis anhaltende Strukturbeeinträchtigungen und 

einen Eintrag von Schadstoffen zu verhindern. Die Verrohrung wird am Ende der 

Baumaßnahm e wieder entfernt. Es ist nicht m it Beeinträchtigungen von 

Oberflächengewässern zu rechnen.

Im Rahm en einer Baufeldbegehung wurde festgestellt, dass bei der Gründung der 

Brückenpfeiler ein Grundwasserkontakt nicht zu erwarten ist, da der Grundwasserspiegel weit 

unterhalb der Pfahlbohrungen angetroffen wurde IHGFEDCBA(FIe s s e n Mo b il  2019). Eine baubedingte 

Beeinträchtigung des Grundwassers ist som it nicht zu erwarten.

Veränderung der Tem peraturverhältnisse

Bauzeitlich ist nicht m it einer Veränderung der Tem peraturverhältnisse zu rechnen.
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Veränderung anderer Standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren

Bauzeitlich ist nicht m it einer Veränderung dieses Standortfaktors zu rechnen.

F az it: Beeinträchtigungen durch die Verdichtung der Böden sind nicht gänzlich auszuschließen 

und werden im Rahm en der Konfliktanalyse weiter betrachtet.

B aub ed in g te  B a rr ie rew irkung  /  In d iv id u en ve rlu s te

Baubedingte Barriere- und Fallenwirkungen können durch Bauzäune, Baugruben oder 

ähnliches entstehen und führen von einer direkten Einschränkung bis hin zum 

Individuenverlust bei flugunfähigen Arten. Zudem kann es zu Individuenverlusten kom m en, 

wenn sich weniger m obile Tiere bzw. deren Fortpflanzungsstadien im Bereich der 

Baum aßnahm en (Arbeitsbereiche, Baustelleneinrichtungen, Lagerflächen) befinden (z. B. 

Zerstörung von Gelegen bodenbrütender Vögel; Überfahren von Am phibien oder Reptilien).

Im vorliegenden Fall kann das Einwandern der Zauneidechse in Baustellenbereiche aufgrund 

der Nachweise und der Habitatstruktur nicht ausgeschlossen werden. Die Tiere können 

überfahren werden oder in Baugruben fallen.

F az it: Da Auswirkungen dieses W irkfaktors auf Reptilien nicht auszuschließen sind ist dieser 

W irkfaktor im Rahm en der Konfliktanalyse vertiefend zu betrachten.

B aubed in g te  N ich ts to fflic h e  E inw irku ngen : S tö ru ng en  d u rch  o p tis ch e  R e ize , L ä rm  u nd  L ich t

Baubedingt kann es zu Störungen durch anthropogene Aktivitäten im Rahm en der 

Baum aßnahmen kom m en. Dies betrifft die Baustelle m it Arbeitsflächen, Lagerstätten und 

Zufahrtswegen. Störungen wirken individuell und werden daher üblicherweise nur bei 

größeren W irbeltieren (große bis m ittelgroße Säugetiere und Vögel) betrachtet, zum al auch 

nur diese Artengruppen größere Aktionsräum e aufweisen, sodass sich Störungen überhaupt 

m anifestieren können.’'

Akustische und optische Reizauslöser (ohne Licht)

Bei den Störaspekten ist insbesondere der em ittierte Lärm zu betrachten. Aufgrund 

sum m arischer Effekte lassen sich jedoch die Auswirkungen von Lärm (akustische 

Kom ponente), Störungen und Kulissenwirkungen (optische Effekte) kaum voneinander 

trennen, so dass sie gem äß den Vorgaben von IHGFEDCBAKIf L (2007, 2010) als funktionale Einheit 

betrachtet werden m üssen.

Durch die Vorbelastung der bestehenden Straßen sind in Bereichen, in denen diese erhalten 

bleiben, keine Störungen durch Lärm und optische Reize zu erwarten. Der Bereich der 

B 252 (neu) kann als weitestgehend ungestört angesehen werden, wom it Beeinträchtigungen 

der ansässigen Fauna, insbesondere für Vögel, denkbar sind. In den m eisten Fällen (vor allem  

im Offenland oder an Gewässern) kom mt es bis zu einer Entfernung von 200 bis 300 m zu 

deutlichen Reaktionen bei Störungen (KIf L 2010). Aufgrund dessen w ird eine W irkweite von 

200 m beidseits der Trasse angelegt. Da die OU v. a. aus Gründen des Lärm schutzes errichtet 

w ird, sind durch den M enschen wahrnehmbare akustische Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes als vernachlässigbar anzusehen.

1 Bei allen anderen Artengruppen m it kleinen Aktionsräum en, insbesondere bei W irbellosen, führen projektbedingte  
Beeinträchtigungen im Bereich der Vorkom men im Regelfall direkt zu negativen Auswirkungen und führen sofort zu einer 
Aufgabe oder dem Verlust der betroffenen Vorkomm en. Derartige W irkungen sind bereits m it den vorhergehenden 
W irkfaktorbetrachtungen  abgedeckt.
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Optische Reizauslöser durch Licht

D ie beiden Brückenbauwerke 1 und 5 m üssen teilweise aufgrund des Bahnbetriebs in den 

Abend- und Nachtstunden durchgeführt werden. Im Folgenden werden daher Auswirkungen 

durch stationäre und m obile Lichtquellen betrachtet. Auch hier beschränkt sich der 

W irkbereich aufgrund seiner bisherigen Störfreiheit auf Bereiche der B 252 (neu).

Der E influss von künstlichen Lichtquellen ist schwer abschätzbar, kann sich aber vor allem auf 

m anche Insekteharten negativ auswirken IHGFEDCBA(Kö l l ig s  & M ie t h  2001, Sc h mie d e l  2001, B r u c e -W h it e  

& Sh a r d l o w  2011). Dabei ist besonders die Attraktivität dieser Lichtquellen für nachtaktive 

M otten bekannt (B r u c e -W h it e  & Sh a r d l o w  2011). Erhöhter Prädationsdruck auf Invertebraten  

aufgrund von Beleuchtung w ird angenom men (Ro y a l  Co mmis s io n  2009, Hö l k e r  et al. 2010). 

Des W eiteren kann eine Beeinträchtigung der Flederm äuse selbst durch nächtliche 

Bauarbeiten nicht ausgeschlossen werden. Festzuhalten ist, dass die Attraktion auf tagaktive 

Tiere jedoch weitaus geringer ausfallen dürfte.

F az it: Im Rahm en der Konfliktanalyse ist zu überprüfen, ob die baubedingten Störungen zu 

erheblichen Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten führen können.

B aub ed in g te S to fflic h e E inw irkungen : S chad - und F rem ds to ffe in träge (bau ze itlic he  

Em iss io nen )

Der Betrieb von Baum aschinen und -fahrzeugen während der Bauzeit führt zu Abgas- und 

Betriebsstoffem issionen. Außerdem fallen Abfallstoffe und Abwässer an, die zu Belastungen 

von Boden, W asser, Fauna, Flora und Landschaftsbild  führen können. Durch die Lagerung von 

Erde und Baum aterialien können durch W ind und Regen Stoffe ausgeweht bzw. ausgespült 

werden, die Boden und Gewässer belasten können.

Stickstoffim m ission

Da sich die Frequenz des Baustellenverkehrs nicht zur Em ission nennenswerter 

Schadstoffm engeh, besonders von Stickstoffverbindungen eignet, w ird die Relevanzschwelle 

hier nicht erreicht. Bei E inhaltung der gesetzlichen Norm en sind m ögliche Beeinträchtigungen 

als vernachlässigbar bis irrelevant einzustufen.

Zwischengelagerte Abfälle und Abwasser

Schadstoffeinträge in Böden und Grundwasser sind über die Anwendung der einschlägigen 

S icherheitsvorkehrungen auszuschließen. Nach M öglichkeit werden Abwässer vorgereinigt 

und können dann in den Kuhbach eingeleitet werden.

F az it: Eine Beeinträchtigung des Kuhbachs und dessen W asserorganism en sowie Flächen der 

Baustelleneinrichtung können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

5 .1 .3  B e tr ie bsb ed in g te  W irk fa k to ren

Betriebsbedingte W irkungen um fassen alle Beeinträchtigungen, welche nach Fertigstellung 

der Baum aßnahm en durch den Straßenverkehr entstehen. Hierzu zählen Schadstoff- und 

Lärm em issionen der Kraftfahrzeuge, Pflege- und Unterhaltungsm aßnahm en an der Straße 

(z. B. Streusalzeinsatz), T ierverluste und Funktionsbeeinträchtigungen von Tierlebensräumen.

B e tr ie bsb ed ing te  B a rr ie rew irku ng  /  In d iv id uen ve rlu s te

Aufgrund der Vorbelastung durch die B 252 (alt) und die K 25 besteht für den UR bereits zum  

Jetzigen Zeitpunkt ein recht hoher Barriereeffekt. Es ist davon auszugehen, dass die im UR 

vorkom m enden Vogel- und Fledermausarten sich an diesen Zustand gewöhnt haben.
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A llerdings ist zu beachten, dass sich einige Fledermausarten stark an Leitstrukturen 

(W aldrand, Gehölze, Bachlauf etc.) orientieren. D ie Trasse kreuzt zum einen Laubwaldstreifen 

im Bereich von Bauwerk 1, der das Kuhbach- m it dem Ittertal verbindet. Zum anderen w ird 

der Bachlauf des Kuhbachs m ehrfach gekreuzt. Eine erhöhte Kollision von Flederm äusen m it 

dem Straßenverkehr ist in diesen Bereichen nicht vollständig auszuschließen.

Querungen durch die übrigen Tiergruppen sind aufgrund der Kartierungen nicht zu erwarten.

F az it: Gesteigerte Verluste von planungsrelevanten Arten sind nicht vollständig 

auszuschließen. Der W irkfaktor ist im Rahm en der Konfliktanalyse vertiefend zu betrachten.

B e tr ie b sbed ing te  N ich ts to fflic h e  E inw irkung en : S tö ru ngen  d u rch  o p tis ch e  R e ize , L ä rm , L ich t

Durch den Straßenverkehr kom m t es zu akustischen, visuellen und olfaktorischen 

Beeinträchtigungen in vorher wenig belasteten Gebieten. Bei den Störungsaspekten ist 

insbesondere der vom Straßenverkehr em ittierte Lärm zu betrachten - im vorliegenden Fall 

h insichtlich das Schutzgut Tiere (in erster Linie Vögel). Bezüglich der Avifauna gilt dies jedoch 

nur unter der Voraussetzung, dass es sich um Dauerlärm handelt, in dessen Folge eine 

„M askierung von Inform ation" entstehen kann IHGFEDCBA(KIf L 2007, Lamb r e c h t  et al. 2004). Dauerlärm  

entsteht allerdings nur bei Verkehrsm engen über 10.000 Kfz/24h. Für die B 252 (alt) liegen 

aktuell Verkehrsm engen von 8.900 Kfz/24h vor (b a s t  2015). Für das Jahr 2020 wurden für die 

B 252 (neu) 9.800 Kfz/24h prognostiziert (ASV 2010). Gern. He s s e n  M o b il  (2019) werden für das 

Jahr 2030 11.160 Kfz/24h prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen im 

Gebiet und der langsam ansteigenden Verkehrsm enge ist jedoch nicht von einer 

Beeinträchtigung durch Dauerlärm auszugehen. Bei sehr sensiblen Arten wird davon 

ausgegangen, dass die Um gebung der Bundesstraße aufgrund der vorhandenen 

Lärm belastung durch den Straßenverkehr^ gem ieden w ird.

Da die OU v. a. aus Gründen des Lärm schutzes errichtet wird, sind akustische 

Beeinträchtigungen in Bezug auf die Erholungseignung der Landschaft als vernachlässigbar 

anzusehen.

F az it: Erhebliche Beeinträchtigungen durch diesen W irkfaktor können ausgeschlossen 

werden.

B e tr ie b sbed in g te Sto fflic h e E inw irku ngen : Schad - und Frem ds to ffe in träge  

(b e tr ie b sb ed ing te Em iss io nen )

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine OU handelt, werden verkehrsbedingte 

Em issionen aus dem Ort heraus verlagert. Im Gegenzug werden die bisher weniger stark 

belasteten Flächen im Bereich derTrasse beeinträchtigt. Es kom mt zu Einträgen von Stickstoff- 

, Blei- und organischen Kohlenwasserstoffverbindungen in die Luft, W asser und Boden. 

W eiterhin entstehen stoffliche Belastungen durch den Einsatz von Streusalz oder Herbiziden 

bei der Straßenunterhaltung. Eine weitere Quelle für Em issionen sind Unfälle, bei denen 

Chemikalien freigesetzt werden. Die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen 

können Tier- und Pflanzenarten indirekt durch Veränderung der von ihnen benötigten 

Habitatstrukturen beeinträchtigten.

Der gesteigerte Einsatz von Taum itteln in vorher relativ unbelastete Gebiete und som it die 

E inwaschung dieser in die Böden kann aufgrund der Entwässerungsvorrichtungen als 

irrelevant angesehen werden. D ie anfallenden Abwässer der Fahrbahn werden über M ulden 

und Rohrleitungen in ein RRB geleitet, in welchem eine Vorreinigung stattfindet. Erst danach 

w ird das W asser den Vorflutern zugeführt.
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F az it: Da Auswirkungen dieses W irkfaktors auf alle Schutzgüter nicht auszuschließen sind ist 

dieser W irkfaktor im Rahmen der Konfliktanalyse vertiefend zu betrachten.

c
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5 .1 .4 F az it d e r W irk fa k to ren b e tra ch tu ng  

T ab . 1 2 Ü be rs ich t ü b e r p o ten z ie ll re le v an te  W irk fa k to ren

r

W irkfaktoren des Vorhabens Konfliktpotenzial W irkweiten

ti

C

'“U
Q)

Q)
ÜD
_ fD

C

<

Flächeninanspruchnahm e potenziell gegeben
im gesam ten

Eingriffsbereich

Entwertung und Verlust von Lebensräum en potenziell gegeben -

Verlust / Änderung charakteristischer Dynam ik vernachlässigbar -

Veränderung abiotischer Standortfaktoreh potenziell gegeben

Bereiche der 

Vollversiegelungen, 

Bodenverdichtungen, 

Verlegung des Kuhbachs

Barrierew irkung / Individuenverluste vernachlässigbar -

N ichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch optische Reize
potenziell gegeben Trasse

N ichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch Lärm und Licht
vernachlässigbar

-

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes potentiell gegeben
im gesam ten

Eingriffsbereich

4-*
ÜO
c

't d

Q)
-Q
3
CD

CO

Bauzeitliche Flächeninanspruchnahm e potenziell gegeben
Baufläche, Baustraßen, 

Lagerflächen, BE-Flächen

Entwertung und Verlust von Lebensräum en potenziell gegeben - .

Veränderung abiotischer Standortfaktoren potenziell gegeben
Bereich der bauzeitlich 

beanspruchten Flächen

Barrierew irkung / Individuenverluste potenziell gegeben

Bereich der tem porären

Flächeninanspruchnahm e,

Baugruben

Nichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch optische Reize und Lärm
potenziell gegeben

im Bereich derTrasse inkl. 

m ax, 200 m beidseits der

Trasse

N ichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch Licht
potenziell gegeben

Brückenbauwerke 1 + 5

Stoffliche Einw irkungen:

Schad- und Fremdstoffeinträge
potenziell gegeben

Gewässerbereich, BE- 

Flächen

4-»

C

<u
XI
t/)

S3
a>

Barrierewirkung / Individuenverluste potenziell gegeben Trasse

N ichtstoffliche Einw irkungen:

Störungen durch optische Reize und Lärm
vernachlässigbar

-

4-4
(D
CO

Stoffliche Einw irkungen:

Eintrag von Schad- und Fremdstoffeinträge
potenziell gegeben Trasse inkl. 25 m Puffer
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5 .2  K on flik tan a ly se

Im Folgenden wird der Um fang der verbleibenden Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft erm ittelt. Die Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigungen erfolgt 

getrennt nach Schutzgütern.

Im Anschluss folgt eine zusam m enfassende Auflistung der Beeinträchtigungen, die als 

Konflikte im Bestandsplan (Unterlage 19.2) dargestellt sind. Die allgem ein verwendeten 

Abkürzungen der Konfliktbezeichnungen haben folgende Bedeutung:

• Bo Boden

• W W asserhaushalt (Grundwasser und Oberflächengewässer)

• B B iotoptypen und Pflanzen

• T Tiere

• L Landschaftsbild

5 .2 .1  E in g r iffs b eu rte ilun g  d e r re le v an ten  W irk fa k to ren

Im Folgenden w ird das Konfliktpotenzial der relevanten W irkfaktoren unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen M aßnahm en zur Verm eidung und M inim ierung (Kap. 4) erm ittelt.

D aue rh a fte r  V e r lu s t v o n  B io to p typen  d u rch  d aue rh a fte  F lä ch enbe fe s tig u ng (B l)

Das Bauvorhaben führt zu einem dauerhaften Verlust von Biotoptypen von insgesam t 

rd. 29.296 m ^ im Bereich der neuen Fahrbahn, der Bankette und M ulden sowie 

Entwässerungskanäle, w ie auch Einschnitte in Böschungen und Anlage von Däm m en. Auch die 

Installation von Brücken sowie die Neuanlage des RRB führen zum Verlust von Biotoptypen. 

Auf weiteren 3.662 m ^ ist die Fläche bereits zum jetzigen Zeitpunkt versiegelt, wodurch es zu 

keinem weiteren Verlust von Biotoptypen kom m t.

T ab . 1 3 D u rch  an lag eb ed ing te  F lä ch en in an sp ru chnahm e  b e tro ffen e  B io to p typ en

BTT-Code Sta ndard-Nutzu  ngstyp Fläche [m ^J

01.111 Bodensaurer Buchenwald 5.874

01.115 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 1.207

01.219 Sonstige Kiefernbestände 703

02.200 Trockene bis frische, basenreiche, voll entw ickelte Gebüsche, Hecken 408

02.500 Hecken-/Gebüschpflanzung (standortfrem d, Ziergehölze) 6

04.400 Ufergehölzsaum heimisch, standortgerecht 171

04.600 Feldgehölz (Baumhecke), einheim isch, standortgerecht 2.267

05.212 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 479

05.241 An Böschungen bewachsene Gräben 269

05.460 Nasse Hochstaudenfluren 470

06.120 Nährstoffreiche Feuchtw iesen 287

06.210 Intensiv genutzte Frischweiden 7.268

06.320 Intensiv genutzte Frischwiesen 3.682

09.130 W iesenbrachen und ruderale W iesen 1.404
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B T T -C od e S tan da rd -N u tzungs typ F läch e  [m ^ ]

0 9 .1 52 Feldraine, W iesenraine, artenarm 816

09 .1 61
Straßenränder (m it Entwässerungsmulde, M ittelstreifen) m it

E inzelgehölzen
1 .3 79

09 .2 10 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 1 .1 02

10 .1 30 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 453

10 .1 31 Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer Gesteinsaufschluss 475

11 .2 21
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 

strukturarm e Hausgärten
576

Durch Anwendung der Gestaltungs- und Ausgleichsm aßnahmen kann der Verlust an 

B iotoptypen zum Teil reduziert werden.

Der Verlust von Lebensräum en für Tierarten (Konflikt TI) w ird integrativ m it betrachtet und 

daher auch in der Kom pensation m itberücksichtigt.

W eitere Angaben können den M aßnahm enblättern bzw. Kap. 4 entnomm en werden.

Der durch dauerhafte Flächeninanspruchnahm e betroffene nach §30 BNatSchG gesetzlich 

geschützte Biotop w ird w ie folgt ausgeglichen:

T ab . 1 4 nach  §  3 0  B N a tS chG  g eschü tz te B io to pe  u nd  d e ren  A u sg le ich

B io to p typ B esch re ib ung d aue rh a fte

B eansp ru chung

A usg le ich

06.120 nährstoffreiche Feuchtwiesen 287 m ^ M aßnahmen A 7 Anlage einer

Blänke m it zwei Tiefwasserzonen

T em po rä re r V e rlu s t v o n  B io to p typ en  d u rch  b aub ed in g te  F lä chen in an sp ru chn ahm e  (B 2 )

Im Rahm en der Baum aßnahm e kom m t es zu tem porärer Beanspruchung von Biotopen für BE- 

Flächen, Baustraßen und Lagerflächen. D iese werden bauzeitlich geschottert und nach dem 

Eingriff zurückgebaut und in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt. Im Rahm en der 

aufgestellten Verm eidungs- und M inim ierungsm aßnahm en werden die Eingriffe auf ein 

M indestm aß beschränkt (V 1, V 2, V 3, V 5, V 6, V 8, V 9). Durch die Behelfsum fahrung werden 

weitere Biotope tem porär beansprucht. Insgesam t kom mt es zu einer Beanspruchung von 

6.288 m l

T ab . 1 5 D u rch  b aub ed in g te  F lä ch en in an sp ru chn ahm e b e tro ffen e  B io top typ en

B TT -C od e S tand a rd -N u tzu ng s typ F läch e  [m ^ ]

02.200 Trockene bis frische, basenreiche, voll entwickelte Gebüsche, Hecken 395

04 .4 00 Ufergehölzsaum heim isch, standortgerecht 126

04 .6 00 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 303

05 .2 12 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 38

05 .2 41 An Böschungen bewachsene Gräben 79

05 .4 60 Nasse Hochstaudenfluren 25

06 .2 10 Intensiv genutzte Frischweiden 2 .6 80

06 .3 20 Intensiv genutzte Frischwiesen 2 .3 00
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B T T -C od e S tan da rd -N u tzungs typ F läch e  [m ^ ]

0 9 .1 52 Feldraine, W iesenraine, artenarm 4

09 .1 61
Straßenränder (m it Entwässerungsm ulde, M ittelstreifen) m it

E inzelgehölzen
86

09 .2 10 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 53

10 .5 30

Schotter-, K ies- u. Sandwege, -plätze oder andere wasserdurchlässige 

Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren W asserabfluss 

versickert

199

Alle betroffenen Biotoptypen können langfristig w ieder hergestellt werden. Som it handelt es 

sich bei der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahm e um keinen Eingriff nach § 14 BNatSchG. 

E ine weitere Bilanzierung entfällt daher.

D auerh a fte  B ee in trä ch tig u ng  vo n  B io to p en  d u rch  V e ränd e rung  d e r  T em pe ra tu rv e rhä ltn is s e

Unter den Brückenbauwerken kom mt es zur zusätzlichen Beschattung von insgesam t 

2.436 m ^

T ab . 1 6 D u rch  B rü cken  b esch a tte te  B io to p typ en

B TT -C od e S tan da rd -N u tzu ng s typ F läch e  [m ^J

0 1 .1 11 Bodensaurer Buchenwald 55

01 .1 15 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 225

04 .6 00 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 216

05 .2 12 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 105

05 .4 60 Nasse Hochstaudenfluren 160

06 .3 20 Intensiv genutzte Frischwiesen 10

09 .1 52 Feldraine, W iesenraine, artenarm 298

09 .1 61 Straßenränder (m it Entwässerungsmulde, M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen 21

09 .2 10 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 798

10 .1 30 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 30

10 .1 31 Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer Gesteinsaufschluss 81

10 .5 30

Schotter-, K ies- u. Sandwege, -plätze oder andere wasserdurchlässige 

Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren W asserabfluss 

versickert

288

11 .2 21
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 

strukturarme Hausgärten
149

Durch den naturgegebenen täglichen Sonnenverlauf ist jedoch m it keiner dauerhaften 

Beschattung der Biotope zu rechnen. Eine Beeinträchtigung der Photosyntheseleistung und 

som it nachhaltige Beeinträchtigung von Pflanzen kann ausgeschlossen werden. D ie sich über 

dem Asphalt aufheizende Luft w ird zu einem trockeneren M ikroklim a führen. Dies wird 

allerdings durch die schattenspendende geplante Straßenrandbepflanzung ausgeglichen. 

Nach diesen Gesichtspunkten liegt kein Eingriff nach § 14 BNatSchG vor. Eine weitere 

B ilanzierung entfällt daher.
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D a ue rh a fte r V e rlu s t von B oden fu nk tio nen du rch F lä ch enbe fe s tig u ng und V e rd ich tu ng  

(a n lag ebed ing t) (B o l)

Durch die anlagebedingte Flächeninanspruchnahm e kom m t es zu Verdichtungen und 

Versiegelung und dam it zur M inderungen der Bodenfunktion auf 29.369 m ^. Davon werden 

13.755 m ^ lediglich verdichtet jedoch nicht versiegelt. Dadurch sind Bodenfunktionen 

(Lebensraum-, Filter- und Puffer-, Regelungs- und Speicher-, Ertrags- und Archivfunktion) nicht 

m ehr vollständig gegeben.

T ab . 1 7 D u rch  an lag eb ed in g te  V e rd ich tu n g  b e tro ffen e  B io to p typen

BTT-Code . Standard-Nutzungstyp F lä ch e  [m ^ ]

0 1 .1 11 Bodensaurer Buchenwald 3 .6 35

01 .1 15 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 487

01 .2 19 Sonstige Kiefernbestände 431

02 .2 00 Trockene bis frische, basenreiche, voll entwickelte Gebüsche, Hecken 264

04 .4 00 Ufergehölzsaum heim isch, standortgerecht 171

04 .6 00 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 966

05 .2 12 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 336

05 .2 41 An Böschungen bewachsene Gräben 142

05 .4 60 Nasse Hochstaudenfluren 328

06 .1 20 Nährstoffreiche Feuchtw iesen 144

06 .2 10 Intensiv genutzte Frischweiden 2 .5 12

06 .3 20 Intensiv genutzte Frischwiesen 1 .5 69

09 .1 30 W iesenbrachen und ruderale W iesen 915

09 .1 52 Feldraine, W iesenraine, artenarm 459

09 .1 61 Straßenränder (m it Entwässerungsmulde, M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen 587

09 .2 10 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 253

10 .1 30 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 113

10 .1 31 Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer Gesteinsaufschluss 248

11 .2 21
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 

strukturarme Hausgärten
195
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Auf 6.012 wird der Boden dauerhaft teilversiegelt.

T ab . 1 8 D u rch  an lag eb ed ing te  T e ilv e rs ieg e lun g  b e tro ffen e  B io to p ty pen

c

(.

B TT -C od e S ta  n d a  rd -N  u tzu  n g s typ F läch e  [m ^J

0 1 .1 11 Bodensaurer Buchenwald 876

01 .1 15 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 284

01 .2 19 Sonstige K iefernbestände 80

02 .200 Trockene bis frische, basenreiche, voll entw ickelte Gebüsche, Hecken 44

02 .5 00 Hecken-/Gebüschpflanzung (standortfrem d, Ziergehölze) 6

0 4 .6 00 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 438

05 .2 12 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 35

05 .2 41 An Böschungen bewachsene Gräben 94

05 .4 60 Nasse Hochstaudenfluren 55

06 .1 20 Nährstoffreiche Feuchtwiesen 53

06 .2 10 Intensiv genutzte Frischweiden 2 .1 93

06 .3 20 Intensiv genutzte Frischwiesen 759

09 .1 30 W iesenbrachen und ruderale W iesen 193

09 .1 52 Feldraine, W iesenraine, artenarm 125

09 .1 61 Straßenränder (m it Entwässerungsmulde, M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen 24

09 .2 10 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 475

10 .1 30 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 63

10 .1 31 Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer Gesteinsaufschluss 141

11 .2 21
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 

strukturarme Hausgärten
74

Auf 9.602 kom mt es zu einer dauerhaften Vollversiegelung. Som it kom m t es auf diesen' 

F lächen zu einem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen. Die Kom pensation dieser 

Beeinträchtigung ist in der Kom pensation des Konflikts B l enthalten.

T ab . 1 9 D urch  an lageb ed in g te  V o llv e rs iege lu n g  b e tro ffen e  B io top e

B TT -C od e S tan da rd -N u tzu ng s typ F lä ch e  [m ^ ]

0 1 .1 11 Bodensaurer Buchenwald 1 .3 64

01 .1 15 Sonstige Laubm ischwälder auf Buchenwaldstandorten 436

01 .2 19 Sonstige K iefernbestände 192

02 .2 00 Trockene bis frische, basenreiche, voll entwickelte Gebüsche, Hecken 100

04 .6 00 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 863

05 .2 12 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 108

05 .2 41 An Böschungen bewachsene Gräben 33

05 .460 Nasse Hochstaudenfluren 88

06 .1 20 Nährstoffreiche Feuchtw iesen 90

06 .2 10 Intensiv genutzte Frischweiden 2 .5 63
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06.320 Intensiv genutzte Frischwiesen 1.354

09,130 W iesenbrachen und ruderale W iesen 296

09.152 Feldraine, W iesenraine, artenarm 231

09.161 Straßenränder (m it Entwässerungsmulde, M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen 710

09.210 Ausdauernde Ruderalfluren m eist frischer Standorte 375

10.130 Steinbruch in Betrieb, künstlicher/neuer Gesteinsaufschluss 276

10.131 Sukzession in aufgelassenen Steinbruch, älterer Gesteinsaufschluss 86

10.530

Schotter-, K ies- u. Sandwege, -plätze oder andere wasserdurchlässige 

Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren W asserabfluss 

versickert

130

11.221
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 

strukturarme Flausgärten
307

Beeinträchtigungen dieses Konflikts werden im Konflikt B l integriert.

M in de ru ng  d e r B oden fu nk tion  d u rch  F lä chenbean sp ruchung  u nd  V e rd ich tu ng  (b au bed in g t)  

{B o2 )

Baubedingt kom mt es auf 6.288 m ^ zu Bodenverdichtungen u. a. durch das Befahren m it 

schweren M aschinen und Lagerung von Baum aterial. Som it kom m t es zu einer bauzeitlichen 

E inschränkung der Bodenfunktionen (Lebensraum -, Filter- und Puffer-, Regelungs- und 

Speicher-, Ertrags- und Archivfunktion). Die Böden werden nach Abschluss der Bauarbeiten 

gelockert und langfristig w ieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt (V 3, V5) 

werden, handelt es sich hier nur um eine zeitlich begrenze Beeinträchtigung. Es findet kein 

E ingriff nach § 14 BNatSchG statt.

T ab . 2 0 D u rch  b aub ed in g te  F lä ch en in an sp ru chn ahm e b e tro ffen e  B io to p typ en

BTT-Code Standard-Nutzungstyp Fläche [m ^]

02.200 Trockene bis frische, basenreiche, voll entwickelte Gebüsche, Flecken 395

04.400 Ufergehölzsaum heim isch, standortgerecht 126

04.600 Feldgehölz (Baum hecke), einheim isch, standortgerecht 303

05.212 Schnellfließende Bäche (Oberlauf), Gewässergüteklasse II und schlechter 38

05.241 An Böschungen bewachsene Gräben 79

05.460 Nasse Flochstaudenfluren 25

06.210 Intensiv genutzte Frischweiden 2.680

06.320 Intensiv genutzte Frischwiesen 2.300

09.152 W iesenbrachen und ruderale W iesen 4

09.161 Feldraine, W iesenraine, artenarm 86

09.210 Straßenränder (m it Entwässerungsm ulde, M ittelstreifen) m it E inzelgehölzen 53

10.530

Schotter-, K ies- u. Sandwege, -plätze oder andere wasserdurchlässige 

Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren W asserabfluss 

versickert

199 f
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T em po rä re  B ee in trä ch tig u ng  vo n  B öden  d u rch  S ch ads to ffe in träg e  (b aub ed in g t) (B o3 )

Baubedingt kann es u. a. aufgrund von Auswaschungen zwischengelagerter Baustoffe, 

Abfällen und Abwässern auf ca. 3.909 m ^zur E inbringung von Schad- und Frem dstoffen in den 

Boden kom m en. Die betrifft vorw iegend die BE-Fläche. Bei Einhaltung der aufgestellten 

M aßnahm e (V 6, V 7) ist jedoch m it keinerlei Schadstoffeintrag zu rechnen.

D aue rh a fte  B ee in trä ch tig ung  vo n  B öden  d u rch  S ch ad s to ffe in träg e {b e trie b sd in g t)

Eine Beeinträchtigung von Böden durch betriebsbedingte Schadstoffeinträge w ird m it einer 

W irkweite von 25 m Breite beiderseits des Fahrbahnrandes der geplanten Ortsum gehung 

betrachtet (nach IHGFEDCBABo s c h  & Pa r t n e r  2017).

Erhebliche Auswirkungen durch Schadstoffeinträge sind für Böden zu erwarten, die eine hohe 

Em pfindlichkeit gegenüber Schadstoffbelastungen und eine nur geringe Vorbelastung 

besitzen. D iese Eigenschaften treffen für Böden m it hoher bis sehr hoher Naturnähe zu.

D ie gesam ten Böden im Untersuchungsgebiet sind anthropogen überformt oder beeinflusst 

(intensive Landwirtschaft, S iedlungsflächen und Siedlungsrandbereiche).

Aufgrund des geplanten Baus der Ortsumgehung sind dem nach keine erheblichen 

Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge zu erwarten.

D aue rh a fte  V e r leg ung  vo n  F lie ß g ew ässe r (a n lageb ed ing t) (W l)

Aufgrund der Querung des Kuhbachs w ird dieser unterhalb der Bauwerke 2 und 5 verlegt. 

Davon sind rd. 469 m ^ des Kuhbachs auf einer Länge von ca. 238 rh betroffen. Die 

Kom pensation der Flächeninanspruchnahm e ist in der Kom pensation des Konflikts Bl 

enthalten. Bei E inhaltung der M aßnahme A / G 3 ist m it keinem Eingriff nach § 14 BNatSchG 

zu rechnen.

B au ze itlic h e B ee in trä ch tigu ng  vo n  F lie ßg ew ässe rn  d u rch  S ch ads to ffe in trag  (W 2 )

Im Zuge der Baum aßnahme kom mt es zu Eingriffen in den Kuhbach, welche 

Schadstoffeinträge verursachen können. Bei E inhaltung der vorgegebenen M aßnahm en (V 6, 

V 7) ist von einem Eingriff nach § 14 BNatSchG nicht auszugehen.

T em po rä re r V e rlu s t vo n Fun k tio ns räum en  und B ee in trä ch tigu ng du rch B a rr ie rew irku ng  

(b aub ed ing t) (T 2 )

Baugruben und Baustraßen können auf m obile aber flugunfähige Tiere (vor allem Reptilien 

und Am phibien) eine Barriere- bzw. Fallenwirkung haben. Im Zuge des Brückenneubaus 

kom m t es zur Anlage von Baugruben, welche der Gründung der neuen Stützpfeiler dienen. Zur 

Gründung des Tragegerüstes zum Brückenneubau werden ebenfalls Baugruben erstellt. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist jedoch unklar, w ie viele Baugruben benötigt werden und wie diese 

gestaltet sind. Aufgrund nachgewiesener Reptilien kann eine Beeinträchtigung durch 

Überfahren im Bereich der BE-Fläche ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Som it w ird von 

einer Beeinträchtigung durch Barriere- und Fallenwirkung im gesam ten Bereich des 

Brückenneubaus w ie auch der BE-Fläche m it angrenzenden potenziellen Reptilienhabitaten 

ausgegangen. Bei E inhaltung der aufgestellten M aßnahme V H a s  ist m it keiner erheblichen 

Beeinträchtigung von Reptilien zu rechnen.
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B e tr ie b sbed in g te r Ve rlu s t von F un k tio ns räum en und Bee in trä ch tigu ng du rch  

B a rr ie rew irku ng  (T 3 )

Einige Fledermausarten orientieren sich während des Flugs stark an Leitstrukturen (W aldrand, 

Gehölze, Bachlauf etc.). Durch den Straßenbau werden diese etablierten Flugrouten oftmals 

zerschnitten. Flederm äuse sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht in der Lage, m it 

H ilfe ihres Echoortungssystems sich bewegende Fahrzeuge bezüglich des Ortes und der 

Geschwindigkeit exakt einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Daher kom m t es m eist 

zu einer erhöhten Kollision von Flederm äusen m it dem Straßenverkehr, was häufig zu deren 

Tod führt. Im UR konnten v. a. entlang des W aldrandes südlich der geplanten Trasse, entlang 

der Bahnlinie nördlich der Trasse und am Kuhbach Flederm äuse (überw iegend 

Zwergflederm aus) nachgewiesen werden. Dabei dient der Kuhbach der südlichen und der 

nördlichen Achse verm utlich als wichtige Verbindungsstruktur, welche von der Trasse 

gekreuzt w ird.

Bei Einhaltung der aufgestellten M aßnahm e 

Beeinträchtigung von Fledermäusen zu rechnen.

A /G l ist m it keiner erheblichen

D aue rha fte r F un k tio nsve r lus t u nd B ee in trä ch tigu ng von fau n is tis ch en F un k tio n s räum en  

du rch  v isu e lle  S tö rre ize  (A v ifaun a )

Eine M eidung von Vertikalstrukturen wie W aldrändern, steile Geländeabschnitte, 

Dam maufschüttungen und Böschungen ist überw iegend bei Arten relevant, die einer 

erhöhten Prädation seitens Luftfeinden ausgesetzt sind. (z. B. Lim ikolen, Vogelarten des 

O ffenlandes, Bodenbrüter). Dabei ist entscheidend, dass die visuelle W ahrnehm ungs-fähigkeit 

im  Bereich des Blickfeldes deutlich eingeschränkt w ird. D ies ist bei Straßenvorhaben durch die 

Aufschüttung von Däm men und Böschungen gegeben.

Im hier vorliegenden Fall sind Kulissenwirkungen für die Offenlandarten Feldlerche, 

Feldschwirl, Steinschmätzer und W iesenpieper denkbar. Dabei ist zu beachten, dass im UR 

teilweise bereits durch die vorhandenen Straßen nachteilige Auswirkungen ausgehen und nur 

in Teilbereichen m it einer Neubelastung zu rechnen ist. In einem konservativen Ansatz w ird 

davon ausgegangen, dass die B 252 (neu) eine Kulissenwirkung m it einer W irkweite von 200 m 

entfaltet.

Da die Entfernung der Reviere von Feldlerche, Steinschm ätzer und W iesenpieper von der 

B 252 (neu) m ehr als 200 m beträgt, ist die Kulissenwirkung für diese Arten insgesam t als 

vernachlässigbar einzustufen. Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.

Auch zwei der festgestellten Reviere des Feldschwirls liegen außerhalb der W irkweite von 

200 m . Ein Revier liegt im westlichen UR im Bereich des zukünftigen Verlaufs des Kuhbachs. 

Da dieses bereits relativ nah an der B 252 (alt) liegt (ca. 100 m ), ist von keinen weiteren 

Beeinträchtigungen auszugehen.

T em po rä re r F un k tio n sve r lu s t und B ee in trä ch tigu ng von faun is tis chen Funk tio ns räum en  

du rch  V e r lä rm ung  u nd  v isu e lle  S tö rre ize  (A v ifaun a ) (b au bed ing t)  (T 4 )

Von Störungen können nur Brutvogelarten betroffen sein, die als störungsempfindlich 

einzustufen sind. Im Regelfall ist bei dem relevanten Arteninventar davon auszugehen, dass 

es bis zu einer Entfernung von 200 m beidseits der Trasse zu relevanten Störungen kom m en 

kann IHGFEDCBA(KIf L 2010). Der betroffene Bereich kann als bisher eher störungsarm  angesehen werden. 

Bei Einhaltung der aufgestellten M aßnahm en (V 3, V 9) ist m it keiner erheblichen
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Beeinträchtigung der Avifauna zu rechnen, da es sich zusätzlich um eine zeitlich begrenzte 

Beeinträchtigung handelt.

E n tnahm e  u nd  Z e rs tö ru ng  vo n  F o rtp fla n zu ngs - u n d  R uh es tä tten  vo n  B ru tvög e ln , T ö tu n g  vo n  

In d iv id uen  (T 5 )

Baubedingt (Entfernung von Vegetation im Rahm en der Baufeldfreim achung, Anlage von 

BE-Flächen und bauzeitliche Um fahrung) kann eine Beeinträchtigung der Avifauna nicht 

ausgeschlossen werden. Die betrifft alle bauzeitlich in Anspruch genom menen Flächen 

(6.288 m 2).

Bei Einhaltung der aufgestellten M aßnahm en (VI, V 3, V 9,) ist jedoch m it keinerlei 

Beeinträchtigungen der Avifauna zu rechnen.

E n tn ahm e und  Z e rs tö ru ng  von  F o rtp fla n zu ng s - u nd  R uh es tä ten  vo n  R ep tilie n , T ö tun g  von  

In d iv id uen  (T 6 )

Im Rahm en der Baufeldfreim achung und Einrichtung der BE-Fläche sowie der bauzeitlichen 

Um fahrung kann eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 

Individueriverluste der Reptilienfauna auf ca. 6.288 m ^ nicht ausgeschlossen werden. Bei 

E inhaltung der aufgestellten M aßnahm en (V 3, V IHGFEDCBAH a s , A6) kann dies jedoch unterbunden 

werden. Durch das geplante Vorhaben kom m t es zu keiner Beeinträchtigung der 

Reptilienfauna.

E n tnahm e  und  Z e rs tö ru ng  vo n  F o rtp fla n zu ngs - u nd  R uh es tä tten  vo n  F lede rm äu sen , T ö tu n g  

von  In d iv idu en

Baubedingt kann es im Rahm en der Baufeldfreim achung und Abrissarbeiten zur Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Flederm äuse kom m en. Dies betrifft die im UR 

vorhandene Baum höhle sowie die abzureisenden Gebäude. D ie Baum höhle liegt jedoch nicht 

im direkten Eingriffsbereich. In den Gebäuden konnten keine Quartiere und auch keine 

Ausflüge aus diesen festgestellt werden. Es ist daher m it keinen Beeinträchtigungen für die 

Fledermausfauna zu rechnen.

E n tn ahm e  u nd  Z e rs tö ru ng  vo n  F o rtp fla n zu ngs - u n d  R uh es tä tten  d e r  H ase lm au s , T ö tun g  vo n  

In d iv id uen  (T 7 )

Bau- und anlagebedingt kom m t es im Bereich der neuen Verbindungsrampe zum Verlust von 

Gehölzbeständen, welche der Flaselm aus als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen.

Bei Einhaltung der aufgestellten M aßnahm en 

Beeinträchtigungen der Haselm aus zu rechnen.

(V 3, V IOa s ) ist jedoch m it keinerlei

T em po rä re r Fun k tion sve r lu s t und B ee in trä ch tig u ng von faun is tis ch en Fun k tion s räum en  

du rch  o p tis che  S tö rw irkung  d e r F led e rm äu se  (b aub ed in g t) (T 8 )

Die Bereiche um die Brückenbauwerke 1 und 5 stellen laut der Bestandserfassung kein 

hochfrequentiertes Jagdgebiet von Flederm äusen dar. Eine Anlockung von Flederm äusen 

durch ein gehäuftes Vorkom men von Invertebraten an Bauscheinwerfern in den Abend- und 

Nachtstunden wird som it nicht als wahrscheinlich angesehen. Lichtkegel von 

Bauscheinwerfern und Baum aschinenlärm können aber grundsätzlich zu M eideeffekten bei 

F lederm äusen führen. Sollte es zu weiteren nächtlichen Bauarbeiten im Bereich der Trasse 

kom m en, ist die aufgestellte M aßnahm e (V1) einzuhalten, um Beeinträchtigungen der 

Flederm äuse zu verhindern.
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D au e rh a fte  B ee in trä ch tigu ng  d es  L and scha ftsb ild e s  (L I)

Die negativen Auswirkungen des Baus der Ortsum gehung auf das Landschaftsbild und die 

Erholungseignung der um liegenden Flächen werden durch die in Kap. 4.3 beschriebenen 

Gestaltungsmaßnahm en m inim iert und soweit als m öglich kom pensiert. Durch die 

Gestaltungsm aßnahm en (A/Gl, A/G2, A / G 3) wird eine Neugestaltung des 

Landschaftsbildes und eine Einbindung der Bauwerke und Straßentrassen in die Landschaft 

erreicht. B leibende Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.

5 .2 .2  Zu sam m en fassend e D a rs te llu n g  d e r K on flik te

T ab . 2 1 Zusamm en fassend e D a rs te llu n g de r e rm itte lte n K on flik te m it V e rm e id ung s - und  

M in im ie rung sm aßnahm en

Schutzgut Naturgutfunktion Konflikt Konfliktbeschreibung M aßnahm e

Biotoptypen

und

Pflanzen

Biotopfunktion Bl Dauerhafter Verlust von Biotoptypen durch 

dauerhafte Flächenbefestigung

A/G2,A7,

AB

B2 Tem porärer Verlust von Biotoptypen durch 

baubedingte Flächeninanspruchnahm e

V 2, V 3, V 5,

V 6,V 7, V 8,

V 9, A / G 2,

A 4, A 5, A 7, 

AB

Boden biotische 

Standortfunktion, 

Regler- und 

Speicherfunktion, 

Puffer- und 

Filterfunktion

Bol Dauerhafter Verlust von Bodenfunktionen 

durch Flächenbefestigung und Verdichtung

-

Bo2 M inderung von Bodenfunktionen durch 

Flächenbeanspruchung und Verdichtung 

(baubedingt)

V 2, V 3, V 5

Bo3 Tem poräre Beeinträchtigung von Böden 

durch Schadstoffeinträge

V6, V7

W asser Regulations- und 

Retentions

funktion im  

Landschafts

wasserhaushalt

W l Dauerhafte Verlegung von Fließgewässern V4, A/G 3

W 2 Bauzeitliche Beeinträchtigung von 

Fließgewässern durch Schadstoffeintrag

V6, A7

Tiere Habitatfunktion TI Verlust von faunistischen Lebensräum en- und 

Funktionsräum en (anlagebedingt)

-

T2 Temporärer Verlust von Funktionsräum en 

und Beeinträchtigung durch Barrierewirkung 

(baubedingt)

VIIas

T3 Betriebsbedingter Verlust von

Funktionsräum en und Beeinträchtigung durch 

Barrierew irkung

A/G l

T4 Temporärer Funktionsverlust und 

Beeinträchtigung von faunistischen 

Funktionsräum en durch Verlärm ung und 

visuelle Störreize (Avifauna) (baubedingt)

V3, V9

T5 Entnahm e und Zerstörung von

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Brutvögeln, Tötung von Individuen

V3, V9
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S c h u tzg u t N a tu rg u tfu nk tion K on flik t K on flik tb esch re ib ung M aßnahm e

T6 Entnahm e und Zerstörung von

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von

Reptilien, Tötung von Individuen

V 3, V IHGFEDCBAH a s ,

A6

T7 Entnahm e und Zerstörung von

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

Flaselm aus, Tötung von Individuen

V 3, V IO a s

T8 Tem porärer Funktionsverlust und 

Beeinträchtigung von faunistischen 

Funktionsräum en durch optische Störw irkung 

der Flederm äuse

V 1

Landschaft Erholungsfunktion LI Dauerhafte Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes

A/G l,

A/G , 2,

A /G3
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6  M aßnahm enp lan ung

Der Verursacher ist zu verpflichten, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch M aßnahm en des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugieichen (Ausgleichsm aßnahm en) oder 

in sonstiger W eise zu kom pensieren (Ersatzmaßnahm en). Bei der Festsetzung von Art und 

Um fang der M aßnahm en sind die Program m e und Pläne nach den §§ 10 und 11 zu 

berücksichtigen (§ 15 (2) BNatSchG).

6 .1  A b le ite n  d es  K om pensa tio nskon zep te s

M e th od is ch es  G e rü s t d e r M aßnahm enp lanung

Die Zielkonzeption für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahm en basiert auf der vorhabenbedingten 

Kom pensationsverpflichtung.

H ierzu sind die m aßgeblichen Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, die 

auszugleichen oder zu ersetzen sind, sowie die hierfür geeigneten M aßnahm enräum e zu 

definieren.

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind durch M aßnahm en des 

Naturschutzes ausgleichbar, wenn die betroffenen Strukturen und Funktionen

• in gleichartiger W eise (sachlich-funktionaler Zusam menhang),

• in angemessener Zeit (Entw icklungszeitraum unter 30 Jahren),

• im räum lich-funktionalen Zusam m enhang zum Eingriffsort 

w iederhergestellt werden können.

Darauf aufbauend sind für die beeinträchtigten planungsrelevanten Funktionen aus der 

E ingriffsregelung, die über die Betroffenheit von Arten und Lebensstätten hinausgehen und nicht 

über hierfür vorgesehene M aßnahm en m ultifunktional kom pensiert werden, weitere Ausgleichs

und Ersatzmaßnahm en zu planen (Kom pensationsm aßnahmen). Es ist festzuhalten, durch 

welche M aßnahmenarten die Ziele der Kom pensation erreicht werden können und wie die 

räum liche Bindung der M aßnahm en ist.

D ie Feinplanung der konkreten Ausgleichs- und Ersatzm aßnahm en erfolgt hierbei über zwei 

parallel laufende Arbeitsschritte:

• einer Bilanzierung nach dem Biotopwertverfahren der KV (2005) (Anlage 1) zur 

Überprüfung des ausreichenden Kom pensationsum fangs und

• einer funktionalen Ableitung und Begründung der M aßnahm enarten und 

M aßnahmenum fänge (vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff und Kom pensation, 

Anlage 1).

D ie funktionale Ableitung und Begründung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahm en im Sinne von 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG und § 7 HAGBNatSchG erfolgt über deren naturgut- und 

funktionsbezogene Zuordnung zu den erheblichen Beeinträchtigungen in der vergleichenden 

Gegenüberstellung (Unterlage 9.4) sowie über die ausführlichen Erläuterungen in den 

M aßnahm enblättern (siehe Anhang 2 bis 5).
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6 .1 .1  G es ta ltu ng s -/  A usg le ichsm aßn ahm en

Die folgenden M aßnahm en sind M aßnahm en des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 

zu einer Begrünung und landschaftsgerechten Einbindung des Straßenausbaues führen sowie zur 

Kom pensation der Baum aßnahm e beitragen.

A  /  G  1  B ep flan zu ng  d e r S traß enbö schung

Böschungsbereiche

Zur Einbindung in die Landschaft erfolgt eine standortgerechte Bepflanzung m it Gehölzen auf 

den neu anzulegenden Straßenböschungen. Geeignet sind heim ische Gehölze w ie z. B.:

• JIHGFEDCBAAcer compreste

• Acer platanoides

• Acer pseudoplatanus

*—Picea abics--------------

Feldahorn 

Spitzahorn 

Berg-Ahorn 

-Gem ei-ne Fichte

Populus tremula 

Prunus avium 

Salix caprea 

Sorbus aucuparia 

Ulmus laevis

Espe

W ildkirsche

Salweide

Vogelbeere

Flatterulm e

Die Bepflanzung dient gleichzeitig der Überführung von Fledermäusen über die Straße. Es ist 

daher auf eine ausreichende Flöhe der Bepflanzung zu achten (3-4 m ), dam it Überflughöhen, 

bei denen eine Kollisionsgefährdung m it Fahrzeugen verm ieden bzw. deutlich verm indert 

werden kann, gewährleistet sind.

Im Zuge der Flerstellung der neuen Böschungsbereiche werden im Bereich des D ietrichsberg und 

Punzelberg, auch W aldrandbereiche angeschnitten. Die Böschungsbereiche für den neuen 

Straßenkörper und dem neuen Radweg sollen nach Flerstellung so bepflanzt werden, dass sie 

gleichzeitig den Zweck eines W aldrandes erfüllen.

Im . W aldrandbereich sind zudem als zusätzliches Nahrungsangebot für die Flaselm aus 

blütenreiche und beerenreiche Sträucher zu pflanzen. Flierfür können, in Abhängigkeit vom 

Standort, Arten w ie Flasel, Schlehe, W eißdorn, Brom beere, Faulbaum , Flolunder, Vogelkirsche, 

Eberesche, Eibe und Geißblatt genutzt werden.

A  /  G  2  A nsaa t vo n  L andsch a fts ra sen

Gesam te Trasse

Auf allen überbauten oder bauzeitlich in Anspruch genom m enen Flächen erfolgt eine Ansaat m it 

Landschaftsrasen. D ie Ansaat dient zur Gestaltung der Flächen, zur Vorbereitung für eine spätere 

Bepflanzung m it Gehölzen oder Bäum en oder zur Renaturlerung bauzeitlich beanspruchter 

Flächen.

Anlage: Auf den Flächen der künftigen Dam m - und Einschnittsböschungen sowie 

Baufeldbereiche sowie Rückbauflächen wird Landschaftsrasen angelegt. Als Saatgut sind 

M ischungen aus Sam en gebietsheim ischer W ildgräser und W ildblum en gesicherter und 

einheim ischer Flerkunft zu verwenden (zertifiziert nach VW W -Regiosaaten). Ein entsprechender 

Nachweis ist vor der Aussaat zu erbringen.
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Die Aussaat der Gräserm ischungen erfolgt unm ittelbar im Anschluss an das Feinplanum der 

offenen Flächen.

Pflege: Nach einjähriger Fertigstellungspflege erfolgt eine zeitlich unbegrenzte, extensive 

Unterhaltungspflege der Rasenflächen im Rahm en der Pflege des Straßenseitenraumes nach 

betrieblichen Erfordernissen. Die Pflege der Rasenflächen auf Anlagebestandteilen ist 

beizubehalten.

A  /  G  3  G es ta ltu ng  d e r G ew ässe rv e r leg ung

Bauwerke 2 und 5

Die Verlegung des Kuhbachs findet im Bereich der Bauwerke 2 und 5 statt.

Im Rahm en der Gestaltung der Gewässerverlegung sind die dauerhaft beanspruchten 

Feldgehölze flächengleich zu ersetzen.

Zur Anlage von Ufergehölzen können folgende Gehölze verwendet werden:

• JIHGFEDCBAAinus glutinosa

• Euonymus europoeus

• Salix frag ills

*—Picoa abics---------------

Schwarzerle

Gewöhnlicher Spindelstrauch

Bruchweide

Gem eine Fichte

-Pinus sylvestris -W aldkiefer

• Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche

Dabei soll auf eine naturnahe Gestaltung des Gewässers, einschließlich dessen Vegetation 

geachtet werden, um die Selbstreinigungskraft und W asserrückhaltefähigkeit zu fördern.

A  4 W ied e rh e rs te llun g  vo n  F lie ß gew ässe rn  u nd  G räb en , in k lu s iv e  U fe rgehö lzen tw ic k lu n g

Bereiche des bauzeitlich in Anspruch genom m enen Kuhbachs

Die bauzeitlich beanspruchten Fließgewässerbereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten 

inklusive ihrer begleitenden Uferbereiche wiederhergestellt. Dabei sollen die Böschungen 

naturnah gestaltet werden.

Säm tliche durch die Bauarbeiten in M itleidenschaft gezogenen Gewässerteile, wie Sohle, 

Böschungen, Uferrandstreifen usw., sind nach Abschluss der Bauarbeiten ordnungsgem äß 

w iederherzustellen. Eventuell später auftretende Schäden, wie z. B. Uferabbrüche, 

Ausspülungen usw., die in unm ittelbaren Zusam m enhang m it der Baum aßnahm e stehen, sind 

von dem Unternehm er auf eigene Kosten ordnungsgem äß zu beheben bzw. zu ersetzen.

A  5 W ied e rh e rs te llun g  vo n  (s traß enb eg le ite nd en ) G ehö lzen

Gesam te Trasse

In Bereich der Lagerflächen und der Baustraßen kom m t es zur Beeinträchtigung von Flächen m it 

Gehölzbestand. Soweit m öglich sind im Bereich von Hecken und Gebüsche die W urzelstöcke bei 

der Gehölzentfernung im Boden zu belassen. D ie Entw icklung der Gehölze erfolgt in diesem Fall 

durch Sukzession. Im Bereich der Gehölzsäum e sind standortgerechte und gebietsheim ische 

Gehölze nach zu pflanzen.
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Dafür können folgende Arten verwendet werden:

• JIHGFEDCBASalix caprea Salweide

• Salix fragilis Bruchweide

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt in lockerer Anlage, nachdem die Rasendecke der Rekultivierung 

fest verwurzelt ist.

A  6 H ab ita tg es ta ltu ng en  fü r R ep tilien  u nd  U hu  (ehem a ls  A  8 )

Unterer Steinbruch

Im Zuge der vorangegangenen Planung wurde ein nicht ersetzbarer E ingriff in den Lebensraum  

des Uhus im nördlichen Steinbruchgelände festgestellt (ASV 2010). Daraufhin wurde die 

M aßnahm e A 8 festgesetzt. D iese sieht vor die begonnene Verfüllung im südlichen Steinbruch 

vollständig rückgängig zu m achen und auf eine weitere Verfüllung zu verzichten. Des W eiteren 

sollen die vorhandenen Gehölze im nordöstlichen Teil entfernt werden um die vorhanden Höhlen 

und N ischen als Brutplätze für den Uhu zu optim ieren. Falls Im Zuge des Aushubs der Verfüllung 

keine natürlichen Brutnischen vorgefunden werden, ist zudem ein weiterer Brutplatz anzulegen. 

An der Abbruchkante der Felswände ist dagegen eine geschlossene Gehölzpflanzung 

vorzunehm en um brütende Uhus vor Störungen abzuschirmen.

Auf der genannten M aßnahm enfläche ist nun vorgesehen, weitere Habitatverbesserungen für 

die Zauneidechse um zusetzen. Dazu soll die begonnene Verfüllung an der westlichen Felswand 

auf einer Fläche von 450 m ^ entnom m en werden (ca. 2500 m ^ Bodenm asse), so dass die 

Steilwand für den Uhu freigelegt w ird und gleichzeitig noch genügend Habitatfläche für die 

Zauneidechse zur Verfügung steht.

Im Zuge dessen ist die Fläche vollständig von Gehölzen zu beräum en. In den Bereichen in denen 

die Verfüllung erhalten bleibt, ist darauf zu achten, dass die W urzeln von Gohöken, die zu

Stockausschlag oder W urzelbrut neigen, gerodet werden. Die südlich der M aßnahm onfläche

stehenden Pappeln sind nach M öglichkeit oinzukürzen oder vollständig zu entfernen. Hier kann

durch regelm äßige Pflege -ein-Stf-auchbewuchs-von-m axim al 5 m erhalten werden, der den

Reptilien und anderen Arten einen Rückzugsort bietet ohne oinen-zu-gpeßen Schatten auf die

M afenabmenflächo zu werfen.

Im Falle der Rodungen und Gehölzrückschnitte sind die Verm eidungs- und 

M inim ierungsm aßnahmen zur jahreszeitlichen Beschränkung von M aßnahm en an Gehölzen (V 9) 

zu beachten.

D ie entnomm enen Gehölze können zur Aufwertung der von der Verfüllung befreiten Fläche 

genutzt werden, um Strukturelemente zur Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse von 

Reptilien auf der M aßnahm enfläche zu erstellen. Aus ihnen können Holzstapel, m it einzelnen in 

südlicher R ichtung herausstehenden Scheiten oder Stämm en erstellt werden, die von Reptilien 

zur Therm oregulation verwendet werden. Zu diesem  Zwecke haben sich auch die Herstellung von 

Steinriegeln oder -linsen bewährt. Beide Elemente lassen sich auch kom binieren.

Zudem sind grabbare Böden anzulegen, in die Zauneidechsen ihre Eier ablegen können. Dazu 

genügt es, eine ausreichende Schichtdicke grabbaren M aterials (z. B. Sand) in natürlichen M ulden 

und Senken auf den vorhandenen Boden aufzubringen. Ggf. ist der Oberboden in gleicher 

Schichtdicke vorher abzutragen.
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Inw iefern eine Um setzung dieser M aßnahm en am Hang m öglich ist, ist im Einzelfall zu prüfen 

und ggf. m it der ÖBB und der zuständigen Behörde abzuklären.'

Der auf der Fläche befindliche Bauschutt bietet Reptilien zwar grundsätzlich Sonnenplätze oder 

Verstecke. Es befinden sich jedoch noch M etallstäbe im Schutt, die ein nicht zu unterschätzendes 

Gefahrenpotenzial für Personen, die in die M aßnahmenum setzung oder eine ggf. später 

stattfindende Pflege der Fläche involviert sind, darstellen. Das M aterial ist daher fachgerecht 

aufzunehm en und zu entsorgen. M ieten und größere Teile können m it M aschinen aufgenom men 

werden. K leinere Brocken und lose M etallteile, vor allem weiter oben am Hang, sollten von Hand 

eingesamm elt werden. Über die fachgerechte Entsorgung ist ein Nachweis zu erbringen.

Da die M iete am Hangfuß ein H indernis für die durchzuführenden Arbeiten am Hang darstellt 

und für Reptilien aufgrund der geringen Korngröße keine Versteckm öglichkeiten bietet, sollte 

diese um gelagert, verwendet oder entsorgt werden. Im Zuge dessen sollte der Erdhaufen 

ebenfalls entfernt werden.

A  7 R ena tu rle ru ng  d es  K uhb achs

Flurstücke 33/1 und 129/89, Flur 2, Gem arkung Vöhl-Dorfitter

Es ist vorgesehen den Kuhbach nördlich des Südanschlusses zu renaturieren. Der Kuhbach w ird 

dazu auf einer Länge von ca. 160 m (zuvor ca. 125 m ) auf eine W irtschaftsw iese verlegt und 

erhält einen natürlichen m äandrierenden Verlauf. Das alte Bachbett wird verfüllt und 

anschließend der Sukzession überlassen. Des W eiteren w ird angrenzend zum neuen Bachbett 

eine Blänke m it zwei Tiefwasserbereichen angelegt. D ie Blänke um fasst eine Gesam tgröße von 

ca. 750 m ^. Es ist vorgesehen innerhalb der Flachwasserbereichen der Blänke den Ausgleich für 

den Verlust des §30er Biotop 06.120 "nährstoffreiche Feuchtw iesen" zu schaffen. Die genaue 

Ausgestaltung wird im Zuge der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung festgelegt. 

Beidseitig des neuen Bachbetts werden 14 W eiden angepflanzt. W estlich des Bachbetts und 

östlich der Blänke werden zudem 23 Erlenheister gepflanzt. Die restliche Fläche wird der 

Sukzession überlassen. D ie Gesam tfläche der M aßnahm e beträgt ca. 5.100 m ^.

A  8 O p tim ie ren  d es  R e ten tion s raum s  d es  K u hb ach s

Kuhbachaue südlich der Trasse

Um den Retentionsraum des Kuhbachs zu optim ieren wird der Kuhbach im Bereich des 

Südanschlusses aufgeweitet und angrenzend dazu eine Blänke angelegt. Es erfolgen zudem  

Initialpflanzungen durch W eiden und Erlen. D ie übrige Fläche w ird der Sukzession überlassen m it 

dem Ziel der Entw icklung einer Auwaldstruktur. D ie genaue Ausgestaltung der M aßnahm e ist im  

Rahm en der Ausführungsplanung festzulegen.

6 .1 .2  E rs a tzm aßnahm en

Ersatzmaßnahm en sind M aßnahm en des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die 

dauerhaft beanspruchte B iotoptypen ersetzten und som it zur Kom pensation der Baum aßnahm e 

beitragen.

Es sind keine Ersatzmaßnahm en vorgesehen.
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(

6 .2  M aßnahm enübe rs ich t u n d  F az it

Folgende M aßnahm en sind zur Verm eidung und M inim ierung bzw. zum Ausgleich oder Ersatz 

vorgesehen:

T ab . 2 2 Ü be rs ich t d e r M aßn ahm en

M aßnahm en-

Nr.

Beschreibung Größe

{ha / Stk. / lfm )

Verm eidungsm aßnahm en

VI Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren bei Bautätigkeiten in den 

Abend- und Nachtstunden

n.q.

V2 Einrichtung von Bautabuzonen zum Schutz hochwertiger und 

geschützter B iotope und LRT

17.713 m ^

V3 Zeitiiche Beschränkung der Baustelleneinrichtungsfiächen gem äß 

§ 15 (1) BNatSchG

3.906 m ^

V4 Entw icklung der m it Gehölzen bestandenen bauzeitlich beanspruchten 

Flächen

3.906 m ^

V5 Verm eiden von Bodenschäden 5.134 m ^

V6 Bauzeitlicher Schutz von Fließgewässern n.q.

V7 Geordnete Lagerhaltung zur Vermeidung von

Um weltbeeinträchtigungen

n.q.

V8 Bauzeitliche Anlage von Schutzzäunen (Bauzaun) ca. 568 lfm

V9 Jahreszeitliche Beschränkung von M aßnahmen an Gehölzen n.q.

VIO Vermeidung der Beeinträchtigung der Flaselmaus 654 m ^

V ll Baufeldabgrenzung und -kontrolle zum Schutz von Reptilien ca. 278 lfm

Gestaltungs- und Ausgleichsm aßnahm en

A/G l Bepflanzung der Straßenböschung 11.214 m ^

A/G2 Ansaat von Landschaftsrasen 6.890 m ^

A/G3 Gestaltung der Gewässerverlegung 1.415 m ^

A4 W iederherstellung von Fließgewässern und Gräben, inklusive 

Ufergehölzentw icklung

451 m ^

A5 W iederherstellung von (straßenbegleitenden) Gehölzen 5.134 m ^

A6 Habitagestaltungfür Reptilien und Uhu 450 m ^

A7 Renaturlerung Kuhbach 5.100 m ^

A8 Optim ieren des Retentionsraum s des Kuhbachs 4.720 m ^

V = Verm eidungsm aßnahm e, A / G= Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahm e, A = Ausgleichsmaßnahm e 

n.q. nicht quantifizierbar

Eine Gegenüberstellung der nach Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

M inim ierungsm aßnahm en verbleibenden Konflikte und ihrer zugeordneten Gestaltungs- und 

Ausgleichsm aßnahmen kann Unterlage 9.4 entnomm en werden.
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K u rzü be rs ich t d e r B ila n z ie ru n g  n ach  d em  B io to pw e rtv e rfah ren  d e r K V

Es ergibt sich für den gesam ten Eingriffsbereich (3,5 ha) eine Biotopwertsum m e von 

1.252.285 W P vor dem Eingriff.

Nach dem Eingriff weisen die Flächen einen Gesamtbiotopwert von 523.631 W P auf.

Som it ergibt sich ein B iotopwertverlust von insgesam t 728.654 W P.

D ieser B iotopverlust w ird über die Ausgleichsm aßnahm en A 6 Habitatoptim ierung Reptilien und 

Uhu (2.250 Punkte), A 7 Renaturierung Kuhbach (25.500 Punkte) und A 8 Optim ieren des 

Retentionsraums des Kuhbachs (15.765 Punkte) ausgeglichen.

Abzüglich eines Überschusses aus der Verschiebung einer M aßnahm e für die Planänderung des 

Bauwerks 8 (36.506 Punkte) sowie durch Verrechnung m it der vorangegangen Planung (375.908 

Punkte) verbleiben som it 272.725 W P.

r

(

6 .3  S on s tig e  H inw e ise

Das Bauvorhaben w ird durch eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) begleitet. Aufgabe der ÖBB 

ist es, über die Um setzung und Einhaltung der festgesetzten Vermeidungs-, M inim ierungs- und 

Schutzm aßnahm en zu wachen. H ierzu gehört insbesondere die Sicherstellung des Ausschlusses 

von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG vor Baubeginn und dam it die:

• Kontrolle der Einhaltung von naturschutzfachlichen Vermeidungs-, und

M inim ierungsm aßnahm en im Zuge der Bauarbeiten;

• regelm äßige Teilnahme an den Bauberatungen und Aufklärung der Bauleitung sowie der 

am Bau Beschäftigten über die Vermeidungs-, M inim ierungs- und Schutzm aßnahm en;

• Beweissicherung im Schadensfall;

• Nachbilanzierung von Eingriffen.

Ferner ist im Rahm en der ÖBB dafür Sorge zu tragen, dass es für ggf. im Baustellenbereich 

auftretende planungsrelevante Arten zu keiner erheblichen Beeinträchtigung kom m t.

D ie für die laufenden Bauarbeiten eingesetzte ÖBB hat die hier getroffenen Festsetzungen 

zusätzlich zu beachten.
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r

7  G esam tb eu rte ilu ng  d es  E in g riffs

Durch das geplante Vorhaben des Neubaus der B 252 als östliche Um gehungsstraße der 

Gem einde Vöhl, OT Dorfitter wurden Konflikte für die Schutzgüter Biotoptypen und Pflanzen, 

Boden, W asser, Tiere und Landschaftsbild festgestellt. Diese begründen sich durch 

Flächeninanspruchnahmen und daraus resultierenden Veränderungen der abiotischen 

Standortfaktoren. Des W eiteren konnten Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge durch 

E ingriffe in Gewässer nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Eine Beeinträchtigung der 

T ierwelt durch Individuenverluste und Barrierew irkung sowie Habitatverlust durch das geplante 

Vorhaben konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Aus den erm ittelten Konflikten wurden 

insgesam t 11 Verm eidungs- und M inim ierungsmaßnahm en abgeleitet, welche durch eine 

naturschutzfachliche Ökologische Baubegleitung zu überwachen sind. Nach Berücksichtigung 

dieser M aßnahm en verblieben lediglich Konflikte durch Biotoptypenverlust aufgrund 

dauerhafter Flächeninanspruchnahm en. Diese Konflikte können m it der Durchführung der 

aufgestellten vier Ausgleichs- und Gestaltungsm aßnahm en in ihrer Beeinträchtigung reduziert 

werden.

D ie verbleibenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes wurden bilanziert. Für die geplante 

Straßenbaum aßnahm e ergibt sich ein erm ittelter Kom pensationsbedarf von 272.725 W P.

Eingriffe in nach §30 BNatSchG und §13 HAGBNatSchG geschützte Biotoptypen m üssen 

flächengleich m it dem selben Biotoptypen ausgeglichen werden. Dies ist über die 

Ausgleichsm aßnahm en zur Renaturierung und Retentionsraum optim ierung des Kuhbachs 

vorgesehen.

D ie naturschutzrechtlichen Belange des geplanten Vorhabens sind unter Beachtung der in Kap. 4 

dargestellten Verm eidungs- und M inim ierungsmaßnahm en sowie des geplanten Ausgleichs in 

Kap. 6 als erfüllt anzusehen.

Um m ögliche artenschutzrechtliche Konflikte zu erm itteln, wurde ein entsprechender 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt (NP 2019). Unter Beachtung der gegebenen 

Vermeidungs- und M inim ierungsm aßnahm en sind keine artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände zu erwarten.
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